
















































































































































































































































































































































































































































Transparenz und Demokratie in Industrie- 
und Handelskammern stärken

Drucksachen 19/28473, 19/30440

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und stelle fest, dass dan-
kenswerterweise der Kollege Dr. Matthias Heider, CDU/ 
CSU-Fraktion, seine Rede zu Protokoll1) gegeben hat; 
immerhin elf Minuten. Ich erteile deshalb das Wort dem 
Kollegen Steffen Kotré, AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Steffen Kotré (AfD):
Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 

Präsident! Den ursprünglichen, heute noch postulierten 
Zweck der IHKs gibt es nicht mehr. Es gibt kein gesamt-
wirtschaftliches Interesse. Es gibt allenfalls Branchenin-
teressen. Dienstleistungsunternehmen und Unternehmen, 
die produzieren, haben nicht die gleichen betrieblichen 
Grundlagen, können also auch nicht von einer einzigen 
Institution abgebildet werden. Branchenverbände können 
das viel besser.

Der DIHK ist zu einem Lobbyverband für Konzerne 
verkommen. Die Interessen der Mittelständler werden 
nicht mehr verfolgt. Da, wo er hätte handeln müssen, 
hat er nicht gehandelt. Er hat sich nicht gegen die Russ-
land-Sanktionen gewendet. Doch die Russland-Sanktio-
nen stehen den wirtschaftlichen Interessen unseres 
Landes diametral entgegen. Da hat er nicht gehandelt. 
Daran zeigt sich eben, dass die Kammern ihre postulierte 
Aufgabe nicht wahrgenommen haben

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Das ist 
jetzt das Wichtigste, ja? Russland?)

und nicht wahrnehmen wollen, weil sie sich eben lieber 
vor den Karren der Bundesregierung spannen lassen. Das 
hat der Wirtschaft sogar geschadet.

(Beifall bei der AfD)

Schlimm ist auch, dass der DIHK mit Stellungnahmen 
zu nichtwirtschaftlichen Themen seine Kompetenz stän-
dig überschreitet. Die Quittung dafür hat er dann auch 
bekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat deshalb 
einer IHK erlaubt, aus dem DIHK auszutreten, und das 
mit gutem Recht; denn jede sonstige, über das Wirtschaft-
liche hinausgehende politische Meinungsbildung und 
Meinungsäußerung von Institutionen, die die Wirtschaft 
vertreten, hat zu unterbleiben. Es gibt keine Themen von 
gesellschaftlicher Relevanz, bei denen Unternehmen ver-
treten werden müssten. Unternehmen sollen gewerblich 
tätig sein, sie sollen Arbeitsplätze sichern, sie sollen für 
die Gesellschaft da sein, und sie sollen den Sozialstaat 
finanzieren. Alles andere sind Elemente der Planwirt-
schaft, meine Damen und Herren.

Wenn der DIHK nun vom Gesetzgeber fordert, sich auf 
weitere Themen von gesellschaftlicher Relevanz fokus-
sieren zu dürfen, dann hat er sich vollständig unglaub-

würdig gemacht; denn dann ist er nämlich zu einem 
eigenständigen politischen Gremium geworden und für 
die Wirtschaft nicht mehr geeignet.

(Beifall bei der AfD)
Um die Meinungsbildung und Transparenz ist es ja 

auch nicht so gut bestellt. Da gibt es Konzerne, die in 
etwa genau die gleichen Stimmrechte haben wie alle an-
deren Mitglieder, Mittelständler, zusammengenommen. 
Die Wahlbeteiligung bei Wahlen in die Gremien ist, ähn-
lich wie bei den Wahlen in die Parlamente, so gering, dass 
von einer eindeutigen Legitimierung der Gewählten nicht 
mehr gesprochen werden kann. Die Leistungen der Kam-
mern werden nur von einem geringen Teil der Mitglieder 
nachgefragt. Daran erkennt man eben, dass die Kammern 
wenig legitimiert sind.

Die Zwangsmitgliedschaft von Unternehmen in der 
IHK verstößt gegen die negative Vereinigungsfreiheit 
und damit auch gegen das Grundgesetz.

(Reinhard Houben [FDP]: Das ist Blödsinn!)
Das Prinzip der Selbstorganisation steht einem Zwang 
hierzu von außen entgegen. Auch Artikel 20 der UN- 
Menschenrechtscharta sagt: „Niemand darf gezwungen 
werden, einer Vereinigung anzugehören.“

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Die 
Rede passt irgendwie zur Geisterstunde!)

Genau deshalb ist die Pflichtmitgliedschaft aufzuheben,
(Beifall bei der AfD)

nicht auf einmal, doch schrittweise, so, dass sich die 
Kammern umorientieren können; denn sie haben durch-
aus eine wichtige Aufgabe.

(Marianne Schieder [SPD]: Ach!)
Aber die Pflichtmitgliedschaft passt einfach nicht in 
einen freiheitlichen Staat, so wie Deutschland es ist und 
sein sollte.

(Marianne Schieder [SPD]: So wie die AfD 
nicht in einen freiheitlichen Staat passt! – 
Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Ich dachte im-
mer, es wäre eine Diktatur nach Ihrer Auffas-
sung!)

Und sie müssen vor allem entpolitisiert werden, ganz 
wichtig.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss.

Steffen Kotré (AfD):
Diese beiden Dinge sind Grundvoraussetzungen.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege Kotré, bitte.

Steffen Kotré (AfD):
Wenn diese Voraussetzungen wieder stimmen, dann 

sind die Kammern auch wieder legitimiert.
(Beifall bei der AfD)1) Anlage 20 
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werden kann, weil grundsätzlich dem Kläger gegenüber 
wesentliche Begründungen eines Urteils nicht mitgeteilt 
werden dürften. Ein verschiedentlich genanntes Verfah-
ren, in dem diese Möglichkeit genutzt wurde, ist nicht 
übertragbar, weil es sich um Konkurrenten handelte, die 
ihre jeweiligen Geschäftsgeheimnisse dem Mitbewerber 
gegenüber nicht offenlegen wollten.

Die Änderungsanträge der FDP und der Grünen stüt-
zen sich auf den Vorschlag des Bundesrates, den wir aus 
den genannten Gründen nicht für richtig halten. Es ist 
aber festzuhalten, dass beide Alternativen zu keiner voll 
befriedigenden Lösung führen können. Wir haben uns 
deshalb für den rechtssicheren und praktikablen Weg ent-
schieden, obwohl meine Sympathie für das In-Camera- 
Verfahren sehr groß war und es ursprünglich auch das 
Ziel der Koalition war, so auch im Koalitionsvertrag for-
muliert. Ich möchte meiner Mitberichterstatterin und 
Koalitionskollegin Dr. Nina Scheer sowie auch den 
Oppositionskolleginnen Judith Skudelny und Sylvia 
Kotting-Uhl für den fairen und intensiven Diskussions-
prozess zu dieser Novelle danken.

Nun zur achtzehnten Atomgesetz-Novelle. Am 
31. Juni 2011 hat der Bundestag nach der Reaktorkata-
strophe von Fukushima mit breiter Mehrheit beschlossen, 
die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt, gestaffelt bis 2022 zu been-
den und darüber hinaus die zuvor gesetzlich zusätzlich 
gewährten Elektrizitätsmengen wieder gestrichen. Der 
beschleunigte Atomausstieg war seitdem Gegenstand ge-
richtlicher Auseinandersetzungen. Es ist das Ziel dieses 
Gesetzes, die sich aus dem Dreizehnten Gesetz zur Än-
derung des Atomgesetzes ergebenden Beeinträchtigun-
gen von verfassungsrechtlich geschützten Rechtspositio-
nen für die betroffenen Energieversorgungsunternehmen 
im Einklang mit der Verfassung zu beheben und alle 
hiermit verbundenen zwischen den Beteiligten strittigen 
Rechtsfragen in gegenseitigem Einvernehmen abschlie-
ßend so zu regeln, dass im Zusammenhang mit dem 
beschleunigten Atomausstieg zwischen den Beteiligten 
endgültig Rechtsfrieden herrscht.

Zu diesem Zweck wird verschiedenen Energieversor-
gungsunternehmen in unterschiedlichem Umfang ein 
konkreter finanzieller Ausgleich für entwertete Investi-
tionen in die Laufzeitverlängerung in Höhe von rund 
143 Millionen Euro zugesagt. Für wegen der Laufzeitver-
ringerung unverwertbare Elektrizitätsmengen zahlt der 
Bund rund 2,28 Milliarden Euro. Dieser Betrag ist sozu-
sagen die Gegenleistung für die damals gesetzlich 
erzwungene Laufzeitverkürzung. Das geschieht durch 
einen einvernehmlich ausgehandelten öffentlich-rechtli-
chen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland. Darin 
verpflichten sich die betroffenen Energieunternehmen im 
Gegenzug, sämtliche nationalen und internationalen 
Rechtsstreitigkeiten zu beenden und keine weiteren For-
derungen zu erheben.

Dieser Ausgleich ist angemessen und geht nicht über 
das verfassungsrechtlich erforderliche Maß hinaus. Da-
mit bringen wir jahrelange gerichtliche Auseinanderset-
zungen um den beschleunigten Atomausstieg nach der 
Reaktorkatastrophe von Fukushima zu einem Ende.

Auf den vorliegenden Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Entsorgungsfondsgesetzes wird mein 
Kollege Carsten Müller aus dem Wirtschaftsausschuss 
eingehen.

Die vorliegenden AfD-Anträge lehnen wir ab. Für die 
Gesetzentwürfe der Bundesregierung bitte ich aber um 
Zustimmung.

Anlage 11 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbe-
werb und zur Änderung weiterer Gesetze

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Finanzausschusses zu dem Antrag der Abge-
ordneten Markus Herbrand, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP: Datenschutz und 
Menschenrechte im Kampf gegen Steueroasen 
stärken

(Tagesordnungspunkt 22 a und b)

Dr. h. c. (Univ Kyiv) Hans Michelbach (CDU/ 
CSU): Seit Jahren erleben wir immer wieder, dass sich 
transnationale Konzerne einer ordnungsgemäßen Besteu-
erung ihrer Gewinne zu entziehen versuchen. Gleichzei-
tig gibt es weltweit Staaten, die ein Geschäftsmodell 
daraus gemacht haben, Unternehmen, aber auch Privat-
personen bei dieser Steuervermeidungsstrategie zu unter-
stützen. Ich will an dieser Stelle nur das Stichwort „Pana-
ma Papers“ nennen. Solche Vorgänge sind ein Anschlag 
auf unsere Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirt-
schaft. Dem müssen wir im Interesse von Steuergerech-
tigkeit und fairem Wettbewerb einen Riegel vorschieben. 
Es ist ja für die Menschen in unserem Land zu Recht 
unverständlich, dass einige internationale Konzerne prak-
tisch keine Steuern zahlen, weil die geschickt ihre Gewin-
ne verschieben. Hier verschaffen sich einige einen unfai-
ren Vorteil. Die Leidtragenden solcher Machenschaften 
sind all jene in unserem Land, die redlich und ordentlich 
ihre Steuern zahlen und somit unser Staatswesen finan-
zieren. Und um Vorverurteilungen vorzubeugen: Dazu 
gehören nicht nur Steuerbürger und Mittelstand, sondern 
durchaus auch international agierende Konzerne. Aber 
den schwarzen Schafen müssen wir das Handwerk legen, 
um die redlichen Steuerzahler gegen jene zu schützen, die 
sich auf unredliche Weise bereichern.

Das aber ist nur im internationalen Zusammenspiel 
möglich. Deshalb haben sich die OECD-Staaten vor 
knapp zehn Jahren auf den Weg gemacht und mit dem 
BEPS ein 15-Punkte-Programm zur Verhinderung von 
Steuervermeidung und Gewinnschiebung vereinbart. 
Unser Finanzausschuss war stets ein maßgeblicher Unter-
stützer dieses Programms. In den zurückliegenden Jahren 
haben wir bereits wichtige Schritte auf diesem Weg 
zurückgelegt.
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Das Steueroasen-Abwehrgesetz, über das wir heute 
abschließend beraten, ist ein weiterer Teil der einheitli-
chen europäischen Umsetzung der BEPS-Maßnahmen. 
Wir stützen uns dabei auf eine vom Europäischen Rat 
vereinbarte schwarze Liste unkooperativer Staaten, die 
die BEPS-Mindeststandards in den Bereichen Transpa-
renz in Steuersachen und unfairer Steuerwettbewerb 
noch immer nicht erfüllen, und auf einen abgestuften 
Sanktionskatalog gegen Personen und Firmen, um sie 
davon abzubringen, ihre Geschäftsbeziehungen zu diesen 
Staaten fortzusetzen oder neu aufzunehmen. Damit erhö-
hen wir zugleich schrittweise den Druck auf die schwar-
zen Schafe in der Staatenwelt, um sie zur Einhaltung der 
BEPS-Standards zu bewegen.

Deshalb ist dieses Gesetz ein gutes Gesetz für alle, die 
in diesem Land ordentlich ihre Steuern zahlen. Deshalb 
ist dieses Gesetz ein gutes Gesetz für die Wettbewerbs-
fähigkeit solider deutscher Unternehmen.

Cansel Kiziltepe (SPD): In den vergangenen Jahren 
mussten wir oft zuschauen, wie einzelne Staaten auf Kos-
ten der anderen einen ruinösen Steuerwettbewerb antrie-
ben. Um es klar und deutlich zu sagen: Hier bereichern 
sich einige wenige auf Kosten der gesamten Staatenge-
meinschaft. Dem wollen und müssen wir ein Ende setzen. 
Mit dem Steueroasen-Abwehrgesetz geben wir den 
Finanzämtern dafür weitere Instrumente in die Hand. Es 
wird endlich ungemütlich für die Steuerpiraten.

In den vergangenen Jahrzehnten mussten wir eine Ent-
wicklung beobachten, in der sich vor allem kleine Staaten 
zunehmend zu hochspezialisierten Steueroasen entwi-
ckelten. Mit immer neuen Angeboten versuchen sie im 
internationalen Steuertrickgeschäft etwas zu verdienen. 
Allein zur Vermeidung von Unternehmenssteuern wur-
den alleine 2017 schätzungsweise über 700 Milliarden 
Euro Gewinne verschoben – ein Geschäftsmodell, das 
sich für einen einzelnen Staat lohnen mag, das aber zulas-
ten fast aller anderen Staaten geht. Diesen Teufelskreis 
müssen wir durchbrechen.

Hier setzt das Steueroasen-Abwehrgesetz an: Wer mit 
offensichtlichen Steueroasen Geschäfte macht, muss jetzt 
mit Quellensteuern, Betriebskostenabzugsverboten und 
erhöhten Mitwirkungspflichten rechnen. Das macht es 
aufwendiger, die Steuertrickserei weiter zu betreiben, 
und schafft einen Anreiz für Steueroasen, ihr Geschäfts-
modell zu überdenken. Das ist Zuckerbrot und Peitsche 
für Steueroasen.

Das Steueroasen-Abwehrgesetz steht nicht alleine. Es 
ist Teil eines internationalen Kampfes gegen Steuerver-
meidung und Steuerhinterziehung. Ein weiterer Meilen-
stein wurde diese Woche auf dem G-7-Gipfel verabschie-
det: Die Mindestbesteuerung für multinationale 
Konzerne kommt. Nullsteuersätze zulasten aller anderen 
werden sich bald nicht mehr lohnen.

Doch ich kann Ihnen jetzt schon sagen: Das wird nicht 
ausreichen. Dieses Gesetz ist nur ein weiterer Schritt. Es 
gibt uns die Mittel, Steueroasen trockenzulegen. Doch 
wir werden an der EU-Liste der Steueroasen noch nach-
schärfen müssen. Wir müssen sicherstellen, dass sich 
große Steueroasen nicht von der Liste mogeln können. 
Damit meine ich die üblichen Verdächtigen: Cayman 

Islands, Bahamas, British Virgin Islands und wie sie nicht 
alle heißen. Erst wenn sie auf der Liste stehen oder ihre 
räuberischen Geschäftsmodelle geändert haben, werden 
wir uns zufriedengeben. Dafür werden wir kämpfen, auch 
in der nächsten Legislaturperiode.

Anlage 12 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Berufsrechts der anwaltlichen und steuerbera-
tenden Berufsausübungsgesellschaften sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich 
der rechtsberatenden Berufe

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung 
des notariellen Berufsrechts und zur Änderung 
weiterer Vorschriften

sowie
– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 

Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
zu dem Antrag der Abgeordneten Katrin 
Helling-Plahr, Stephan Thomae, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP: Rechtsstandort Deutschland stär-
ken – Juristische Ausbildung an das digitale 
Zeitalter anpassen

(Tagesordnungspunkt 24 a und b sowie Zusatz-
punkt 18)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Die vorliegende 
Reform des anwaltlichen Berufsrechts ist ein wirklicher 
Meilenstein. Wir setzen damit heute den Rahmen für eine 
moderne und starke Anwaltschaft, die den zukünftigen 
Erwartungen an Rechtsdienstleistungen gerecht wird. 
Wir stellen das anwaltliche Berufsrecht auf neue Füße 
und führen damit ein Update durch.

Die Lebenssachverhalte werden heute immer komple-
xer. Dementsprechend steigen die Anforderungen an eine 
qualitativ gute Rechtsberatung. Deswegen erweitern wir 
die Möglichkeit für eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Anwälten mit anderen freien Berufen deutlich. 
Damit schaffen wir Raum für Wissenstransfer und inter-
disziplinären Austausch, der neue und spezialisierte 
Wege der Mandantenbetreuung aus einer Hand möglich 
macht. Für die Rechtssuchenden ist das ein echter Mehr-
wert. Und das stärkt den Wettbewerb und die Innova-
tionskraft. Die anwaltlichen Core Values bleiben dabei 
in vollem Umfang gewahrt, auch die neuen Berufsausü-
bungsgemeinschaften müssen alle berufsrechtlichen 
Pflichten erfüllen.

Mit der künftig größeren Flexibilität der gemeinsamen 
Berufsausübung von Anwälten und anderen freien Beru-
fen eröffnen wir neue Möglichkeiten der Mandanten-
orientierung und geben den Rechtssuchenden einen 
Mehrwert. Wenn sich künftig Anwälte mit Spezialisten 
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aus anderen Berufen zusammentun können, ermöglicht 
dies eine hochspezialisierte Beratung aus einer Hand. 
So kann künftig der Rechtsanwalt zusammen mit dem 
Versicherungsmathematiker im Versicherungsrecht oder 
zusammen mit dem Biologen im Umweltrecht beraten.

Den praxisfernen Vorschlag des Bundesjustizministe-
riums zum Tätigkeitsverbot beim Erhalt vertraulicher 
Informationen haben wir im parlamentarischen Verfahren 
dagegen korrigiert. Für die Erstreckung des Tätigkeits-
verbots auf den Erhalt vertraulicher Informationen 
besteht kein praktisches Bedürfnis. Die Vorhaltung von 
Informationen für die Prüfung von Tätigkeitsverboten 
wäre für die Kanzleien nicht praktikabel. Nicht nur in 
großen Kanzleien mit mehreren Hundert Berufsträgern, 
sondern auch in kleinen Einheiten ist es rein faktisch 
nicht möglich, festzustellen, welche Kenntnisse andere 
Berufsträger in anderen Verfahren erhalten haben oder 
was allgemeines Branchenwissen ist. Es ist gut, dass 
wir als Union die Streichung durchgesetzt haben.

Durchgesetzt haben wir als Union auch die Auflösung 
des strikten Drittberatungsverbots für Syndikusrechtsan-
wälte. Dies war ursprünglich vom Gesetzgeber so nie 
beabsichtigt gewesen, dennoch hat die Rechtsprechung 
so geurteilt. Das haben wir jetzt korrigiert. Künftig kön-
nen Syndikusrechtsanwälte damit auch Rechtsdienstleis-
tungen gegenüber Kunden des nichtanwaltlichen Arbeit-
gebers erbringen, soweit diese einen untergeordneten 
Anteil der Tätigkeit ausmacht. Ziel war nie, dass der 
Syndikusrechtsanwalt nicht mit den Kunden seines 
Arbeitgebers in Kontakt treten darf. Die ausschließliche 
Rechtsberatung des Arbeitgebers mag vielleicht in Groß-
konzernen praktikabel sein, aber kleine und mittelständi-
sche Unternehmen können sich dann keinen ausschließ-
lichen Syndikusrechtsanwalt leisten. Hiermit stärken wir 
die Stellung der Syndikusrechtsanwälte. Wir als Union 
haben immer gesagt, dass Syndikusanwälte eine enorm 
wichtige Funktion haben; denn sie tragen das Recht in die 
Unternehmen. Das muss auch in Zukunft so bleiben.

Das zweite Vorhaben heute betrifft einen verwandten 
Berufsstand, den der Notare. Hier greifen wir verschie-
dene Aspekte auf, die reformbedürftig sind. Aber insbe-
sondere machen wir ihn familienfreundlicher, indem das 
Amt zeitweise zur Betreuung minderjähriger Kinder oder 
pflegebedürftiger Angehöriger mit einer Wiederbestel-
lungsgarantie am selben Amtssitz niedergelegt werden 
kann.

Ein weiteres Thema, welches wir angehen, ist die 
Juristenausbildung. Ich bin froh, dass künftig in der juris-
tischen Ausbildung auch eine Auseinandersetzung mit 
dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht 
der SED-Diktatur stattfindet. Wir als Union haben Wert 
darauf gelegt, dass die SED-Diktatur hierbei nicht unter 
den Tisch fällt. Wenn ich auf die Kollegen von der Linken 
schaue, wird mir sehr deutlich, dass es dringend notwen-
dig, dass Studierende nicht nur wissen, wer Roland Frei-
sler war, sondern auch über die „Rote Guillotine“, Hilde 
Benjamin, Bescheid wissen.

Schließlich machen wir mit dem Teilzeitreferendariat 
den zweiten Abschnitt der juristischen Ausbildung auch 
familienfreundlicher. Als Union haben wir durchgesetzt, 

dass hier neben den Regelfällen auch eine Härtefallklau-
sel für die Fälle eingefügt wird, die wir als Gesetzgeber 
nicht antizipieren können.

Zu guter Letzt legen wir die Grundlagen für ein digita-
les Staatsexamen. Jungen Menschen verlangen wir heute 
noch ab, fünfstündige Klausuren mit der Hand zu schrei-
ben, obwohl sie ihr Studium über mit dem Laptop oder 
Tablet mitschreiben. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Da-
bei haben wir als Union Wert auf ein Wahlrecht gelegt.

Insgesamt handelt es sich hier um ein rundes Paket aus 
Regelungen, welches wir auf den Weg bringen. Ich 
bedanke mich für die konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem BMJV und der Koalitionspartnerin.

Hans-Jürgen Thies (CDU/CSU): Mit den Gesetzen 
zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und 
steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften und zur 
Modernisierung des notariellen Berufsrechts setzen wir 
Meilensteine im Bereich der rechtsberatenden Berufe. 
Mit der BRAO-Reform wird eine umfassende Neurege-
lung der berufsrechtlichen Vorschriften für anwaltliche, 
patentanwaltliche und steuerberatende Berufsausübungs-
gesellschaften vollzogen. Dadurch wird diesen Berufs-
gruppen die rechtsformneutrale, interprofessionelle 
Zusammenarbeit mit Vertretern anderer freier Berufe we-
sentlich erleichtert. Aus verfassungsrechtlichen Gründen 
haben wir den Kreis der soziierungsfähigen Berufe nicht 
auf sogenannte verkammerte Berufe beschränkt.

Mit dieser Liberalisierung des Berufsrechts stärken wir 
den Wettbewerb und die Innovationskraft im Bereich der 
rechtsberatenden Berufe. Wir schaffen damit Raum für 
Wissenstransfer und einen interdisziplinären Austausch, 
der neue und spezialisierte Wege der Mandantenbetreu-
ung aus einer Hand möglich macht. Für die Rechtssuch-
enden bietet dies einen echten Mehrwert. Trotz der 
berufsrechtlichen Liberalisierungen, die wir mit der 
BRAO-Reform erreichen wollen, ist es uns in diesem 
Gesetz gelungen, die Wahrung der anwaltlichen, patent-
anwaltlichen und steuerberatenden Berufspflichten, also 
der Core Values, auch für Berufsausübungsgesellschaften 
sicherzustellen.

Im Steuerberatungsgesetz wollen wir eine Steuerbera-
terplattform und ein besonderes elektronisches Steuerbe-
raterpostfach einführen. Damit werden der Einsatz digita-
ler Prozesse in den Steuerberaterkanzleien und die 
elektronische Kommunikation mit den Mandanten, den 
Finanzverwaltungen, den Gerichten und anderen Institu-
tionen deutlich beschleunigt. Mit diesem Innovations-
schub stärken wir die Leistungskraft der steuerberatenden 
Berufe. Davon profitieren auch ganz unmittelbar deren 
Mandanten.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des notariellen 
Berufsrechts soll die Möglichkeit der Einsicht in notariel-
le Urkunden und Verzeichnisse zu Forschungszwecken 
für solche Vorgänge geschaffen werden, die älter als 
70 Jahre sind. Dabei war es uns als Union wichtig, dass 
der mit der Ausübung des Einsichtsrechts verbundene 
Verwaltungsaufwand begrenzt wird und auch eine ange-
messene Berücksichtigung der Interessen und Belange 
der Urkundsbeteiligten stattfindet. Ich denke, dass uns 
dies in den §§ 18a bis 18d BNotO gut gelungen ist.
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Um die ausreichende Versorgung von notariellen Leis-
tungen gerade auch in ländlichen Regionen abzusichern, 
wird in § 5b Absatz 3 BNotO eine behutsame Lockerung 
der örtlichen Wartezeit für angehende Anwaltsnotarinnen 
und Anwaltsnotare vorgenommen. Die damit bezweckte 
Orts- und Bürgernähe von Anwaltsnotaren ist uns als 
Unionsfraktion ein wichtiges Anliegen. Wir stärken da-
mit den ländlichen Raum insgesamt.

Ein weiteres Hauptanliegen des Gesetzes zur Moder-
nisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung 
weiterer Vorschriften ist die Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Deshalb soll mit diesem 
Gesetz die Möglichkeit der Amtsniederlegung mit Wie-
derbestellungsgarantie am selben Amtssitz auf drei Jahre 
verlängert werden – § 48b Absatz 2 BNotO.

Dem Ziel der Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dient auch die Einführung des Teil-
zeitreferendariats in § 5b Absatz 6 DRiG. Neben der 
Betreuung oder Pflege von minderjährigen Kindern 
oder von nahen Angehörigen war uns als Unionsfraktion 
auch die Aufnahme einer allgemeinen Härtefallklausel 
wichtig. In besonderen persönlichen Härtefällen sollen 
die Länder eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
ermöglichen.

Die Potenziale der Digitalisierung sollen künftig auch 
im Bereich der juristischen Staatsprüfungen besser 
genutzt werden können. Deshalb eröffnet künftig § 5d 
Absatz 6 DRiG den Ländern die Möglichkeit, die elektro-
nische Klausur einzuführen. Allerdings haben wir im 
Gesetz sichergestellt, dass den Prüflingen im Falle der 
Einführung der elektronischen Klausur ein Wahlrecht 
verbleibt, ob sie ihre Klausur handschriftlich oder elekt-
ronisch erbringen wollen. Mit dieser Neuregelung gehen 
wir einen ersten Schritt hin zu der perspektivisch anzust-
rebenden vollständig elektronischen Prüfung.

Im Ergebnis modernisieren wir mit den vorliegenden 
Gesetzentwürfen nicht nur das notarielle Berufsrecht, 
sondern auch die juristische Ausbildung und Prüfung. 
Wir stärken damit die Rechtspflege in Deutschland und 
legen mit der BRAO-Reform den Grundstein für die 
Rechtsdienstleistungen von morgen.

Esther Dilcher (SPD): Bundesverfassungsgericht 
kippt die Sozietätsklausel: So wurde 2016 in der Presse 
getitelt. Nach § 59a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 BRAO 
war ein beruflicher Zusammenschluss von Rechtsanwäl-
ten nur mit bestimmten Angehörigen anderer Berufe zur 
gemeinsamen Berufsausübung möglich, nämlich insbe-
sondere Patentanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprü-
fern und vereidigten Buchprüfern. Warum war das so?

Der Rechtsanwalt ist Freiberufler und ein selbstständi-
ges, unabhängiges Organ der Rechtspflege. Er kann aber 
nicht machen, was er will. Für die Tätigkeit eines Rechts-
anwalts gilt aus gutem Grund eine Vielzahl von Bestim-
mungen.

Es sollte unter anderem verhindert werden, dass 
Anwälte, die einer strafbewehrten Schweigepflicht unter-
liegen, mit Personen ohne eine solche Verschwiegen-
heitsverpflichtung Büroräume teilen, sodass vertrauliche 

Mandanteninformationen nicht oder nicht mehr ausrei-
chend geschützt sind. Ein Angestelltenverhältnis zum 
Anwalt jedoch war zulässig.

Dieses Berufsrecht ist an einigen Stellen nicht mehr 
zeitgemäß; das Berufsbild ist sehr traditionell und kon-
servativ. Rechtsanwälte sollen heute moderne Dienstleis-
ter sein. Komplexe Fragen bedürfen oft nicht nur um-
fassender rechtlicher, sondern auch Überprüfungen in 
fachspezifischen Bereichen, wie im Bergrecht durch 
Markscheider oder im Familienrecht durch Rentenversi-
cherungsberater. Deshalb war die Forderung berechtigt, 
die sinnvolle Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit 
anderen Berufsrechtsträgern auf Augenhöhe zu gewähr-
leisten.

Die Neuregelung sieht daher vor, der Anwaltschaft, 
Patentanwälten und Steuerberatern eine gesellschafts-
rechtliche Organisationsfreiheit einzuräumen und eine 
Zusammenarbeit mit anderen freien Berufen zu ermögli-
chen – in sogenannten interprofessionellen Berufsaus-
übungsgesellschaften. Damit sind wir zudem gegenüber 
anderen europäischen Ländern gut aufgestellt und kon-
kurrenzfähig.

Auch die Ausbildung haben wir an gewandelte gesell-
schaftliche Verhältnisse angepasst, und wir haben eine 
Ausbildung in einem Teilzeitreferendariat ermöglicht. 
Dass sich auch die Ausbildung mit der Gründung einer 
Familie vereinbaren lässt, ist uns als Sozialdemokraten 
besonders wichtig.

Über 30 Jahre Wiedervereinigung; aber deshalb dürfen 
wir gerade in der Justiz die Geschichte nicht ausblenden. 
Wir müssen uns weiterhin vor Augen halten, wie die 
beiden Staaten auch in der Justiz zusammenwachsen kön-
nen. Deshalb werden die Pflichtfächer in der Ausbildung 
erweitert, und zwar um die Vermittlung von Wissen und 
die Förderung der aktiven Auseinandersetzung mit dem 
NS- und SED-Unrecht. So wird das Verständnis künftiger 
Rechtsanwender für die Werte des Grundgesetzes, der 
Rechtskultur und der Einordnung von Entscheidungen 
aus der Zeit des Nationalsozialismus und der SED geför-
dert, um diese in den entsprechenden Kontext zu setzen 
und kritisch zu hinterfragen.

Eine weitere Maßnahme für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sehen wir für den Notarberuf vor, 
und zwar durch die Möglichkeit, das Amt für drei Jahre 
niederzulegen, verbunden mit einer anschließenden Wie-
derbestellungsgarantie am selben Amtssitz.

Die SPD begrüßt auch die zukünftige Wahlfreiheit von 
Prüflingen, ob diese ihre Abschlussarbeiten elektronisch 
oder handschriftlich abfassen. Jetzt wäre es gut, wenn in 
der Justiz auch die Digitalisierung und der technische 
Fortschritt noch weiter voranschreiten und zur Beschleu-
nigung und Vereinfachung von Verfahren beitragen wür-
den.

Insgesamt müssen wir jedoch feststellen, dass hier 
durchaus weiterer Reformbedarf besteht, um die Berufe 
von Anwälten und Notaren auch in ländlichen Regionen 
attraktiver zu gestalten und den Menschen vor Ort weiter 
den Zugang zum Recht zu gewährleisten.
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Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir wer-
den heute sowohl dem Gesetz zur Modernisierung des 
notariellen Berufsrechts als auch der Neuregelung der 
Berufsausübungsgesellschaften zustimmen.

Notarinnen und Notaren soll es künftig ermöglicht 
werden, ihre Bestellung für die Betreuung bzw. Pflege 
von Angehörigen ruhen zu lassen, und die örtliche Warte-
frist vor der Bestellung soll gelockert werden. Das ist 
positiv, zumal es immer schwieriger wird, genug Interes-
senten in jedem Amtsgerichtsbezirk zu finden.

Für die Juristenausbildung wird klargestellt, dass Prü-
fungsleistungen künftig auch elektronisch erstellt werden 
können, und es wird endlich ein Teilzeitreferendariat ein-
geführt.

Mit dem Änderungsantrag wird auch die Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus und der SED-Dik-
tatur zum Pflichtfach. Auch das ist uneingeschränkt zu 
begrüßen.

Mit dem zweiten Gesetz, das Sie uns hier vorlegen, 
sollen sich Anwältinnen und Anwälte künftig mit ande-
ren freien Berufen zu Berufsausübungsgesellschaften 
zusammenschließen dürfen. Man kann zwar daran zwei-
feln, ob der Bedarf wirklich so groß ist, aber wenn letzt-
lich nicht zwingende Gründe dagegenstehen, ist ein Ver-
bot nicht länger zu rechtfertigen. Diese Gesellschaften 
dürfen künftig alle möglichen Rechtsformen wählen, 
werden als Gesellschaft zur Rechtsberatung zugelassen 
und sind dann selbst postulationsfähig. Und – oh Wun-
der! – sie erhalten sogar ein eigenes elektronisches Kanz-
leipostfach. Wer dann genau befugt ist, das Postfach für 
die Gesellschaft zu nutzen, ist leider einigermaßen kom-
pliziert geregelt. Langfristig muss die Nutzung digitaler 
Kommunikation und elektronischer Postfächer genauso 
einfach werden wie die Nutzung von analoger Post und 
analoger Briefkästen. Und deswegen muss es auch ein·-
Kanzleipostfach für alle Kanzleien geben und nicht nur 
für die eingetragenen Gesellschaften.

Das überflüssige Tätigkeitsverbot beim Erhalt vertrau-
licher Informationen haben Sie mit dem Änderungsantrag 
zum Glück gestrichen, was uns die Zustimmung zum 
Gesetz deutlich erleichtert.

Auch dass Sie jetzt im Nachhinein noch die Pflicht 
zum Erwerb von Berufsrechtskenntnissen eingeführt ha-
ben, ist zu begrüßen. Eine allgemeine Fortbildungs-
pflicht, wie sie seit mindestens 20 Jahren diskutiert 
wird, gibt es leider immer noch nicht.

Was ich mir außerdem gewünscht hätte, wäre eine 
Klarstellung, dass alle Anwaltsgesellschaften unabhän-
gig von ihrer Größe und ihrer juristischen Form selbst-
verständlich verpflichtet sind, auch Beratungshilfeman-
date anzunehmen. Hier klafft die Praxis und die 
Gesetzeslage leider deutlich auseinander.

Umstritten ist nach wie vor die Stimmrechtsgewich-
tung in der Bundesrechtsanwaltskammer. Die kleinen 
Kammern haben die Sorge, dass künftig die großen Kam-
mern, allen voran München, Berlin und Düsseldorf, 
dominieren. Ob es tatsächlich ein Demokratiedefizit 
gab, halte ich auch für zweifelhaft. Am Ende gilt aber 
eben auch, dass große Kammern nicht automatisch große 

Kanzleien bedeutet und die Einzelanwältinnen und Ein-
zelanwälte erfahrungsgemäß auch in großen Kammern 
durchaus vertreten sind.

Der nun gefundene Kompromiss mit einer Stimmge-
wichtung in zehn Stufen und einer doppelten Quotierung 
sollten eigentlich funktionieren. Wir sollten die Entwick-
lung weiter sorgfältig beobachten, um gegebenenfalls 
negative Auswirkungen rechtzeitig zu korrigieren.

Anlage 13 

Erklärungen nach § 31 GO
zu den Abstimmungen über
– den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzah-
lungen-Gesetz – GAPDZG)

– den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik gel-
tenden Konditionalität (GAP-Konditionalitä-
ten-Gesetz – GAPKondG)

– den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung des 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik ein-
zuführenden Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems (GAP-Integriertes Verwal-
tungs- und Kontrollsystem-Gesetz – GAPInVe-
KoSG)

– den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes

(Tagesordnungspunkt 26 a bis d)

Veronika Bellmann (CDU/CSU): Zum Gesetzespa-
ket zur Gemeinsamen Agrarpolitik stelle ich fest, dass 
darin enthaltenen Regelungen vielfach zulasten ostdeut-
scher Betriebe gehen, deren heutige Form der Agrarge-
nossenschaften der damaligen politischen Entwicklung – 
der Zwangskollektivierung in der DDR – geschuldet ist.

Ich lehne Obergrenzen, Degression und Kappung der 
Direktzahlungen entschieden ab und verweise auf den 
besonderen Charakter der Agrargenossenschaften als 
Mehrfamilienbetriebe, für die die von der Agrarminister-
konferenz eigentlich vorgesehene Chancengleichheit in 
den vorliegenden Gesetzentwürfen nicht umgesetzt wur-
den. In Debatten um Fehlentwicklungen auf dem Boden-
markt und das Vordringen von nicht landwirtschaftlichen 
Investoren werden Agrargenossenschaften oft zu Unrecht 
mit bloßen Finanzinvestoren in einen Topf geworfen. Die 
Beibehaltung der Ungleichbehandlung von Mehrfami-
lienbetrieben wäre eine verpasste Chance für eine nach-
haltige Entwicklung der Landwirtschaft in Ostdeutsch-
land.

Die vorliegende Reform der gemeinsamen Agrarpoli-
tik mit der Folge einer deutlich geringeren Förderung, 
kann auch nicht an anderer Stelle ausgeglichen werden, 
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sodass eine drastische finanzielle Benachteiligung der 
ostdeutschen Betriebe durch dieses Gesetzespaket zu 
erwarten ist. Dass die Verantwortung über die Mittel 
der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz 
den Landwirtschaftsministern der Länder zur Entschädi-
gung der Landwirte für Ökomaßnahmen bzw. die Verrin-
gerung der Anbaufläche übertragen wird, halte ich für 
einen Fehler.

Deshalb kann ich diesem Gesetzespaket nicht zustim-
men.

Katharina Landgraf (CDU/CSU): Ich kann den 
Gesetzen in ihrer Form nicht zustimmen. Meine Befürch-
tungen, dass die darin enthaltenen Regelungen zulasten 
der ostdeutschen Betriebe gehen, deren heutige Form der 
Agrargenossenschaften der damaligen politischen Ent-
wicklung – der Zwangskollektivierung in der DDR – ge-
schuldet ist, konnten nicht entkräftet werden.

Ich lehne Obergrenzen, Degression und Kappung der 
Direktzahlungen entschieden ab und verweise auf den 
besonderen Charakter der Agrargenossenschaften als 
Mehrfamilienbetriebe, deren von der Agrarministerkon-
ferenz eigentlich vorgesehene Chancengleichheit in den 
vorliegenden Gesetzentwürfen nicht umgesetzt wurde. In 
Debatten um Fehlentwicklungen auf dem Bodenmarkt 
und das Vordringen von nicht landwirtschaftlichen Inves-
toren werden Agrargenossenschaften oft zu Unrecht mit 
fragwürdigen Investoren in einen Topf geworfen. Die 
Beibehaltung der Ungleichbehandlung von Mehrfami-
lienbetrieben wäre eine verpasste Chance für eine nach-
haltige Entwicklung der Landwirtschaft in Ostdeutsch-
land.

Die vorliegende Reform der gemeinsamen Agrarpoli-
tik mit der Folge einer deutlich geringeren Förderung, 
kann auch nicht an anderer Stelle ausgeglichen werden, 
sodass eine drastische finanzielle Benachteiligung der 
ostdeutschen Betriebe durch dieses Gesetzespaket zu 
erwarten ist.

Ingrid Pahlmann (CDU/CSU): Wir stimmen heute 
über mehrere Gesetzentwürfe zur nationalen Umsetzung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) ab. Ich 
stimme diesen Gesetzentwürfen zu, damit die Agrarzah-
lungen und die Umweltmaßnahmen pünktlich zu Beginn 
des Jahres 2023 starten können. Dies ist im Sinne der 
landwirtschaftlichen Betriebe, der ländlichen Räume so-
wie des Umwelt- und Klimaschutzes.

Da die Ausgestaltung der künftigen EU-Agrarförde-
rung für die Bäuerinnen und Bauern von essenzieller 
Bedeutung ist, halte ich einen Abschluss der Gesetzge-
bungsverfahren zur nationalen GAP-Umsetzung noch 
vor dem Ende der 19. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages für unerlässlich.

Allerdings sehe ich kritische Punkte, die insbesondere 
intensive Milchviehbetriebe in den niedersächsischen 
Grünlandregionen mit ihren Moorstandorten und EU- 
Vogelschutzgebieten betreffen:
– Pflugverbote auf Moorstandorten auch bei Maßnah-

men zur Grünlandnarbenerneuerung. Aus meiner 
Sicht bedürfte es einer gesetzlichen Unberührtheitsre-

gelung für eine Bodenbearbeitung zur Grasnarbener-
neuerung, um die Futtererträge und -qualitäten in der 
Milchviehfütterung zu erhalten. Zu begrüßen ist an 
dieser Stelle die behördliche Ausnahmemöglichkeit 
im Einzelfall.

– Pflugverbote für Dauergrünland in EU-Vogelschutz-
gebieten. Diese pauschale Ausweitung halte ich für 
überzogen, weil sie zu hohen wirtschaftlichen Einbu-
ßen für die betroffenen Betriebe führt.

– Ökoregelungen für Milchviehbetriebe mit hohen 
Anteilen von Dauergrünland und Ackerfutterbau als 
Futtergrundlage. Besonders bedauerlich ist das Fehlen 
einer Ökoregelung für Grünland-Milchviehbetriebe. 
Leider war eine entsprechende Forderung der CDU/ 
CSU-Fraktion an der ablehnenden Haltung des Koali-
tionspartners gescheitert.

Es ist insgesamt sehr bedauerlich, dass die oben 
genannten Schwachstellen in den parlamentarischen 
Beratungen nicht mehr gelöst werden konnten.

Die Gesetzesentwürfe, die wir heute verabschieden, 
lassen nach Abschluss der Trilog-Verhandlungen noch 
Spielraum für Anpassungen, Ergänzungen und zusätzli-
che Verordnungen.

Ich appelliere an dieser Stelle an die Bundesregierung, 
dass sie die oben aufgeführten Punkte berücksichtigt und 
die Ökoregelungen noch dergestalt ausformuliert, dass 
sie praxistauglich und für möglichst alle Landwirtinnen 
und Landwirte leistbar sind, damit die finanziellen Mittel 
auch abgerufen werden können.

Dieter Stier (CDU/CSU): Heute stimmen wir über das 
sogenannte Gesetzespakt zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) ab. Ich kann diesen Gesetzen in der vorliegenden 
Fassung heute leider nicht zustimmen.

Meine Bedenken, dass die darin enthaltenen Regelun-
gen sich nachteilig auf die Agrargenossenschaften in den 
neuen Ländern und den ländlichen Raum auswirken, 
konnten nicht stichhaltig ausgeräumt werden. Vier Punk-
te sind dabei für mich entscheidend.

Erstens. Die Agrargenossenschaften in den neuen Län-
dern haben den Charakter von Mehrfamilienbetrieben. 
Die von der Agrarministerkonferenz vorgesehene Chan-
cengleichheit für diese Betriebe wurde nicht im notwen-
digen Maße berücksichtigt, daher lehne ich Obergrenzen, 
Degression und Kappung der Direktzahlungen ab.

Zweitens. Die vorliegenden Regelungen führen fak-
tisch zu einem gewaltigen Entzug der Mittel bei den 
Betrieben in den neuen Ländern und damit zu einer wei-
teren Umverteilung innerhalb Deutschlands. Dies ist 
problematisch, weil – seit dem radikalen Strukturbruch 
vor 30 Jahren und seinen bis heute nachwirkenden Fol-
gen – die ländlichen Räume Belastungen und außeror-
dentlichen Herausforderungen ausgesetzt sind, die künf-
tig nicht abklingen, sondern noch erheblich zunehmen 
werden. Insbesondere die demografische Situation, das 
Ausmaß jahrelanger Abwanderung und regional auch 
der Strukturwandel in den Braunkohleregionen belegen 
das beispielhaft. Die Möglichkeit für eine Stabilisierung 
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des ländlichen Raumes wird damit genommen. Zumal die 
nun deutlich geringere Förderung auch an anderer Stelle 
nicht wesentlich ausgeglichen wird.

Warum gekoppelte Zahlungen, welche nunmehr einge-
führt werden, nur für wenige Tierarten gelten sollen, ist 
für mich ebenfalls nicht schlüssig.

Die Tierhaltung in den neuen Ländern hat seit dem Fall 
der Mauer zahlenmäßig gewaltig abgenommen. Deshalb 
wären gerade bei diesem Thema andere Anreize wün-
schenswert.

Drittens. Die Trilog-Verhandlungen in Brüssel sind 
bisher noch nicht abgeschlossen. Eine Zustimmung zum 
Gesetzespaket bei Nichtvorliegen eines konkret fassba-
ren Trilog-Ergebnisses ist folglich auf vorläufige Ver-
handlungsergebnisse und unverbindliche Erklärungen 
angewiesen. Diese können nicht Grundlage für eine 
abschließende Entscheidung über ein Gesetzespaket 
sein, das für mehrere Jahre und damit für einen weit 
über die Legislaturperiode hinausgehenden Zeitraum 
die landwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland mit-
bestimmt.

Viertens. Mit den vorgesehenen Verordnungsermächti-
gungen werden der Bundesregierung sehr weitreichende 
Gestaltungsmöglichkeiten zum Ende der Legislaturperio-
de ohne entsprechende Korrekturmöglichkeiten des 
Parlaments in der Zeit bis zur Neukonstituierung des 
20. Deutschen Bundestages eingeräumt. Damit werden 
dem Parlament wesentliche Entscheidungen entzogen, 
für welche es gewählt ist und für die es maßgeblich die 
Verantwortung tragen sollte.

Anlage 14 

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Britta Haßelmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) zu der Abstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Durchführung der im Rah-
men der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten 
Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Gesetz – 
GAPDZG)

(Tagesordnungspunkt 26 a)

Ich erkläre im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, dass unser Votum Zustimmung lautet.

Anlage 15 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung

– des Antrags der Abgeordneten Sevim Dağdelen, 
Heike Hänsel, Michel Brandt, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE: Waf-
fenexporte stoppen und gesetzlich verbieten

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Heike Hänsel, Doris Achelwilm, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Keine Waffen für die Türkei

– zu dem Antrag der Abgeordneten Katja 
Keul, Margarete Bause, Agnieszka Brugger, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die Genehmi-
gung für U-Boote an die Türkei widerrufen

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem 
Antrag der Abgeordneten Katja Keul, 
Dr. Franziska Brantner, Margarete Bause, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Deutsch-französisches 
Abkommen im Rüstungsbereich – Einschrän-
kungen der deutschen Exportkontrolle verhin-
dern

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie
– zu dem Antrag der Abgeordneten Sevim 

Dağdelen, Heike Hänsel, Michel Brandt, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Rüstungsexport stoppen – Miss-
brauch der europäischen Friedensidee ver-
hindern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Stefan 
Liebich, Heike Hänsel, Michel Brandt, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LIN-
KE: Weitere Aufrüstung Algeriens stoppen

– des Antrags der Abgeordneten Andrej Hunko, 
Heike Hänsel, Tobias Pflüger, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Einrich-
tung des Europäischen Verteidigungsfonds 
Ratsdok. 14285/20
hier: Antrag zur Erhebung einer Subsidiari-
tätsklage gemäß Artikel 23 Absatz 1a des 
Grundgesetzes in Verbindung mit § 12 des 
Integrationsverantwortungsgesetzes und Arti-
kel 8 des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit

(Tagesordnungspunkt 25 a bis e)

Bernhard Loos (CDU/CSU): Meine Damen und Her-
ren von der linken und grünen Opposition, fällt Ihnen 
denn wirklich nichts Neues ein? Immer wieder die glei-
che alte Leier: überzogene Kritik an einer notwendigen 
Rüstungszusammenarbeit im Bündnis bzw. an verant-
wortlichen Rüstungsexporten Deutschlands. Die Bundes-
regierung hat vor zwei Jahren neue, verschärfte Politische 
Grundsätze für Rüstungsexporte beschlossen. Nehmen 
sie das doch einmal zur Kenntnis. Das scheint Ihnen ja 
offenkundig noch immer entgangen zu sein.

Wir verfolgen eine restriktive und verantwortungsvolle 
Rüstungsexportpolitik. Deshalb wird über die Erteilung 
von Genehmigungen im Einzelfall nach sorgfältiger Prü-
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fung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspoliti-
scher Erwägungen entschieden. In den vergangenen Jah-
ren wurden keine neuen Genehmigungen für kritische 
Rüstungsexportgüter erteilt, die von der Türkei im Kon-
text von regionalen Militäroperationen eingesetzt werden 
könnten.

Aber bei aller berechtigten Kritik an der Türkei, es 
handelt sich auch um ein NATO-Mitglied. Die U-Boot- 
Zulieferungen erfüllen langfristig abgeschlossene Ver-
träge, deren vertragliche und genehmigungsrechtliche 
Grundlagen noch aus vorherigen Legislaturperioden 
stammen. Und grundsätzlich: Zu einem kraftvollen Eu-
ropa gehört eben auch eine kraftvolle NATO und eine 
effektive Zusammenarbeit Europas in der Rüstungspro-
duktion.

Das Abkommen über Ausfuhrkontrollen im Rüstungs-
bereich gibt einen Rahmen für die zukünftige Zusam-
menarbeit der deutschen und der französischen Verteidi-
gungsindustrie. Es ist ein elementarer Schritt für eine 
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit, und es schafft 
vor allem auch Planungssicherheit. Inhalt des Abkom-
mens sind Regeln und Verfahren zur Exportkontrolle 
von Rüstungsgütern in drei Fallgruppen: regierungsamt-
liche Zusammenarbeit, industrielle Zusammenarbeit und 
auch Zulieferungen, die außerhalb von derartigen Koope-
rationen erfolgen. Bei diesen Zulieferungen bis zu einem 
Schwellenwert von 20 Prozent greift der De-minimis- 
Grundsatz, das heißt, es gilt ein vereinfachtes Genehmi-
gungsverfahren. Besonders sensible Zulieferungen, die 
ausgenommen von der De-minimis-Regel sind, sind in 
einer Ausnahmeliste im Abkommen definiert. Diese Lis-
te entspricht im Wesentlichen den für Zulieferungen rele-
vanten Positionen der Kriegswaffenliste, darunter auch 
Kleinwaffen.

Ich sehe wirklich nicht, wo hier irgendwelche Umge-
hungen angelegt sein sollen. Und das wissen Sie auch 
ganz genau. Dieses Abkommen ist ein wichtiger Schritt 
hin zu einer europäischen Harmonisierung der Rüstungs-
exportpolitik, die wir alle wollen. Die Union steht für 
einen Dreiklang: nationale Verteidigungsfähigkeit, Erhalt 
einer eigenen wehrtechnischen Industrie, Zusammenar-
beit und Zusammenhalt im Bündnis. Nach vier Jahren 
stelle ich als Bilanz dieser Legislaturperiode im Rüs-
tungsbereich fest: Die Linke will die deutsche Rüstungs-
industrie zerstören und die dortigen Arbeitsplätze. Aber 
sie wollen auch noch mehr: Die Linke will Deutschland 
als verlässlichen NATO-Bündnispartner diskreditieren. 
Die Linke will unsere NATO-Mitgliedschaft und das 
Bündnis grundsätzlich in Frage stellen. – Mit der Union 
ist das nicht zu machen.

Und die Grünen, was wollen die Grünen im Rüstungs-
bereich eigentlich? Wissen es die Grünen überhaupt? Es 
herrscht Verwirrung statt Klarheit. Es gleicht geradezu 
einer außenpolitischen Geisterfahrt, wenn der Co-Vorsit-
zende Habeck mit seinen Aussagen in der Ukraine den 
ukrainischen Präsidenten zu Anfragen nach deutschen 
Waffenlieferungen ermuntert. Die Bundesregierung 
musste dann klarstellen, dass aufgrund einer restriktiven 
und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik keine 
Waffen an die Ukraine geliefert werden können. Und 
wie bitte definieren die Grünen denn reine Defensivwaf-

fen? Nach Herrn Habeck sind das gepanzerte Fahrzeuge 
mit Maschinengewehren und Nachtsichtgeräte? Und wie 
hält es die grüne Kanzlerkandidatin denn zum Beispiel 
mit Waffenlieferungen zur israelischen Selbstverteidi-
gung? Ja? Nein? Oder wie meistens bei ihr: Es kommt 
darauf an, also Enthaltung? Im Grünen-Grundsatzpro-
gramm steht: „Exporte von Waffen und Rüstungsgütern 
… in Kriegsgebiete verbieten sich.“ Offenkundig gilt bei 
den Grünen die Außenpolitik als eine Blackbox mit der 
Aufschrift „Tarnen und Täuschen“.

Linke und Grüne stehen für gefährliche Sonder- und 
Irrwege. Die Union steht für Verlässlichkeit, Bündnis-
treue und internationale Zusammenarbeit.

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD): Sehr verehrte Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Rüs-
tungsexportpraxis Deutschlands muss sich verbessern; 
davon sind wir als SPD-Bundestagsfraktion überzeugt. 
Wir haben in Deutschland eine Reihe von Gesetzen und 
politisch verbindlichen Vereinbarungen, in welchen sinn-
volle Regelungen festgeschrieben sind, viele davon dank 
der SPD, wie die Entscheidung, keine Kleinwaffen in 
Drittstaaten zu exportieren.

Dennoch werden teilweise fragwürdige Exporte ge-
nehmigt, die wohl weder dem Wortlaut noch der Intention 
unserer Vorgaben gerecht werden. In diesem Sinne finden 
sich in den Anträgen von Grünen und Linken einige ver-
ständliche Forderungen. Dies resultiert jedoch aus einem 
Flickenteppich unterschiedlichster Vorschriften und ver-
schiedenster Einzelvorschläge, die nach tagespolitischer 
Wetterlage getroffen oder revidiert werden müssten und 
letztlich unplanbar sind. Wir Sozialdemokraten haben 
deshalb einen anderen Ansatz – und ich bin überzeugt, 
dieser ist deutlich besser –: Die SPD will ein System 
klarer, strikter und belastbarer Regeln, ein System, auf 
das sich alle verlassen können, eine sichere Basis für 
die Personen, die über Genehmigungen entscheiden, ver-
bindliche Normen für Länder, die bei uns einkaufen wol-
len, Planungssicherheit für unsere Industrie, an welcher 
eine Menge Arbeitsplätze hängen, und vor allem die Ge-
wissheit für die Menschen weltweit, dass deutsche Rüs-
tungsgüter nicht in falsche Hände geraten und miss-
braucht werden.

Ein solches System wollen wir umsetzen, ein echtes 
Regelwerk. Wir nennen es Rüstungsexportkontrollge-
setz. Was heißt das? Exporte in Drittstaaten außerhalb 
von EU-, NATO- und gleichgestellten Ländern sollen 
grundsätzlich nur noch möglich sein, wenn die Länder 
den Waffenhandelsvertrag ratifiziert haben und ihn kon-
sequent umsetzen. Genehmigungen sollen für maximal 
zwei Jahre erteilt werden, damit wir auf veränderte 
Bedingungen in Empfängerländern reagieren können 
und dennoch alle Seiten Planungssicherheit genießen. 
Da das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
selbst betont, dass Rüstungsexporte kein Mittel der Wirt-
schaftspolitik sind, wollen wir die Federführung für 
Genehmigungen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie zum Bundeskanzleramt verlagern. Sämtliche 
Genehmigungen sollen transparent veröffentlicht wer-
den; die Briten machen es uns vor. Die Endverbleibs-
kontrolle wollen wir ausweiten. Die Auslagerung von 
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Rüstungsproduktion wollen wir unterbinden, insbesonde-
re wenn dadurch deutsche Exportregelungen bzw. Ver-
bote umgangen werden sollen.

Mit unseren Nachbarländern wollen wir gemeinsam 
die Verbindlichkeit der EU-Rüstungsexportvereinbarun-
gen erhöhen und Regelungslücken schließen. Deshalb 
teilen wir auch nicht Ihre Kritik an den Vereinbarungen, 
die wir mit Frankreich zum Export von gemeinschaftlich 
produzierten Gütern getroffen haben. Ja, Frankreich legt 
niedrigere Standards an als Deutschland. Aber wir wollen 
keine nationalen Alleingänge, sondern andere überzeu-
gen und gemeinsam Fortschritte machen. Wenn wir in 
ganz Europa schließlich zu anständigen Regeln kommen, 
dann ist das besser, als wenn Deutschland jetzt keine 
Kompromisse eingehen will. Denn Rüstungszusammen-
arbeit ist sinnvoll. Wenn wir gemeinschaftlich entwi-
ckeln, herstellen und die Produkte auch selbst nutzen, 
stärkt das nicht nur die europäische Einheit, wir senken 
auch den Druck, überhaupt in andere Staaten zu expor-
tieren.

Daher will die Sozialdemokratie ein gutes Rüstungs-
exportkontrollgesetz, ein starkes Rüstungsexport-
kontrollgesetz in Deutschland und für Deutschland – ein-
gebunden in eine partnerschaftliche, respektvolle 
Zusammenarbeit in Europa.

Anlage 16 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur europäischen Ver-
netzung der Transparenzregister und zur Um-
setzung der Richtlinie 2019/1153 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für 
die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung und sonstigen schweren Straftaten 
(Transparenzregister- und Finanzinformations-
gesetz)

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Finanzausschusses zu dem Antrag der Abge-
ordneten Lisa Paus, Dr. Irene Mihalic, 
Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Geldwäsche im Immobiliensektor 
stoppen, Mieterinnen und Mieter vor Organi-
sierter Kriminalität und steigenden Mieten 
schützen

(Tagesordnungspunkt 28 und Zusatzpunkt 20)

Sebastian Brehm (CDU/CSU): Ich habe es schon in 
der ersten Lesung gesagt: Vielen Dank an die Berichter-
statter, also bei uns an Sepp Müller. Das vorliegende 
Gesetz ist ein Paradebeispiel dafür, was im parlamentari-
schen Verfahren geleistet werden kann. Als das Gesetz 
aus dem Bundesfinanzministerium kam, war es objektiv 
ein Gesetz, das sehr schlecht war für die Vereine und die 
Ehrenamtskultur in unserem Land. Jetzt, nach dem parla-

mentarischen Verfahren, ist es objektiv ein Gesetz, das 
sehr gut ist für die Vereine und die Ehrenamtskultur in 
unserem Land.

Was ist passiert? Der ursprüngliche Entwurf aus dem 
Bundesfinanzministerium sah vor, dass Vereine Informa-
tionen, die sie bereits an das Vereinsregister melden, noch 
mal an das Transparenzregister melden müssen – eine 
kaum zu rechtfertigende Doppelarbeit für einen der wert-
vollsten Bereiche unserer Gesellschaft. Nach dem parla-
mentarischen Verfahren ist klar: Dies wird so nicht 
kommen. Stattdessen wird eine automatische Datenüber-
tragung vom Vereins- in das Transparenzregister etab-
liert. Hierbei werden alle Vereinsvorstände als wirtschaft-
lich Berechtigte automatisch eingetragen. Für Vereine 
entfällt damit dann die Mitteilungspflicht an das Trans-
parenzregister, sofern die Daten aus dem Vereinsregister 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Aber besser noch: Im parlamentarischen Verfahren ha-
ben wir neue Belastungen für Vereine nicht nur verhin-
dert, wir haben sogar bestehende Belastungen vermin-
dert. Es ist ja so, dass grundsätzlich auch gemeinnützige 
Vereine zur Finanzierung des Transparenzregisters hätten 
herangezogen werden sollen. Ende 2019 konnten wir bei 
den Beratungen zur Novelle des Geldwäschegesetzes 
erreichen, dass gemeinnützige Vereine auf Antrag von 
der Gebühr befreit werden können. Da dem Bundesan-
zeiger Verlag als registerführende Stelle nicht bekannt ist, 
welche Vereine vom zuständigen Finanzamt als gemein-
nützig eingestuft wurden, war es bislang so, dass ge-
meinnützige Vereine den Gemeinnützigkeitsbescheid 
des Finanzamtes als Nachweis beim Transparenzregister 
einreichen mussten. Dies entfällt zukünftig. Stattdessen 
reicht es aus, wenn der Verein im Antrag die Verfolgung 
steuerbegünstigter Zwecke lediglich versichert. Ab 2024 
entfällt dann die Antragstellung sogar ganz, weil dann der 
Bundesanzeiger Verlag aus dem Zuwendungsempfänger-
register herauslesen kann, ob ein Verein gemeinnützig ist. 
Gemeinnützige Vereine werden ab dann automatisch von 
der Gebühr befreit.

Eine weitere Innovation im parlamentarischen Verfah-
ren ist die Überarbeitung des § 58a ZAG, mit dem End-
geräte für Zahlungsanwendungen Dritter geöffnet wer-
den. Die bestehende Regelung wird nunmehr an einigen 
Stellen angepasst. Insgesamt ist das aus meiner Sicht ein 
guter Kompromiss.

Natürlich besteht das Gesetz nicht nur aus den Ver-
besserungen im parlamentarischen Verfahren, sondern 
auch aus den Inhalten aus dem Regierungsentwurf. Hier 
möchte ich noch mal das Fazit bekräftigen, welches ich 
bereits in meiner Rede zur ersten Lesung gezogen habe, 
nämlich dass Geldwäsche in Deutschland keine Chance 
haben darf, dass das vorliegende Gesetz mit zumutbarem 
Aufwand dabei hilft, Geldwäsche zu bekämpfen und dass 
man sehen muss, dass bislang die nach dem Geldwäsche-
gesetz Verpflichteten, zum Beispiel Steuerberater, 
Rechtsanwälte oder Banken, sich oft durchkämpfen müs-
sen, um zu sehen: Wer ist denn der wirtschaftlich Berech-
tigte? – Künftig kann man auf das Register zugreifen, was 
ein erheblicher Fortschritt ist. Allerdings wird es gerade 
die Aufgabe der Berater sein, auch dafür zu sorgen, dass 
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sich jeder im Transparenzregister einträgt. Dieses ist 
dringend geboten, da die Nichteintragung im Anschluss 
zu erheblichen Konsequenzen führen würde.

Summa summarum empfehle ich also uneingeschränkt 
Zustimmung zum Gesetz.

Michael Schrodi (SPD): Wie meine Vorredner und 
Vorrednerinnen bereits ausgeführt haben: Das Transpa-
renzregister spielt bei der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung eine wichtige Rolle. Eine 
konsequente Geldwäschebekämpfung ist wichtig, da Gel-
der, die gewaschen werden, oft aus schweren Straftaten 
stammen.

Mit der europaweiten Einführung der Transparenzre-
gister wurde 2017 die Grundlage geschaffen, die soge-
nannten wirtschaftlich Berechtigten hinter Unternehmen 
und anderen juristischen Personen des Privatrechts – und 
damit auch von Vereinen – identifizieren zu können. Da-
mit soll es Kriminellen erschwert werden, illegale Ein-
nahmen zu verstecken und Eigentumsverhältnisse zu ver-
schleiern. Leider kommt es vor, dass hierfür auch 
Stiftungen oder Vereine genutzt werden, weshalb eine 
Eintragung in das Transparenzregister auch hier vorge-
sehen und notwendig ist.

Mit der Umstellung von einem sogenannten Auffang- 
auf ein Vollregister ergibt sich für alle juristischen Perso-
nen eine umfangreiche Eintragungspflicht. Diese soll 
aber nicht die Vereine treffen. Vereine müssen die Ein-
tragung schon jetzt nicht direkt vornehmen, wenn sie im 
Vereinsregister gemeldet sind. Auch für die Zukunft sol-
len die notwendigen Informationen direkt aus dem Ver-
einsregister in das Transparenzregister übertragen wer-
den.

Der SPD-Bundestagsfraktion sind die Interessen der 
gemeinnützigen Vereine und Stiftungen ein großes Anlie-
gen. Der oft umfangreichen ehrenamtlichen Arbeit 
gebührt höchste Anerkennung, weil sie für die Gesell-
schaft unverzichtbar ist. Wir sind froh, mit dem heute 
zur Abstimmung stehenden Gesetz gute Lösungen im 
Sinne der gemeinnützigen Vereine gefunden zu haben. 
Wie schon ausgeführt: Die Eintragung in das Transpa-
renzregister für Vereine erfolgt automatisch. Ab 2024 
ist für die Gebührenbefreiung kein Antrag mehr notwen-
dig. Für die leider notwendige Übergangszeit – 2021 bis 
2023 – reduzieren wir den Verwaltungsaufwand auf ein 
Minimum; es genügt ein einmaliger, vereinfachter An-
trag.

Das Transparenzregister wird vom Bundesanzeiger 
Verlag geführt. Die Gebühren, die der Verlag dafür 
erhebt, dürfen nur den Verwaltungsaufwand decken. 
Die aktuell versandten Gebührenbescheide betreffen 
meist den Zeitraum von 2017 bis 2020 und beinhalten 
eine Forderung von bis zu 13 Euro. Sie haben für viel 
Ärger gesorgt und sind zu Recht kritisiert worden. Diese 
zurückliegenden Verfahren können wir leider nicht mehr 
rückwirkend neu gestalten, weil dies mit einem unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden wäre. 
Gleichwohl möchten wir für die Zukunft für ein besseres 
Verfahren sorgen.

2019 hat die SPD-Bundestagsfraktion erwirkt, dass 
gemeinnützige Vereine sich seit Januar 2020 für das lau-
fende und die folgenden Jahre von der Gebührenpflicht 
befreien lassen können, indem sie ihre Gemeinnützigkeit 
durch eine Bescheinigung des zuständigen Finanzamts 
nachweisen. Leider ist es der Verwaltung ganz offensicht-
lich nicht gelungen, die Befreiungsmöglichkeit und die 
Voraussetzungen dafür allen Betroffenen bekannt zu ma-
chen.

Mit den Verbesserungen im Gemeinnützigkeitsrecht 
durch das Jahressteuergesetz 2020 soll ab 2024 ein 
Zuwendungsempfängerregister eingeführt werden, 
sodass in Zukunft Bürgerinnen und Bürger rechtssicher, 
transparent und bundesweit nachprüfen können, welche 
Organisationen als gemeinnützig anerkannt sind. Dieses 
Register macht dann auch eine automatische Befreiung 
für gemeinnützige Vereine und Stiftungen beim Transpa-
renzregister möglich. Ab 2024 ist kein Antrag für eine 
Gebührenbefreiung mehr notwendig.

Für die Übergangzeit von 2021 bis 2023 soll eine ein-
malige Antragstellung genügen, bei der die Gemeinnüt-
zigkeit über eine formlose Erklärung – ohne Nachweis – 
durch die Vereine und Stiftungen bestätigt wird. Der An-
trag soll allen gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen 
durch die registerführende Stelle per Post zugestellt wer-
den. Es entfallen somit eine umfangreiche Antragstel-
lung, die Nachweispflicht und die Notwendigkeit der 
wiederholten Antragstellung.

Der Gebührenausfall durch diese berechtigten Gebüh-
renbefreiungen wird auf voraussichtlich bis zu 13,68 Mil-
lionen Euro jährlich geschätzt. Diese Kosten werden 
selbstverständlich nicht den verbleibenden Gebührenzah-
lern auferlegt, sondern komplett vom Bund übernommen. 
Wir entlasten die Vereine so zugleich von bürokratischem 
Aufwand und von Gebühren. Wir hoffen, damit auch 
einen kleinen Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes zu 
leisten.

Dr. Florian Toncar (FDP): Der Kampf gegen Geld-
wäsche ist einer der wichtigsten Bereiche der Finanzpo-
litik überhaupt. Wir wollen es Kriminellen unmöglich 
oder zumindest so schwer wie möglich machen, Geld 
aus schweren Straftaten in Deutschland zu verstecken 
und zu waschen. Deutschland darf kein Ort sein, wo 
Kriminelle sich sicher fühlen. Die FDP-Fraktion trägt 
alle Schritte mit, die dabei helfen. Dazu zählt auch die 
Idee eines Transparenzregisters, mit dem nachvollzogen 
werden kann, wer am Ende wirtschaftlich hinter einem 
Unternehmen steht. Es ist auch richtig, dieses Register als 
Vollregister zu konzipieren, also dafür zu sorgen, dass 
alle Informationen über ein einziges Register abrufbar 
sind.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung verfolgt die-
ses Ziel, wählt aber die falschen Mittel. Er bringt unnö-
tige Bürokratie und höhere Kosten als nötig. Das gilt vor 
allem für die Unternehmen, gerade den Mittelstand. Hier 
drohen künftig Doppelmeldungen. Die Unternehmen 
müssen zum Beispiel Wechsel der Gesellschafter künftig 
im Handelsregister und im Transparenzregister anmel-
den. Wird die Meldung im Transparenzregister verges-
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sen, drohen Bußgelder. Es ist aber weder sinnvoll noch 
nötig, dass Unternehmen identische Angaben an mehrere 
öffentliche Register melden müssen.

Besser wäre es gewesen, wenn sich die Bundesregie-
rung von Anfang an die Mühe gemacht hätte, eine digi-
tale Vernetzung der verschiedenen Register aufzubauen. 
Dann würde das Transparenzregister den Nutzer direkt zu 
den Angaben im Handelsregister lenken, wenn die Anga-
ben nicht direkt im Transparenzregister eingetragen sind. 
So wäre es nicht mehr nötig, von den Unternehmen Dop-
pelmeldungen zu verlangen. Es ist doch kein Naturgesetz, 
dass wir keine innovativen Systeme in der Verwaltung 
aufbauen können. Weshalb lassen wir uns von anderen 
Ländern vorführen, die einen automatischen Datenab-
gleich hinbekommen?

Ich verstehe auch nicht, warum die Frage, wie wir ein 
Vollregister konzipieren, jetzt, im Jahre 2021, übers Knie 
gebrochen werden muss. Es wäre ohne Weiteres Zeit 
gewesen, sich grundlegende Gedanken über ein funktion-
ierendes und einfaches Konzept zu machen. Es waren 
doch die Bundesregierung und die schwarz-rote Koali-
tion selbst, die sich vor gerade einmal eineinhalb Jahren 
für ein Auffangregister entschieden haben. Und wie so 
häufig in letzter Zeit entscheidet die Bundesregierung 
quasi über Nacht das Gegenteil und lässt den Verbänden 
grade einmal wenige Tage Zeit für ihre Stellungnahmen. 
Das ist kein angemessener Umgang mit dem Thema und 
den von dieser Regelung betroffenen Menschen. Das ist 
einfach schlechtes, sprunghaftes Regierungsmanage-
ment.

Mit ihren Umdrucken haben die Koalitionsfraktionen 
aber immerhin noch einige der gröbsten Schnitzer glatt-
gezogen, vor allem die fatalen Vorschläge der Bundesre-
gierung zur Pflicht von Doppelmeldungen bei Vereinen. 
Hier hat der massive politische Druck nicht nur aus den 
Reihen meiner Fraktion gewirkt. Vor diesem Hintergrund 
und weil uns die Geldwäschebekämpfung besonders 
wichtig ist, werden wir uns heute zu diesem Gesetz ent-
halten. Es ist aber schon jetzt klar, dass wir hier noch mal 
ranmüssen. Auch hier gilt: Digitale Lösungen wären bes-
ser.

Dr. Axel Troost (DIE LINKE): Im Transparenzregis-
ter werden seit einigen Jahren die wirtschaftlich Berech-
tigten von Gesellschaften und Vereinigungen ausgewie-
sen. Damit soll verhindert werden, dass Kriminelle diese 
Einheiten unerkannt für ihre Zwecke nutzen, etwa zur 
Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung. In seiner 
aktuellen Form ist das Register allerdings praktisch 
unbrauchbar: Die Daten sind lückenhaft, sie lassen sich 
schlecht abrufen, und ihre Erhebung bedeutet für Unter-
nehmen und Vereine bürokratischen Aufwand, während 
das Entdeckungsrisiko für Kriminelle wegen der Schwä-
chen des Registers gering ist. Deutschland hat sich damit 
in der internationalen Gemeinschaft blamiert; andere 
Länder haben das Register viel besser hinbekommen.

In der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts sind die 
deutschen Behörden auch beim Transparenzregister 
längst noch nicht angekommen. Viele Informationen 
sind in Dateien archiviert, die sich nicht direkt maschinell 
verarbeiten lassen. Das hat sogar dazu geführt, dass kom-

merzielle Anbieter Informationen aufbereiten und den 
Behörden in Form von digitalisierten Datensätzen 
zurückverkaufen.

Wie es besser geht, hat etwa Dänemark vorgemacht. 
Dort kann man sich im Internet schnell und einfach einen 
Überblick über die rechtlich und wirtschaftlich Berech-
tigten und die Eigentümer- und Kontrollstruktur ver-
schaffen, wovon wir in Deutschland noch meilenweit ent-
fernt sind.

Jetzt soll bis zum Sommer 2023 das Register zu einem 
Vollregister ausgebaut und mit anderen europäischen 
Registern vernetzt werden. Das ist offensichtlich ein 
Schritt in die richtige Richtung. Die Umsetzung kommt 
aber zu spät, und die weiterhin fehlende Integration in 
traditionelle Register wie das Handelsregister und das 
Vereinsregister, die einer besseren Datenverfügbarkeit 
und der Qualitätssicherung gedient hätte, ist eine weitere 
verpasste Chance und bedeutet unnötige Bürokratie.

Seit 2020 ist das Transparenzregister öffentlich. Wir 
hätten uns gewünscht, dass es auch kostenlos einsehbar 
wäre. Das hätte die Transparenz und die Datenqualität 
erhöht, wie sich in Großbritannien beobachten lässt.

Weitere Schwächen sind aus unserer Sicht die Grenze 
von 25 Prozent, ab der man als wirtschaftlich Berechtig-
ter gilt. Wir halten sie für zu hoch angesetzt und fordern 
eine Senkung auf 10 Prozent, um die Nutzung von „fikti-
ven Eintragungen“ weiter zu verringern. Außerdem 
sehen wir eine Lücke darin, dass etwa Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts oder stille Teilhaber nicht eintra-
gungspflichtig oder eintragungsfähig sind. Das sind 
Rechtsgestaltungen, die nicht ganz unwichtig sind und 
erfasst werden müssten.

Zusammengefasst: Die Maßnahmen gehen in die rich-
tige Richtung. Im 21. Jahrhundert und mit der langen 
Umsetzungsfrist hätte man jedoch zukunftsgerichtet vie-
les besser machen können.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir Grüne 
begrüßen ausdrücklich das Ziel der EU-Richtlinie, die 
Vernetzung der nationalen Transparenzregister in der 
EU voranzubringen. Allerdings hatte ich bereits in der 
ersten Lesung deutlich gemacht, dass wir mit der Umset-
zung der Bundesregierung und dem deutschen Transpa-
renzregister nicht zufrieden sind. Daran haben auch die 
kleinen Anpassungen, die von Union und SPD vorge-
nommen wurden, leider nichts geändert. Die Rückmel-
dung und Frustration vieler Verpflichteter, wie jetzt vor 
allem von den Vereinen, aber auch von den Strafverfol-
gungsbehörden und der Öffentlichkeit, zum Beispiel von 
Mietern und Mieterinnen oder Journalisten, teilen wir. 
Leider verpasst die Bundesregierung bei dieser Reform 
erneut die Chance, ein unbürokratisches und echtes 
Transparenzregister zu schaffen, das seinen Namen ver-
dient. Wir brauchen ein Register, das statt Frust einen 
echten Mehrwert schafft.

Ein Grund für die schlechte Datenqualität und den 
geringen Mehrwert war vor allem die Meldefiktion, 
§ 20 Absatz 2 GwG, wonach in vielen Fällen lediglich 
ein Querverweis zu anderen Registern wie dem Handels-
register gemacht wurde, ohne jedoch dafür Sorge zu tra-
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gen, dass die Daten dort vollständig, aktuell und digital 
abrufbar sind. Die Stellungnahme des Bundesanzeigers 
für die öffentliche Anhörung liest sich in diesem Zusam-
menhang wie ein Offenbarungseid. Aktuell lässt sich ein 
solches Register nicht digital, nur unvollständig und nicht 
EU-weit vernetzen, und es erfüllt auch nicht die Mindest-
anforderungen der europäischen Richtlinie. Der Vor-
schlag der Bundesregierung, hier ein völlig neues Paral-
lelregister aufzubauen, zeugt von Ideenlosigkeit. Es wäre 
geboten gewesen, wie auch vom Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme gefordert, eine Once-only-Lösung und weni-
ger bürokratische Alternativen ernsthaft zu prüfen und 
auszuarbeiten. Auch in der öffentlichen Anhörung wurde 
noch einmal von verschiedenen Sachverständigen darauf 
hingewiesen, dass man von Anfang an eine Integration in 
das Registerportal der Länder hätte anstreben sollen und 
die Digitalisierung viel schneller hätte vorantreiben kön-
nen, ja müssen. Man hätte dann die Datenerhebung in den 
bestehenden Registern beispielsweise unbürokratisch 
durch ein zusätzliches Datenfeld zu dem wirtschaftlich 
Berechtigten und den notwendigen Informationen ergän-
zen können. Mit den Daten aus den Länderregistern hätte 
man dann das Transparenzregister beim Bund automa-
tisch befüllen können. Das hätte Doppelmeldungen in 
zwei verschiedenen Registern verhindert. Unbürokra-
tisch muss nicht unvollständig heißen, wenn man die 
richtigen Strukturen und digitale Lösungen schafft.

Die vorgeschlagenen Erleichterungen für Vereine sind 
ein schwaches Trostpflaster und ändern an der grund-
sätzlichen Problematik nichts. Für die 600 000 Vereine, 
aber auch andere kleinere Organisationen wird es in den 
nächsten Jahren absehbar zu weiterem Chaos kommen. 
Gleiches gilt für die Gebührenbefreiung für ge-
meinnützige Organisationen. Jetzt rächt es sich, dass 
man nicht gleich ein staatliches, kostenloses Register 
geschaffen hat und dass es noch immer kein Ge-
meinnützigkeitsregister gibt, wie wir es seit Langem for-
dern. Das hätte vieles vereinfacht.

Und zu allem Überdruss wird es jetzt erneut Über-
gangsfristen und die Aussetzung der Unstimmigkeitsmel-
dung für fehlende Einträge bis zum 1. April 2023 geben. 
Das heißt im Klartext, dass seit dem erstmaligen Inkraft-
treten des Transparenzregisters 2017 fast sechs Jahre ver-
gehen werden, bis wir ein funktionierendes Register ha-
ben werden. Engagierte Geldwäscheprävention sieht 
anders aus.

Einige der Ideen zur grundsätzlichen Verbesserung des 
Transparenzregisters haben wir auch in unseren Antrag 
„Geldwäsche im Immobiliensektor stoppen …“ aufge-
nommen, den wir hier dazugestellt haben. Mehr Trans-
parenz, um dubiose Hintermänner und Geldwäsche auf-
zudecken, ist in diesem Bereich besonders wichtig. 
Außerdem haben Mieter und Mieterinnen ein Recht dar-
auf, zu erfahren, wer die wahren Eigentümer der Häuser 
sind, in denen sie wohnen. Wir wollen, dass jedes Unter-
nehmen, das eine Immobilie kaufen will oder besitzt, 
seine Hintermänner offenlegt und in das Transparenzre-
gister einträgt. Notare müssen Angaben zu den Eigentü-
merstrukturen und zur Herkunft der Mittel künftig sorg-
fältig prüfen. Gelingt das nicht, darf der Kauf nicht 
zustande kommen.

Mieterinnen und Mieter müssen an Informationen über 
die Eigentümer ihrer Wohnungen kommen können. Dazu 
wollen wir ein Immobilienregister über das Grund-
buchportal schaffen, das mit berechtigtem Interesse ein-
fach und kostenfrei zugänglich ist. Dort sollen sich auch 
die Eigentümer von Immobilien mittels Identifikations-
nummer über das Transparenzregister nachvollziehen 
lassen und nach Namen durchsuchbar sein. Damit wird 
klar: Jedes Immobilienregister ist nur so stark, wie das 
dahinter liegende Transparenzregister.

Ein Wort noch zu den Änderungen bezüglich der NFC- 
Schnittstelle, zum Bezahlen per Smartphone, die an die-
ses Gesetzesverfahren angehängt wurden. Nach anfängli-
cher Skepsis, was die Umsetzung im Einzelnen angeht, 
begrüßen wir jetzt die angepassten Änderungen. Es ist 
richtig, dass der Zugang zu den NFC-Schnittstellen in 
der Anwendungspraxis nicht weiter unnötig blockiert 
wird. Selbstverständlich gibt es in diesem Zusammen-
hang relevante Sicherheitsbedenken, die berücksichtigt 
werden müssen. Es ist daher gut, dass die Sachverhalts-
feststellung jetzt erleichtert wird, bevor der Zahlungs-
dienstleister in ein Klageverfahren einsteigt. Grund-
sätzlich teilen wir hier die Intention, den Missbrauch 
von Marktmacht von Systemunternehmen, wo geboten, 
einzuschränken.

Das macht aus diesem Gesetz aber noch kein gutes 
Gesetz. Wir werden uns enthalten.

Anlage 17 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

– zu dem Antrag der Abgeordneten Ulle 
Schauws, Annalena Baerbock, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Verantwor-
tung für Frauen in Frauenhäusern überneh-
men

– zu dem Antrag der Abgeordneten Nicole 
Bauer, Katja Suding, Daniel Föst, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Frauenhäuser als Teil des staatlichen Schutz-
auftrages wahrnehmen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Ulle 
Schauws, Annalena Baerbock, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Beratungsan-
gebote für gewaltbetroffene Frauen stärken

– des Antrags der Abgeordneten Katja Suding, 
Nicole Bauer, Grigorios Aggelidis, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP: Folge-
studie zu der im Jahr 2011 veröffentlichten Stu-
die „Zwangsverheiratung in Deutschland“ 
veranlassen
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– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu dem Antrag der Abgeordneten 
Nicole Bauer, Katja Suding, Matthias 
Seestern-Pauly, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP: Infrastruktur für 
Betroffene häuslicher Gewalt in Deutschland 
krisenfest aufstellen

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu dem Antrag der Abgeordneten 
Cornelia Möhring, Doris Achelwilm, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE: Gewalt an Frauen und Mäd-
chen systematisch bekämpfen – Grundlagen 
zur erfolgreichen Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention schaffen

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu dem Antrag der Abgeordneten 
Cornelia Möhring, Doris Achelwilm, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE: Femizide in Deutschland 
untersuchen, benennen und verhindern

(Tagesordnungspunkt 27 a bis e)

Dr. Silke Launert (CDU/CSU): Wird man mir glau-
ben, wenn ich erzähle, was passiert ist? Was geschieht mit 
meinen Kindern, wenn ich die Tat zur Anzeige bringe? 
Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Was denken 
die Menschen aus meinem Umfeld, wenn sie hiervon 
erfahren? Ich habe Angst. – Sätze, so oder so ähnlich, 
könnten von Frauen formuliert worden sein, die häusliche 
Gewalt erfahren haben. Angst, Ohnmacht, Scham – 
Gefühle, die bei vielen betroffenen Frauen entstehen 
und die zu viele von ihnen daran hindern, sich aus der 
Situation zu befreien, sich Hilfe zu suchen, sichtbar zu 
werden.

Aus meiner Erfahrung als Staatsanwältin weiß ich: Nur 
ein kleiner Anteil an Straftaten im Bereich der häuslichen 
Gewalt kommt überhaupt zur Anzeige. Experten vermu-
ten sogar, dass die Dunkelziffer im Bereich der häusli-
chen Gewalt bei 80 Prozent liegt. Unsere Aufgabe als 
Gesellschaft sowie als politisch Handelnde ist es daher, 
diese Frauen aus der Gewalt herauszuholen, sie aus ihrer 
Ohnmacht, ihrer Angst zu befreien und ihnen eine Per-
spektive aufzuzeigen, eine Perspektive für ein gewalt-
freies und selbstbestimmtes Leben.

Ganz entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass 
jede Frau Kenntnis darüber hat, welche Rechte ihr zuste-
hen und welche Hilfsangebote überhaupt existieren. 
Auch wenn es sicherlich an der einen oder anderen Stelle 
noch Verbesserungsbedarf gibt, so haben wir in den ver-
gangenen Jahren doch ein umfangreiches Hilfenetz auf-
gebaut, das den betroffenen Frauen in einer derartigen 
Situation Halt geben kann.

Ein zentrales und vor allem auch niedrigschwelliges 
Angebot, das wir vor einigen Jahren geschaffen haben, 
ist etwa das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“. Betrof-
fene Frauen erhalten hier rund um die Uhr, anonym und 

in 18 Sprachen kostenfrei Hilfe. Auch wenn die Bekannt-
heit der Hotline steigt, ist sie leider – das müssen wir 
feststellen – noch nicht so ausgeprägt, wie wir es uns 
wünschen würden. So hat die TU München, die im Früh-
jahr 2020 in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut 
die erste Studie zu häuslicher Gewalt während der Coro-
napandemie durchgeführt hat, festgestellt, dass rund 
32 Prozent der betroffenen Frauen das Hilfetelefon „Ge-
walt gegen Frauen“ kannten. 2,7 Prozent hatten sich dort-
hin gewandt. Zwar haben wir in der Vergangenheit, unter 
anderem auch während der Pandemie, entsprechende 
Öffentlichkeitskampagnen in Bezug auf das Hilfetelefon 
gestartet, allerdings zeigen uns die Zahlen der TU Mün-
chen, dass wir hier noch mal ranmüssen. Wir dürfen nicht 
nachlassen, auf dieses wirksame Angebot aufmerksam zu 
machen; im Gegenteil: Wir sollten die Öffentlichkeits-
kampagne sogar noch ausbauen.

Ein weiterer wesentlicher Schritt, den wir als Bund in 
der jüngeren Vergangenheit gegangen sind, und auf wel-
chen es immer wieder hinzuweisen gilt, ist das 2002 in 
Kraft getretene Gewaltschutzgesetz. „Wer schlägt, der 
geht“, so lautet die klare, unmissverständliche Botschaft. 
Opfer von häuslicher Gewalt sollen die eigene Wohnung 
nutzen können, ohne sie mit der gewalttätigen Person 
teilen zu müssen. Das ist ein starkes Gesetz für einen 
starken Schutz gewaltbetroffener Frauen, das wir als 
Bund verabschiedet haben und das jede Frau kennen 
sollte.

Aber damit nicht genug: Seit 2018 gibt es zudem den 
sogenannten Runden Tisch „Gemeinsam gegen Gewalt 
an Frauen“ von Bund, Ländern und Kommunen, dessen 
Ziel es ist, durch enge Vernetzung Finanzhilfen und die 
Unterstützung vor Ort besser abzustimmen und so die 
vorhandenen Lücken und großen regionalen Unterschie-
de im Hilfesystem zu schließen. Diese Woche wurde der 
Abschlussbericht vorgestellt. Angesichts der positiven 
Bilanz sollten wir den Runden Tisch auf jeden Fall auch 
in der kommenden Legislaturperiode fortsetzen.

Anders als hier mitunter behauptet wird, investiert der 
Bund außerdem bereits ganz erheblich in die Frauenhäu-
ser. 120 Millionen Euro stellt er bereit, um den Ausbau 
voranzutreiben und die Länder und Kommunen in ihrer 
Aufgabe zu unterstützen. Gefördert werden bauliche 
Maßnahmen zum Ausbau von Beratungsstellen und Frau-
enhäusern sowie innovative Hilfsmaßnahmen, um die 
Situation der Betroffenen weiter zu verbessern. Vor dem 
Hintergrund der Coronapandemie hat der Bund außerdem 
mehr als 3 Millionen Euro für eine bessere technische 
Ausstattung in den Beratungsstellen und Frauenhäusern 
zur Verfügung gestellt.

Aber auch das möchte ich hier an dieser Stelle einmal 
klar und deutlich feststellen: Allein auf den Ausbau der 
Frauenhäuser zu setzen, ist zu kurz gegriffen. Wir müssen 
früher ansetzen, bevor die Situation erst so eskaliert, dass 
den Frauen gar keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als 
sich ins Frauenhaus zu flüchten. Wir müssen präventiv 
handeln, den Frauen frühzeitig Werkzeuge an die Hand 
geben, mit deren Hilfe sie sich aus der vom Täter ge-
zogenen Mauer aus Gewalt befreien können. Ein früh-
zeitiges Eingreifen gelingt dabei vor allem durch nie-
drigschwellige Angebote, etwa durch ambulante 
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Beratungsstellen und das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ und, wie bereits erwähnt, eben auch dadurch, 
dass wir dafür sorgen, dass jede Frau weiß, welche Rech-
te ihr zustehen.

Ein Punkt, an den wir ebenfalls noch einmal ranmüs-
sen und für welchen wir uns starkmachen, ist die Ein-
richtung eines bundesweiten Onlineregisters für Schutz-
einrichtungen. Ein solches Register soll einen Überblick 
geben, wo im Umkreis noch Kapazitäten frei sind. Teil-
weise existieren in einzelnen Bundesländern bereits der-
artige Projekte. Wir wollen diese Ansätze aber noch aus-
weiten. Unser Ziel ist ein möglichst flächendeckendes, 
bundesweites Register.

Klar ist: Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, das leider 
Teil unserer gesellschaftlichen Realität ist. Aber wir stel-
len uns dieser Realität. Unsere Botschaft ist dabei 
unmissverständlich: Wir lassen die betroffenen Frauen 
nicht im Stich. Und wir werden auch in Zukunft alles 
dafür tun, dass Gewalt, Angst und Ohnmacht ein Ende 
haben.

Leni Breymaier (SPD): 1976 gründete die Neue 
Frauenbewegung in einer Villa in Grunewald das erste 
autonome Frauenhaus in Westdeutschland. Heute, nach 
45 Jahren, gibt es bundesweit etwa 350 Frauenhäuser und 
40 Schutzwohnungen. Das ist einerseits viel, drückt diese 
Zahl doch die viel zu hohe Gewalt an Frauen aus; ande-
rerseits sind die Zahlen zu niedrig, denn der tatsächliche 
Bedarf wird dadurch nicht gedeckt.

Frauen und Mädchen werden geschlagen, genötigt, 
begrapscht, missbraucht – bis hin zur Tötung. In Deutsch-
land ist jede dritte Frau betroffen. Etwa jede vierte Frau 
wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexuel-
ler Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. 
Frauen aus allen sozialen Schichten zählen dazu.

Wir kennen natürlich die Zahlen der EU-Studie aus 
dem Jahr 2014, und ich weiß gar nicht, wie oft wir sie 
hier im Hohen Hause schon runtergebetet haben: 33 Pro-
zent der Frauen in Europa wurden irgendwann in ihrem 
Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. 
Weltweit sind es laut Zahlen der WHO (2017) sogar 
35 Prozent der Frauen. Laut Bundeskriminalamt – die 
Zahlen sind von 2019 – sind die Opfer von Partner-
schaftsgewalt zu über 81 Prozent Frauen. Von ihnen lebte 
die Hälfte in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Tat-
verdächtigen.

Seit Anfang Juni können von Gewalt betroffene Frauen 
online nach freien Plätzen in Frauenhäusern suchen – ein 
gutes Angebot der Zentralen Informationsstelle Autono-
mer Frauenhäuser (ZIF). Bislang geht das zwar erst in 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein- 
Westfalen. Aber das Projekt wird fortentwickelt und 
vom Bundesfamilienministerium begrüßt.

Die Maßnahmen und Initiativen, die das SPD-geführte 
Familienministerium im Bund im Kampf gegen Gewalt 
an Frauen in den letzten vier Jahren ergriffen hat, wurden 
schon genannt. Es ist ein großer Fortschritt, dass es eine 
bundesgesetzliche Regelung zur Finanzierung des Auf-
enthalts im Frauenhaus geben soll. Das wird eine wichti-
ge Aufgabe für die nächste Legislaturperiode.

Wir brauchen die Zusammenarbeit aller Verantwortli-
chen in staatlichen und nicht staatlichen Institutionen, um 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen wirksam zu bekämp-
fen. Wir fordern daher als SPD-Fraktion gemeinsam mit 
Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus.

Corona zeigt und verstärkt das gewaltsame Elend, das 
sich in unserer Gesellschaft alltäglich abspielt. Eine 
schwer erträgliche Realität für viel zu viele Menschen.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in Deutschland 
viele Gesichter. Ihre Fratze zeigt sich nicht nur bei häus-
licher Gewalt. Sie zeigt sich im alltäglichen Sexismus, in 
der Werbung, in der Pornografie und vor allem im System 
Prostitution. Dort manifestiert sich Frauenverachtung 
und tritt offen als unser gesellschaftliches und strukturel-
les Problem zutage. Es ist in Freierforen nachzulesen, wo 
sich eine Sprache und Haltung manifestiert, die Frauen 
als Objekte entmenschlicht. Frauenfeindlichkeit und 
Antifeminismus nehmen national und international 
bedrohlich zu. Gegen diesen Rollback treten wir an.

Auch wenn wir sie ablehnen, gehe ich wegen all dieser 
Gründe natürlich mit einigen Punkten in den Anträgen 
der Opposition durchaus konform, insbesondere mit der 
Idee, einen „Femicide-Watch“ einzuführen.

Bislang ist Frauenhass in Deutschland keine politische 
Kategorie. Das wollen und müssen wir ändern, um ihn 
besser bekämpfen zu können. Hier setze ich ab Herbst auf 
eine breite Unterstützung in diesem Haus.

Anlage 18 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Anti-Doping-Gesetzes

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Sportausschusses zu der Unterrichtung durch 
die Bundesregierung: Evaluierungsbericht der 
Bundesregierung zu den Auswirkungen der im 
Anti-Doping-Gesetz enthaltenen straf- und 
strafverfahrensrechtlichen Regelungen

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Sportausschusses zu dem Antrag der Abgeord-
neten Britta Katharina Dassler, Stephan 
Thomae, Grigorios Aggelidis, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP: Nationale 
Anti Doping Agentur – Alternative Möglichkei-
ten der Dopingkontrolle während der COVID- 
19-Pandemie

(Tagesordnungspunkt 29 a bis c)

Johannes Steiniger (CDU/CSU): Vor gut fünf Jah-
ren haben wir als Regierungskoalition in diesem Hohen 
Haus zum ersten Mal in der deutschen Sportgeschichte 
ein Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, welches 
Doping gut erkennbar als Straftatbestand in einem eige-
nen, sportspezifischen Anti-Doping-Gesetz führt. Mit 
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dem scharfen Schwert des Strafrechts hat der Gesetzge-
ber sozusagen dem Krebsgeschwür des integren Sports 
den Kampf angesagt. Dieser Schritt ist gelungen: 
Dopingsünder haben in Deutschland einen schweren 
Stand. Die Bilder und die Fahndungserfolge beispiels-
weise in der internationalen Zusammenarbeit während 
der Operation Aderlass sind uns gut in Erinnerung.

Im Sportausschuss haben wir uns immer wieder sehr 
intensiv mit dem Anti-Doping-Gesetz beschäftigt. Auch 
in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde fortlaufend 
vor dem Hintergrund von aktuellen Dopingfällen mit 
Experten diskutiert, um zu überlegen, wie wir das ver-
gleichsweise neue Gesetz noch besser machen können. 
Dieser Austausch mit den Praktikern vor Ort und den 
entsprechenden Schwerpunktstaatsanwaltschaften hat 
sehr deutlich gemacht, dass Ermittler beim Doping so 
gut wie immer auf Hinweise aus internen Strukturen 
angewiesen sind. Nicht selten wurde von in sich 
geschlossenen kriminellen Netzwerken aus Medizinern, 
Sportlern und Hintermännern berichtet. In diesem 
Zusammenhang wurde an vielen Stellen das Bild einer 
Mauer des Schweigens beschrieben.

Im Fazit sind sich Sachverständige und politische Ent-
scheidungsträger einig: Um diese in sich verwobenen 
Strukturen aufzubrechen, braucht es für diejenigen, die 
auspacken wollen, eine klare und sichtbare Handlungs-
option. Eine solche rechtssichere Möglichkeit mit einem 
privilegierenden Schutz für Hinweisgeber bietet nur eine 
auf den Sport zugeschnittene, bereichsspezifische Kron-
zeugenregelung. Kronzeugen kennen wir aus dem Be-
reich der international organisierten Kriminalität. Keines-
falls darf eine solch weitgehende juristische Besonderheit 
inflationär gehandhabt werden. Es gab daher gute Grün-
de, die Aufnahme einer Kronzeugenregelung mit einer 
ausführlichen und umfassenden Evaluierung des Geset-
zes zu verbinden. Mit dem vorliegenden ausführlichen 
Bericht zur Evaluierung des Anti-Doping-Gesetzes der 
Bundesregierung und den Stellungnahmen der gehörten 
Sachverständigen ist dies nunmehr in großer fachlicher 
Breite geschehen. So ist ein aus meiner Sicht handwerk-
lich sehr gutes Gesetz gelungen. Es kam sozusagen nach 
dem Praxistest noch einmal auf den Prüfstand.

Richtig und konsequent ist es daher, dass es jetzt zu 
diesem Update des Anti-Doping-Gesetzes kommt. Mit 
einer bloßen Strafandrohung wird es allerdings nicht 
gelingen, Doping im Sport dauerhaft und nachhaltig 
abzuwehren. Auch hierin waren sich die Experten einig. 
Aus diesem Grund haben wir als Koalitionsfraktionen 
und Bundesregierung immer wieder bekräftigt, die durch 
Bundesmittel finanzierte wichtige und erfolgreiche 
Arbeit der Nationalen Anti Doping Agentur, NADA, wei-
ter stark zu unterstützen.

Gleichermaßen sind die Sportverbände in der Pflicht, 
ihrer Verantwortung nachzukommen, zu sensibilisieren 
und aufzuklären. Ganz konkret soll hier die Deutsche 
Sportjugend in Präventionsprojekten schon sehr früh 
ansetzen. Der Bund wird die Mittel hierfür zur Verfügung 
stellen. Nur gemeinsam – und von Anfang an – kann der 
Kampf gegen das Doping im Sport gelingen. Letztlich 
geht es darum, den Sport und seine oft beschriebene Bin-
dungs- und Strahlkraft mit all seinen positiven Eigen-

schaften zu schützen, zumal in einer Situation wie heute: 
Sportdeutschland atmet auf. Nach den langwierigen 
Monaten ohne das Vereinsleben, ohne Training und 
Spielbetrieb kehrt nun rund um die Sportplätze und in 
die Sporthallen der Republik wieder Leben ein. Dass 
Corona gewachsene Strukturen in den Vereinen vor Ort 
erschüttert hat, ist unbestritten. Vielerorts müssen etwa 
Trainingsgruppen wieder mühsam aufgebaut werden, 
nicht selten fehlt es an den Ehrenamtlichen, die sich enga-
gieren.

Damit dies wieder gelingt und dauerhaft bleibt, muss 
die große Idee stimmen. Sauberer Sport muss erfahrbar 
und erlebbar werden. Dazu gehört, dass sich die Vorbilder 
in einem fairen Wettbewerb messen. Nur so können die 
großen Sportereignisse, wie beispielsweise die Fußball- 
EM, die unmittelbar vor dem Anpfiff steht, den Breiten-
sport stärken und den Vereinen vor Ort zu einem neuen 
Anschub verhelfen. Einen wichtigen Baustein für diese 
vielbeschworene Integrität des Sports leistet dieses Ge-
setz.

Artur Auernhammer (CDU/CSU): Während der Co-
ronapandemie konnten wir alle weniger Sport machen. 
Dazu kam auch weniger Bewegung im Alltag, gerade 
für die jüngeren Generationen. Über 50 Prozent der Bür-
ger waren weniger aktiv, das zeigte jüngst eine Studie des 
Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin, 
und besonders betroffen waren junge Menschen. Noch 
erschreckender ist aber, dass rund 40 Prozent der Befrag-
ten deutlich an Gewicht zugelegt haben, im Durchschnitt 
5,6 Kilogramm. Rechnen wir das auf alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes hoch, dann sind das unglaubliche 
6,1 Milliarden Kilogramm. Dadurch muss klar werden: 
Der Sport muss gerade jetzt viel stärker gefördert und 
unterstützt werden.

Dabei spielt die Motivations- und Vorbildfunktion des 
Profi- und Leistungssportes eine herausragende Rolle. 
Das Anti-Doping-Gesetz selbst und insbesondere die 
Novelle mit der neuen Kronzeugenregelung stehen daher 
maßgeblich für mehr Fairness. Wir müssen uns der Wir-
kung auf unsere vielen ehrlichen Spitzensportler und 
-sportlerinnen bewusst werden: Wenn sie nur knapp die 
Siegerehrung verpassen, ihnen nicht feierlich ihre 
Medaille überreicht wird, sie später aber aufgrund von 
dopenden Mitstreitern, denen nachträglich das Podium 
entzogen wird, ihre wohlverdiente Medaille formlos per 
Post bekommen, dann ist das traurig für sie und ihre 
Unterstützer, und das wird den erbrachten Höchstleistun-
gen nicht gerecht.

Der Erfolg der Operation Aderlass bei der Ski-WM in 
Seefeld im Jahr 2019 hat gezeigt, dass das Anti-Doping- 
Gesetz wirkt. Es geht aber nicht nur darum, dopende 
Sportlerinnen und Sportler zu erwischen, sondern – und 
das zeigt der Münchener Prozess deutlich – es geht 
darum, die Strukturen hinter den Athleten aufzudecken. 
Mit der Verurteilung des Arztes und den Mithelfern, die 
die Leistung von Spitzensportlern per gefährlichem Blut-
doping steigern wollten, haben wir einen Meilenstein im 
Anti-Doping-Kampf erreicht. Das sagte auch die Staats-
anwaltschaft.
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Einer der wichtigen Hintergründe des Anti-Doping- 
Gesetzes war und ist der Gesundheitsschutz. Die hohe 
Zahl an Verfahren, die den Bereich des Freizeitsportes 
betreffen, ist deshalb umso erschreckender: Ohne ärzt-
liche Aufsicht nehmen Freizeitsportlerinnen und -sportler 
Mittel ein, die gefährliche Wirkungen und Nebenwirkun-
gen haben, von den Gefahren, die bereits mit der Dosie-
rung beginnen, mal abgesehen.

Der von der Bundesregierung beauftragte Evaluie-
rungsbericht hat aber auch Punkte zur Verbesserung vor-
geschlagen, die wir mit dem Gesetz zur Änderung des 
Anti-Doping-Gesetzes jetzt umsetzen werden. Zentral 
dabei ist die Einführung einer Kronzeugenregelung. 
Denn nur wenige Informationen, die zur Aufnahme von 
Ermittlungen führten, stammten bisher aus dem Spitzen-
sport selbst. Das Problem für die Ermittler ist, dass die 
Strukturen oft im Verborgenen liegen. Ohne die Aussage 
eines Sportlers wäre das Verfahren der Operation Ader-
lass nicht möglich gewesen.

Mit der bereichsspezifischen Kronzeugenregelung 
schaffen wir daher ein Anreizsystem, das für die Sport-
lerinnen und Sportler sichtbar und verständlich ist. Zwar 
haben wir bereits eine allgemeine Kronzeugenregelung 
im Strafgesetzbuch verfasst, aber das Betäubungsmittel-
gesetz zeigt, dass der Signalcharakter der besonders 
sichtbaren und etablierten Kronzeugenregelung oft zur 
Aufdeckung von kriminellen Strukturen im Hintergrund 
führt. Die deutlichen Parallelen zwischen Drogen- und 
Dopingkriminalität – geschlossene Strukturen, die nur 
schwer ohne Informationen von Hinweisgebern aufge-
deckt werden können – begründen eine ähnliche Kron-
zeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz. Es ist daher 
sinnvoll, wie im Betäubungsmittelgesetz eine separate 
Regelung zu formulieren.

Zu guter Letzt möchte ich einen Appell an unsere 
Bundesländer richten: Die Einrichtung von Schwer-
punktstaatsanwaltschaften erweist sich als besonders 
erfolgreich bei der Verfolgung von Dopingdelikten. Es 
liegt jedoch nicht in der Kompetenz des Bundes, sondern 
in der der Länder, spezialisierte Staatsanwaltschaften ein-
zurichten. Weitere Länder sollten dem guten Beispiel der 
Länder Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland- 
Pfalz folgen und damit eine tiefgründige Verfolgung 
von Doping im Sport ermöglichen. Wir alle wollen einen 
sauberen und fairen Wettkampf, besonders die Athleten 
und Athletinnen, die ihr Leben lang auf höchstem Niveau 
trainieren, um mit ehrlichen Leistungen Spitzenergebnis-
se zu erkämpfen.

Dagmar Freitag (SPD): Schon 1994, als ich erstmals 
in den Bundestag gewählt wurde, steckte die Diskussion 
um ein Anti-Doping-Gesetz in unserem Land in den Kin-
derschuhen; denn schon in der Wahlperiode zuvor hatte 
die SPD-Bundestagsfraktion um unseren damaligen 
sportpolitischen Sprecher Wilhelm Schmidt den Kampf 
für eine wirksame gesetzliche Regelung aufgenommen, 
nicht ahnend, wie groß und wie langatmig die Wider-
stände, wie verletzend die Diskussionen mit einigen führ-
enden Vertretern des deutschen Sports noch werden soll-
ten.

Gut 20 Jahre später war es dann endlich so weit – das 
war übrigens eine bemerkenswerte Allianz –, mit tätiger 
Mithilfe der CSU in Person des damaligen bayerischen 
Justizministers Bausback, der mich 2013 bei den Koali-
tionsverhandlungen in einer legendären nächtlichen Sit-
zung in meinen Bemühungen nachdrücklich unterstützte, 
die immer noch zögerlichen Kollegen der CDU von der 
Notwendigkeit eines Anti-Doping-Gesetzes zu überzeu-
gen. Ende 2015 beschloss die damalige Große Koalition 
dann endlich das deutsche Anti-Doping-Gesetz.

Kein Gesetz ist so gut, als dass es nicht noch besser 
werden könnte. Insofern freue ich mich, dass wir heute 
das Anti-Doping-Gesetz mit den Erfahrungen der letzten 
fünf Jahre einer Frischzellenkur unterziehen. Die Kron-
zeugenregelung kommt – ein weiterer großer Schritt. 
Hier geht mein Dank für die Unterstützung an Justizmi-
nisterin Christine Lambrecht, an die mit der Evaluierung 
beauftragten Sachverständigen sowie an Dr. Lars Mort-
siefer, Vorstandsmitglied der Nationalen Anti Doping 
Agentur Deutschland, für die hervorragende Zusammen-
arbeit in dieser vor fünf Jahren noch heftig umstrittenen 
Frage.

Und um eines auch mal klarzumachen: Ein Gesetz 
allein spürt keine Verbrecher auf. Und somit bemisst 
sich der Wert und Erfolg eines Gesetzes auch nicht daran, 
wie viele Verurteilungen es aufgrund desselben gegeben 
hat. Es bemisst sich vor allem daran, welche Handlungs-
optionen es den staatlichen Ermittlungsbehörden gibt, um 
Straftäter aufzuspüren und Straftaten aufzuklären. Und 
da war und bleibt das ADG ein unverzichtbarer Baustein 
im Sinne einer erfolgversprechenden Bekämpfung von 
Doping.

Allerdings: Diese Ermittlungen gehören in die Hände 
von Fachleuten. Genau da aber liegt weiterhin eine ent-
scheidende Schwachstelle des deutschen Anti-Doping- 
Kampfes. Sie ahnen, worauf ich abziele: auf die immer 
noch fehlenden Anti-Doping-Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften in unserem Land. Auch hier war Bayern Vor-
reiter, gefolgt von Baden-Württemberg und Rheinland- 
Pfalz. Das war es dann aber auch schon. Aus meiner Sicht 
eine armselige Bilanz der anderen 13 Bundesländer, allen 
voran NRW. Das größte Bundesland hat bis heute nichts 
auf die Reihe bekommen. Dass ein Schreiben der nord-
rhein-westfälischen SPD-Mitglieder unseres Sportaus-
schusses an Ministerpräsident Laschet in dieser Angele-
genheit schlichtweg ohne jegliche Reaktion blieb, sei nur 
am Rande erwähnt. Das Thema interessiert in Düsseldorf 
schlichtweg nicht.

Sie sehen, es bleibt weiterhin viel zu tun. Das gilt auch 
für den Kampf um einen sauberen Sport auf internationa-
ler Ebene. Von den Verbänden, allen voran dem Inter-
nationalen Olympischen Komitee, ist da wenig bis nichts 
zu erwarten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an 
den widerwärtigen russischen Dopingskandal von Sot-
schi, dem das IOC unter seinem Präsidenten Bach mit 
bemerkenswerter Milde begegnet ist. Einzig der Interna-
tionale Leichtathletikverband World Athletics hat hier 
klare Kante gezeigt.

Das wiederum zeigt: Der allergrößte Teil des Sports ist 
entweder nicht willens oder nicht in der Lage, die Grund-
prinzipien von Good Governance und Integrität ernsthaft 
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umzusetzen. Die oftmals in den Statuten festgeschriebe-
nen hehren Ziele und Werte stehen eben oftmals doch nur 
auf dem Papier. Daher ist es richtig, dass weltweit die 
Politik beginnt, sich angesichts des ungeheuren Anse-
hensverlustes des Sports einzumischen und als Gesetzge-
ber Regeln zu setzen. Das deutsche Anti-Doping-Gesetz 
ist sehr schnell auf internationaler Ebene zum Vorreiter 
geworden. Die USA sind mit dem Rodchenkov Act, 
wenn auch mit einem anderen Ansatz, gefolgt.

Genauso richtig ist es, dass sich die Athletinnen und 
Athleten weltweit allmählich unabhängig vom Sportsys-
tem organisieren und aktuellen Diskussionen mit ausge-
sprochen klugen Statements und Initiativen ihre eigenen 
Stempel aufdrücken, sei es zu Fragen des sauberen Sports 
oder beispielsweise auch zu Fragen der Menschenrechte. 
Hier hat Deutschland mit der finanziellen Förderung des 
unabhängigen Vereins Athleten Deutschland e. V. ein 
weiteres Zeichen in die Welt des organisierten Sports 
gesandt, in ein System, in dem sich die eigentlichen 
Hauptdarsteller, die Athletinnen und Athleten, einfach 
nicht mehr angemessen wiederfinden.

Diese Rede ist nach nunmehr 27 Jahren meine letzte im 
Hohen Hause. Genauso lange hat die Sportpolitik einen 
entscheidenden Teil meiner parlamentarischen Arbeit 
ausgemacht. Und ich habe mir mit einer konstruktiv-kriti-
schen Haltung in der Welt des organisierten Sports wahr-
lich nicht nur Freunde gemacht, was ich mittlerweile 
allerdings mit allergrößter Gelassenheit hinnehme; denn 
bei aller persönlichen Verbundenheit und Liebe zum Kul-
turgut Sport darf die unverzichtbare Distanz zwischen 
dem Parlament als Geldgeber und den Interessenvertre-
tern niemals verloren gehen.

Rückblickend habe ich in diesen 27 Jahren Sternstun-
den eines demokratischen Parlamentes erleben dürfen, 
etwa die Reden des südafrikanischen Antiapartheits-
kämpfers Nelson Mandela oder der Holocaustüberleben-
den Dr. Anita Lasker-Wallfisch, oder fraktionsübergrei-
fende Diskussionen auf höchstem Niveau, sachlich, 
nachdenklich, getragen von ethischen Wertvorstellungen, 
wenn auch in der Konsequenz mit unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen. Aber in den letzten vier Jahren 
habe ich auch Dinge erlebt, die für mich in diesem Hause 
unvorstellbar waren. Dass hier, in diesem Gebäude, noch 
einmal rechtsextreme Positionen eine öffentliche Bühne 
finden, ist für mich persönlich unerträglich. Das ist etwas, 
an das wir uns niemals gewöhnen dürfen. Demokratie ist 
nichts Selbstverständliches. Sie muss in ihrer Verletzlich-
keit verteidigt werden, jeden Tag. Das sind alle Demo-
kratinnen und Demokraten ihr schuldig.

In diesem Sinne wünsche ich den Kolleginnen und 
Kollegen des 20. Deutschen Bundestages eine klare ge-
meinsame Haltung im Sinne unserer freiheitlich-demo-
kratischen Verfassung.

Britta Katharina Dassler (FDP): Das Anti-Doping- 
Gesetz bedarf einer Neuerung; das räumt die Bundesre-
gierung in ihrem Evaluationsbericht ein. Das war uns 
Freien Demokraten schon seit Längerem bewusst. Leider 
wurden unsere Anträge zu diesem Thema allesamt immer 
abgelehnt.

Eingestellte Strafverfahren, undefinierte Testpools, 
eingeschränkte Täterkreise, Staatsanwaltschaften, denen 
das Hintergrundwissen fehlt, Dopingnetzwerke aus Ath-
leten, Trainern und Ärzten sowie der Leistungs- als auch 
Medaillendruck im Spitzensport laden Dopingsünder 
sprichwörtlich ein, ihre Leistung durch unerlaubte Mittel 
und Substanzen zu steigern.

Bis dato fehlte es im Anti-Doping-Gesetz vor allem an 
einer auch das Selbstdoping erfassenden Kronzeugenre-
gelung, die Hinweisgeber schützt und gleichzeitig ermu-
tigt, ihr spezifisches Wissen preiszugeben und mit 
Ermittlern zusammenzuarbeiten; denn ihnen fehlen oft-
mals konkrete Möglichkeiten der Kenntniserlangung.

Wir Freien Demokraten begrüßen es deshalb sehr, dass 
in der uns vorliegenden Gesetzesänderung der Hinweis-
geberschutz endlich Berücksichtigung findet. Denn die-
ser Punkt ist das Zünglein an der Waage, um an entschei-
dende Informationen zu gelangen. Aber in diesem 
Zusammenhang sehe ich die Verantwortung auch bei 
den Dachverbänden, die an diese Regelung selbst 
anknüpfen und sie mit zusätzlichen Maßnahmen flankie-
ren sollten.

Jedoch geht der uns vorliegende Entwurf nicht weit 
genug, da er wesentliche Probleme bei der Anwendung 
des Anti-Doping-Gesetzes außer Acht lässt. So wird bei-
spielsweise die Einschränkung des Täterkreises nicht auf-
gehoben. Dadurch stehen Sportler im direkten Wettbe-
werb miteinander, die einerseits den Dopingkontrollen 
unterliegen oder andererseits keine Dopingproben fürch-
ten müssen, weil sie entgegen ihren Kontrahenten keinem 
Testpool angehören. Mit Blick auf die Integrität des Wett-
bewerbs und dessen Fairness ist dies nicht erstrebens-
wert. Des Weiteren müssen wir beim Anti-Doping-Ge-
setz den Fokus auch auf den Breitensport legen. 
Freizeit- oder Hobbysportler werden bereits durch das 
Merkmal „Teilnahmen an einem Wettbewerb des or-
ganisierten Sports“ aus dem Kontrollbereich ausge-
schlossen. Dabei ist auch in dieser Personengruppe die 
Einnahme von leistungssteigernden Mitteln nicht uner-
heblich, wie wir in der Anhörung des Sportausschusses 
erfahren haben. In diesem Zusammenhang ist uns auch zu 
unbestimmt, was unter „Einnahmen von erheblichem 
Umfang“ zu verstehen ist. Diese Bemessungsgrundlage 
bereitet Ermittlungsbehörden in der Praxis Probleme und 
verlangt einer Konkretisierung im Entwurf.

Ich möchte auch noch einmal betonen, dass wir Pande-
mien und Ausnahmesituationen, wie wir sie die letzten 
Monate hatten, nicht außer Acht lassen dürfen, um auch 
unter strengsten Hygieneauflagen den Blick für einen 
sauberen Sport nicht zu verlieren. Aber wir Freien Demo-
kraten werden trotz einiger noch vorhandener Gesetzes-
lücken diesem Gesetzentwurf zustimmen.

Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir 
begrüßen die vorgelegte Evaluierung des Anti-Doping- 
Gesetzes. Schon 2015, bei der Verabschiedung des Ge-
setzes, haben wir auf dessen fehlende Durchschlagskraft 
hingewiesen. Die Evaluierung empfiehlt nun eindeutig 
die Einführung einer bereichsspezifischen Kronzeugen-
regelung. In den Sportausschusssitzungen zum Thema 
haben sich auch die Sachverständigen dafür ausgespro-
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chen, so auch die unabhängige Athletenvertretung Athle-
ten Deutschland e. V. und die Nationale Anti Doping 
Agentur.

Auch uns haben die Argumente für eine Kronzeugen-
regelung überzeugt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
wird der Gesetzesänderung zustimmen.

Doping im Leistungssport findet meist organisiert 
statt. Hinter dopenden Sportlerinnen und Sportlern stehen 
kriminelle Strukturen, die die Dopingsubstanzen beschaf-
fen, verabreichen und versuchen, das Doping zu ver-
schleiern. Damit Ermittlungsbehörden an genau diese 
Hintermänner besser herankommen können, brauchen 
sie Insiderinformationen. Mit einer Kronzeugenregelung 
können Beschuldigte dazu bewegt werden, auszupacken. 
Wir unterstützen das.

Eine Kronzeugenregelung allein löst aber nicht alle 
Probleme. Wir brauchen auch mehr Expertise bei den 
Ermittlungsbehörden. Die Bundesländer sollten deutlich 
mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten. Auch 
das ist eine Empfehlung des Evaluierungsberichts.

Insgesamt brauchen wir eine nachhaltige Anti-Doping- 
Gesamtstrategie. Dazu gehört zuallererst eine wirksame 
Dopingprävention, wobei vor allem die Sportverbände 
gefordert sind.

Wir begrüßen, dass im Entschließungsantrag der Koa-
lition auch Präventionskonzepte gegen Schmerzmittel-
missbrauch gefordert werden. Im Entschließungsantrag 
sind auch weitere gute Vorschläge enthalten, sodass wir 
diesem zustimmen werden.

Es ist nur misslich, dass wir erst in der vorletzten Sit-
zungswoche dieser Wahlperiode darüber diskutieren. Vor 
den Wahlen wird sich so kaum etwas davon umsetzen 
lassen. Dabei gibt es so viel zu tun:

Die Sportverbände müssen bereits bestehende Hin-
weisgebersysteme von NADA und WADA bei den Ath-
letinnen und Athleten bekannter machen. Die staatliche 
Sportförderung muss an die Bedingung geknüpft werden, 
dass alle Verbände Ombudsstellen einrichten, an die sich 
Whistleblower vertraulich wenden können. Die Doping-
vergangenheit in Ost und West muss endlich vollumfäng-
lich aufgearbeitet werden.

Und zum Schluss: Das war voraussichtlich meine letz-
te Rede im Bundestag, da ich nach 16 Jahren nicht wieder 
für den Bundestag kandidiere. Ich bedanke mich bei 
allen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte: den Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordnete und auch meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Für mich war es eine große Ehre, so lange im Bundes-
tag mitzuarbeiten. Wenn mir das jemand vor 20 oder 
30 Jahren vorhergesagt hätte, hätte ich es nicht für mög-
lich gehalten.

Politik ist eine Tätigkeit auf Zeit, und für mich heißt 
das, dass ich künftig wieder ehrenamtlich politisch aktiv 
sein werde.

Anlage 19 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Errichtung und Führung eines Registers über 
Unternehmensbasisdaten und zur Einführung 
einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer 
für Unternehmen und zur Änderung weiterer 
Gesetze

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Errichtung und 
Führung eines Registers über Unternehmens-
basisdaten und zur Einführung einer bundes-
einheitlichen Wirtschaftsnummer für Unter-
nehmen und zur Änderung weiterer Gesetze

– des Antrags der Abgeordneten Dr. Heiko 
Heßenkemper, Steffen Kotré, Enrico Komning, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
AfD: Unternehmensbasisdaten richtig verwal-
ten

– des Antrags der Abgeordneten Michael 
Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Bürokratie-Entfesselungspaket – Unsere Wirt-
schaft entlasten und neues Wachstum entfachen

(Tagesordnungspunkt 30 a bis c)

Hansjörg Durz (CDU/CSU): Deutschland ist Europa-
meister. Beim Fußball braucht es dafür in den kommen-
den Wochen zwar noch ein erfolgreiches Turnier der 
deutschen Mannschaft, doch den Ruf des Bürokratieeu-
ropameisters verteidigt unser Land dafür seit Jahren min-
destens ebenso souverän wie ein bayerischer Verein die 
Deutsche Meisterschaft. Europameister im Fußball wird, 
wer viele Tore schießt, Bürokratieeuropameister, wer 
möglichst viele nicht synchronisierte Register aufbauen 
kann. Allein für die Verwaltung der Unternehmensdaten 
hegen und pflegen die Beamten in Deutschland rund 120 
solcher Register.

Doch wer nun denkt, in jedem dieser Register würden 
völlig andere Daten gespeichert, der irrt. Nicht selten 
schlummern in den Behördenakten der verschiedenen 
Verwaltungen ein und dieselben Daten zu ein und dem-
selben Unternehmen. Will ein Unternehmen diese Daten 
ändern lassen, muss dies für jedes Register einzeln erfol-
gen. Denn natürlich existieren alle 120 Register separat 
voneinander, in der Regel sogar mit ganz eigenen Identi-
fikationsnummern für ein Unternehmen. Das sind Zu-
stände, die allenfalls vor dem Aufkommen der digitalen 
Welt noch Verständnis hervorgerufen haben. Deshalb soll 
damit Schluss sein. Mit diesem Gesetz geht Deutschland 
einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer modernen 
digitalen Verwaltung!

Den ersten haben wir bereits Anfang des Jahres ge-
macht, als wir das Registermodernisierungsgesetz in die-
sem Hause verabschiedet haben. Nun folgt sozusagen das 
Unternehmensdatenregistergesetz. Die darin enthaltene 
Lösung klingt auf den ersten Blick nach typisch deutscher 
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Regelungswut und etwas paradox: Wir schaffen ein neu-
es, ein weiteres Register. Ein Register gegen den Regis-
terwildwuchs, das klingt mehr nach Kaiser Wilhelm als 
nach digitalem Staat. Doch das Gegenteil ist richtig; denn 
dieses neue Register, das beim Statistischen Bundesamt 
angesiedelt ist, wird künftig als zentrale Datei für die 
Stammdaten von Unternehmen herhalten. Auf dieses sol-
len andere Behörden dann zugreifen, wenn sie die darin 
enthaltenen Informationen benötigen. Unternehmen wird 
hingegen eine Mehrfachmeldung ihrer Stammdaten ers-
part. Die Bürokratieentlastung für die deutsche Wirt-
schaft ist beträchtlich: Ein dreistelliger Millionenbetrag 
kann nun jährlich in die eigentliche Wertschöpfung der 
Unternehmen fließen statt in lästige Verwaltungsarbeit.

Doch wir schaffen nicht nur ein neues Register, wir 
schaffen mit diesem Gesetz auch eine bundeseinheitliche 
Wirtschaftsnummer. Diese baut auf der vom BMF noch 
zu schaffenden Wirtschafts-Identifikationsnummer ge-
mäß Abgabenordnung auf. Damit schaffen wir eine zent-
rale Verwaltungsnummer, mit der Unternehmen sich ge-
genüber der Verwaltung identifizieren können. Dies wird 
insbesondere dann relevant, wenn Verwaltungsgänge voll 
digital stattfinden.

Noch passiert das in Deutschland sehr selten. Dabei hat 
uns die Coronakrise gelehrt, wie essenziell eine digital 
funktionsfähige Verwaltung ist: Als wir zu Beginn der 
Krise die ersten Soforthilfen ausgezahlt haben, mussten 
Unternehmen zum Beispiel in einzelnen Bundesländern 
den Antrag ausdrucken, unterschreiben und ihn anschlie-
ßend eingescannt an die zuständige Behörde schicken. So 
ging Digitalisierung in den 90ern – heute muss das anders 
laufen!

Um eine solche volldigitalisierte Verwaltung möglich 
zu machen, wird dieses Gesetz sein Möglichstes leisten. 
Mit einem Stammdatenregister und einer zentralen Ver-
waltungsnummer schaffen wir die Voraussetzungen für 
die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Die Kom-
plettdigitalisierung der Mehrzahl aller Verwaltungsgänge 
bis Ende kommenden Jahres ist eine Mammutaufgabe, 
doch sie zu bewältigen lohnt sich.

Leider wird in der Berichterstattung in den Medien 
über das OZG oftmals lediglich das Potenzial für den 
einzelnen Bürger hervorgehoben. Dabei wird leicht ver-
gessen: Nicht der einzelne Bürger, sondern die Unterneh-
men sind die Power-User der Verwaltungsstrukturen in 
unserem Land. Deshalb ist die Digitalisierung unserer 
Verwaltung eines der größten und wichtigsten Förderpro-
jekte für Wirtschaft und Wohlstand im kommenden Jahr-
zehnt. Mit diesem Gesetz entbürokratisieren wir das Land 
und entfesseln den Unternehmergeist!

Dieses Gesetz wird – ebenso wie die Registermoder-
nisierung – von den Geldern des Zukunfts- und Investi-
tionspaketes ermöglicht. Zum einen ist das positiv; denn 
es zeigt, dass wir auch in hektischen Zeiten der Krise gute 
Entscheidungen getroffen haben. Negativ ist hingegen, 
dass die Finanzierung dieses Vorhabens lediglich bis ins 
nächste Jahr reicht. Es bleibt zu hoffen, dass der künftige 
Deutsche Bundestag sein Budget klug einsetzt und 
erkennt, dass in Sachen Digitalisierung in Deutschland 
weiter investiert werden muss.

Positiv hervorzuheben ist der von den Berichterstattern 
auf den Weg gebrachte Entschließungsantrag. Durch die 
darin formulierten Meilensteine wird die Kerbe der man-
gelnden Verbindlichkeit ausgewetzt. Er trägt somit dazu 
bei, dass Deutschland in einigen Jahren einen Europa-
meistertitel weniger hat, stattdessen aber in Sachen digi-
taler Staat ganz oben mitspielt.

Sabine Poschmann (SPD): Zu sehr später Stunde 
sprechen wir über Bürokratieabbau, in Form der Einfüh-
rung eines Registers über Unternehmensbasisdaten. Das 
klingt etwas sperrig und man könnte den Eindruck gewin-
nen, es handele sich um eine langweilige Angelegenheit. 
Aber weit gefehlt, denn Bürokratieabbau ist bei den Un-
ternehmen immer noch die Forderung, die ganz oben auf 
der Agenda steht. Denn Bürokratie kostet Zeit und damit 
auch Geld.

Wir versuchen daher, unsere Wirtschaft, aber auch un-
sere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr als nötig damit 
zu belästigen. Das gelingt uns nicht immer, aber wir blei-
ben stetig dran. Das zeigen drei Bürokratieentlastungsge-
setze und vor allem die „one in, one out“-Regelung, mit 
der Bürokratie gebremst wird.

Ein Thema, über das Unternehmer klagen, sind Statis-
tiken. Es ist nicht immer ersichtlich, wofür sie gut sind. In 
regelmäßigen Abständen sollten diese auf ihre Sinnhaf-
tigkeit überprüft werden. Selbst in Unternehmen sollte 
man dies tun; denn auch hier gibt es interne Statistiken. 
Mein damaliger Chef hat einmal zu mir gesagt: Lassen 
Sie die Statistik einfach mal sein und schauen Sie, ob 
jemand sie vermisst; dann wissen Sie, ob sie tatsächlich 
notwendig ist. – Das geht bei vom Staat benötigten Sta-
tistiken natürlich nicht; denn hier gibt es Strafen, wenn 
sie vom Unternehmen nicht erstellt werden. Genau des-
halb ist es unsere Aufgabe, zu überprüfen, was nötig ist 
und vor allem, was effizienter erhoben werden kann.

Da sind wir bei unserem Basisregister. Es gibt in 
Deutschland circa 120 Register mit Unternehmensbezug. 
Unternehmensdaten werden also in unterschiedlichen 
Registern geführt, ohne dass diese miteinander kommu-
nizieren und sich regelmäßig updaten. Gäbe es jetzt ein 
„Mutterregister“ mit den Stammdaten des jeweiligen 
Unternehmens, wäre die Pflege für die Verwaltung ein-
facher und auch die Unternehmen müssten Veränderun-
gen nicht mehrfach mitteilen. Jetzt könnten Sie sagen: Da 
hätte man auch eher drauf kommen können! – Ich muss 
Ihnen antworten: Stimmt! – Da ist man auch schon eher 
drauf gekommen, aber es bedurfte der Abstimmung 
unterschiedlicher Behörden auf verschiedenen Ebenen, 
und eine wesentliche Voraussetzung ist natürlich der digi-
tale Abgleich. Das war jetzt schon etwas komplizierter, 
wie man sich vorstellen kann, aber heute geben wir mit 
diesem Gesetz den Startschuss für die Umsetzung – also 
schon fast ein historischer Moment! Ich sage „fast“, weil 
es mit dem Basisregister allein nicht getan ist. Es müssen 
weitere Quellregister eingebunden werden. Diese Imple-
mentierung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. 
Die gepflegten Daten sind so unterschiedlich gespeichert, 
dass sie erst einmal aufgearbeitet werden müssen, um 
kompatibel zu sein.
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Damit das Ganze jetzt nicht Monde dauert, haben wir 
in unserem Entschließungsantrag eine realistische Zeit-
schiene eingebaut, um mehr Verbindlichkeit zu schaffen. 
So hat nicht nur die Verwaltung eine zeitliche Richt-
schnur, sondern auch das zukünftige Parlament hat eine 
bessere Überprüfungsmöglichkeit. Ziel ist es, am Ende 
eine direkte Entlastung für Unternehmen in Höhe von 
216 Millionen Euro zu erreichen, indirekt sogar bis zu 1 
Milliarde Euro jährlich. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für die Verwaltung.

Mit dieser heutigen „Grundsteinlegung“ befinden wir 
uns auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass die übrigen 
Bausteine zügig folgen!

Manfred Todtenhausen (FDP): Zu später Stunde 
tagen wir hier im Plenum zu einem Thema, das eigentlich 
in die Kernzeit am Donnerstagvormittag gehört; denn es 
sagt viel aus über Deutschland, über seinen Zustand, über 
seine Zukunftsfähigkeit. Die haben wir sicherlich – un-
seren Fachkräften, unseren Forschern, den Pädagogen 
und Unternehmern sei Dank.

Endlich, endlich kommen wir auch beim Unterneh-
mensregister und seiner Onlinevernetzung mit Hilfe der 
einheitlichen Wirtschaftsnummer weiter. Das wird auch 
Zeit: Das Onlinezugangsgesetz erfordert, dass wir bis 
Ende nächsten Jahres alle Verwaltungsleistungen online 
anbieten, auf allen Ebenen, also Bund, Länder und Kom-
munen. Das Unternehmensregister ist das A und O dazu. 
Deshalb sagen wir Freie Demokraten auch Ja zu Ihrem 
Gesetzentwurf.

Wir haben noch einen Entschließungsantrag in den 
Ausschuss eingebracht, um auf die Dringlichkeit hinzu-
weisen.

Aber, meine Damen und Herren, zum Feiern kann uns 
heute wirklich nicht zumute sein. Ich sage es ganz deut-
lich: Seit 2014 bringt der Normenkontrollrat nun seine 
schriftlichen Expertisen zur öffentlichen IT-Struktur, zu 
Online-Verwaltungsdienstleistungen und zum Monitor 
Digitale Verwaltung heraus. Sein Chef Dr. Ludewig 
wird nicht müde, zu mahnen und zu warnen.

Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands – wir haben es in 
der Pandemie wieder gesehen – ist nicht durch seine 
Unternehmen und Bürger beeinträchtigt – die haben 
Homeoffice, Homeschooling und Onlinemeetings vor-
bildlich genutzt –, sondern es ist der Staat, es sind die 
Entscheider und Umsetzer, die die Sache haben schleifen 
lassen. Machen wir uns nichts vor: Wenn auf der diesjäh-
rigen Hannover-Messe – erstmals im Hybridformat, gut 
angenommen – der zuständige Minister, Wirtschaftsmi-
nister Altmaier, allen Ernstes behauptet – ich zitiere aus 
der Presse –: „Wenn das hier nicht so richtig klappt, wäre 
ich auch bereit, das beste Digital-Team aus Estland ein-
zufliegen, um hier schneller voranzukommen“, dann 
muss ich ganz ehrlich sagen: Herr Minister, es liegt nicht 
an unseren IT-Architekten und Planern und es liegt 
bestimmt auch nicht an den Bürgern dieses Landes, son-
dern es liegt daran, dass in Ihrer Regierung niemand die 
Richtung vorgab und Digitalisierung auch nicht zur Chef-
sache gemacht wurde.

Das ist so wie mit dem weiteren Bürokratieabbau, den 
wir in unserem Antrag beschreiben: Neben dem elektro-
nischen Verwaltungsregister haben wir da 23 aktuelle 
weitere Punkte aufgeführt, aus den Ressorts Wirtschaft, 
Arbeit, Steuern und Finanzen sowie Verwaltung. Natür-
lich kommt dem letzten Punkt eine sehr große Bedeutung 
zu. Eines unserer Beispiele dazu ist etwa die Abschaffung 
des Schriftformerfordernisses und die Akzeptanz der 
qualifizierten elektronischen Signatur.

Leider muss ich aber auch sagen: Den Ruf nach Büro-
kratieabbau vom Normenkontrollrat tausendmal gehört, 
aber – gefühlt – tausendmal ist nichts passiert. Hoffen wir 
also, dass jetzt alle den „digitalen Shot“ gehört haben und 
dass wir keine IT-Fachleute aus Estland einfliegen lassen 
müssen, sondern weitergehen auf dem Pfad. Ich denke, in 
diesem Hause gibt es dafür die nötige Mehrheit und hof-
fentlich in der nächsten Regierung auch ein dafür zustän-
diges Ministerium.

Wir müssen bei den Rankings der Verwaltungsdigita-
lisierung ins oberste Drittel kommen, dürfen nicht im 
letzten Drittel landen. „Digital first, Bedenken second“, 
dafür wird es Zeit. Dazu sind wir schon seit Beginn dieser 
Legislaturperiode bereit.

Wenn wir den Turnaround endlich schaffen, dann ist 
mir um die Zukunft Deutschlands und den Wettbewerb 
mit Ländern wie Estland nicht bange.

Alexander Ulrich (DIE LINKE): Wir begrüßen das 
Grundanliegen des Gesetzentwurfes; verwaltungstechni-
sche Effizienz und weniger Aufwand für Unternehmen 
sind auch uns wichtig. Allerdings hat die Regierung ein 
ums andere Mal belegt, dass den großen Versprechen oft 
wenig folgt. Verantwortlich ist dafür einerseits der zu 
geringe Mitteleinsatz, andererseits eine wenig überlegte, 
konsistente Planung und Abstimmung.

In den Stellungnahmen zum Gesetzentwurf sind einige 
Punkte angeführt, die noch unklar sind. Ich greife hier nur 
drei Aspekte heraus:

Erstens. Als Basis für das Register der Unternehmens-
basisdaten wird eine Nummer von der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e. V. vergeben. Die Unterneh-
mernummer nach § 136a SGB VII ist erst im 
vergangenen Jahr neu geschaffen worden und noch nicht 
in Kraft. Das Verhältnis der bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer zur Unternehmernummer nach SGB VII 
wird im Gesetzentwurf nicht hinreichend deutlich.

Alternativ könnte die Wirtschafts-Identifikations-
nummer nach § 139c AO der Finanzverwaltung genutzt 
werden. Das Verhältnis der bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer zur ebenfalls neuen Wirtschafts-Identifi-
kationsnummer wird im Gesetzentwurf nicht ausreichend 
konkretisiert. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
könnte insgesamt zielgerichtet und mit weniger Aufwand 
verbunden sein.

Zweitens. Das Statistische Bundesamt ist als Register-
behörde vorgesehen. Es verfügt zwar über Erfahrungen 
bei der Erfassung und Auswertung großer Datenmengen, 
führt aber selbst kein Register. Gleichzeitig werden im-
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mer mehr neue Aufgaben an das Statistische Bundesamt 
übertragen. Wir bezweifeln, dass so eine effektive Regis-
tererstellung und -führung möglich wird.

Drittens. Es stellt sich auch die Frage, ob alle relevan-
ten Quellregister erfasst sind, zum Beispiel auch Register, 
die Zulassungscharakter haben. Dies ist weder beim 
Gewerbe- noch beim Handelsregister der Fall, dagegen 
aber bei den regulierten Berufen und Tätigkeiten. Als 
Quellregister könnten so auch Register von Institutionen, 
die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, die etwa bei In-
dustrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und 
anderen berufsständischen Organisationen geführt wer-
den, explizit einbezogen werden. Dort sind umfassende 
und zum Teil tagesaktuelle Datenbestände zu Unterneh-
men vorhanden.

Bezogen auf den Anspruch der Vollständigkeit der Un-
ternehmen kann die Einbeziehung dieser Register sinn-
voll sein. Wird dies nicht von Beginn an effektiv organi-
siert, werden Lücken, Fehler und Inkonsistenzen die 
Regel sein – von einem einheitlichen Register mit quali-
tativ hochwertigen Basisdaten kann dann keine Rede 
sein. Vielmehr würde es zu einem erhöhten Aufwand 
für Unternehmen führen und auch den Bürgerinnen und 
Bürgern wie der Forschung einen Bärendienst erweisen.

Alles in allem ist das Gesetz jedoch sinnvoll und über-
führt das Unternehmensregister ins 21. Jahrhundert. Des-
wegen stimmen wir dem Gesetzentwurf zu.

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ver-
waltungsdigitalisierung im Schneckentempo und das 
auch noch mit Ansage: Erst 2024 soll der Echtbetrieb 
des Unternehmensbasisregisters aufgenommen werden. 
Und das nennen die geschätzten Kolleginnen und Kol-
legen der Koalitionsfraktionen in ihrem Entschließungs-
antrag dann eine „zügige Umsetzung“.

Die Verwaltungsdigitalisierung hat mit dem Onlinezu-
gangsgesetz zäh angefangen – und hat bei der Register-
modernisierung jetzt leider nicht an Tempo zugelegt. 
Noch nicht mal die Hälfte der Verwaltungsleistungen in 
Deutschland können vollständig digital genutzt werden. 
Die Faxgeräte der Gesundheitsämter wurden in den letz-
ten Monaten zum Symbolbild der gescheiterten Digital-
politik in Deutschland. Deutschland ist sowohl beim Aus-
bau der digitalen Infrastruktur als auch beim Einsatz 
digitaler Technologien und Dienstleistungen hinter viele 
andere OECD-Staaten zurückgefallen: Platz 21 im Ran-
king innerhalb der EU. Die Coronapandemie hat unseren 
Rückstand noch einmal ein Stück klarer gemacht. In der 
digitalen Welt ist mit dieser Bundesregierung einfach 
kein Staat zu machen.

Die digitalpolitischen Versäumnisse hat der Wissen-
schaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministers jüngst 
noch einmal zusammengefasst. Das Gutachten spart nicht 
an Kritik, von Organisationsversagen ist die Rede. Es 
fehlt nicht einmal an Geld. Vielmehr fehlt eine klare 
Zuweisung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-
ten, heißt es in dem Gutachten. Es fehlt an Geschwindig-
keit, an Agilität. Dabei wäre die zügige Schaffung eines 
Basisdatenregisters für Unternehmen ein zentraler Bei-

trag für Bürokratieabbau. Mehrfachmeldungen an die 
verschiedenen Register der Verwaltungen könnten 
schneller entfallen.

Der Normenkontrollrat schätzt das Potenzial für direk-
te Entlastungen der Unternehmen auf bis zu 1 Milliarde 
Euro jährlich. Das Potenzial zur Entlastung der Verwal-
tung wird sogar auf 2 Milliarden Euro taxiert.

Die Schaffung eines Basisdatenregisters für Unterneh-
men ist also überfällig. Deshalb begrüßen wir den Ge-
setzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium grund-
sätzlich auch. Gleichzeitig erleben wir einmal mehr die 
digitalpolitische Beratungsresistenz dieser Bundesregie-
rung. Sie wiederholen die handwerklichen Fehler des 
Registermodernisierungsgesetzes! Warum entscheiden 
Sie sich nicht einfach von Anfang an für ein Vorgehen, 
mit dem Sie rechtlich auf der sicheren Seite sind? Mit 
dem Datenschutzcockpit für mehr Datensouveränität 
und mit dem 4-Corner-Modell für eine sichere Verschlüs-
selung haben wir Ihnen konkrete Vorschläge gemacht, die 
ohne Nachteile bei der Praktikabilität die Sicherheit erhö-
hen. Leider sind Sie unseren Vorschlägen nicht gefolgt. 
Wir können nur hoffen – im Sinne der Unternehmen im 
Land –, dass Ihnen Ihr Gesetz nicht eines Tages vor Ge-
richt um die Ohren fliegt; ich will es wirklich nicht hof-
fen!

Anlage 20 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 
Rechts der Industrie- und Handelskammern

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem 
Antrag der Abgeordneten Claudia Müller, Anja 
Hajduk, Dieter Janecek, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Transparenz und Demokratie in Industrie- und 
Handelskammern stärken

(Zusatzpunkte 31 und 32)

Dr. Matthias Heider (CDU/CSU): Einige Anmerkun-
gen zur Bedeutung des DIHK und den möglichen Folgen 
seines Zerfalls:

„Niemand braucht den DIHK“: So zitierte die „Wirt-
schaftswoche“ den Unternehmer Siepelmeyer, der mit 
seiner Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht Erfolg 
hatte und den Austritt der IHK Nord Westfalen aus dem 
DIHK erzwang. Ob die IHK Nord Westfalen und die 
Mehrheit ihrer Mitglieder diese Aussage von Siepelmey-
er unterstreichen und den Austritt der Kammer aus dem 
DIHK begrüßen, darf bezweifelt werden; denn das jetzige 
Szenario ohne DIHK-Mitgliedschaft sieht für die IHK 
Nord Westfalen, ihre Mitglieder und die Gewerbewirt-
schaft insgesamt nicht gerade rosig aus:
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Die 165 000 Mitglieder der IHK Nord Westfalen kön-
nen nicht mehr ohne Weiteres von den Förderprojekten, 
Bildungsangeboten und Beratungsleistungen des DIHK 
profitieren. Die IHK muss die Beziehungen zu den welt-
weit verstreuten AHKs neu aufbauen und einzeln unter-
halten. Sie hat kaum Einfluss auf die Koordinierung und 
Ausrichtung des Außenhandelskammernetzwerks. Und 
der DIHK selbst ist nicht mehr in der Lage, seinen ge-
setzlichen Auftrag, nämlich die Vertretung des Gesamt-
interesses der gewerblichen Wirtschaft, zu erfüllen. 
Wichtige Kommunikationswege sind gekappt, eine ganze 
Region von der Konsensbildung der übrigen Regionen 
ausgeschlossen.

Exits weiterer IHKs könnten durch die Klagen von 
Einzelunternehmern erzwungen werden. Die IHK-Orga-
nisation stünde schlimmstenfalls vor dem Verfall.

Wenngleich in den letzten Jahren – zum Teil zu Recht – 
Kritik an Strukturen und Verhaltensweisen des DIHK 
geübt worden ist, so widersprechen wir als Koalition 
der Aussage von Herrn Siepelmeyer vehement und sa-
gen: Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft 
im In- und Ausland brauchen den DIHK. Die Gewerbe-
wirtschaft braucht ihn als Plattform zur Diskussion und 
demokratischen Entscheidungsfindung, wenn es um die 
Entwicklung von Standards oder die Gesamtausrichtung 
der Wirtschaft auf nationaler, europäischer und interna-
tionaler Ebene geht. Sie braucht ihn als Vertreter in der 
International Chamber of Commerce, um globale Stan-
dards und Musterverträge mitgestalten zu können. Sie 
braucht ihn als Koordinator und Finanzier dessen, was 
das „Wall Street Journal“ als „Germany’s Secret Econo-
mic Weapon“ bezeichnet, nämlich das einzigartige Netz-
werk der 140 Außenhandelskammern, das für eine 
Exportnation wie Deutschland unerlässlich ist. Und sie 
braucht ihn als Servicepartner für Branchenumfragen, 
Digitalisierungs- und Umschulungsprogramme, für die 
Aus- und Weiterbildung und die Expansionsberatung.

Verwaltung, Politik und Medien wiederum profitieren 
von Konjunkturberichten, Meinungsumfragen und Blitz-
analysen des DIHK, die nur bei Mitgliedschaft aller IHKs 
und ihrer Mitglieder wirklich repräsentativ sein können. 
Insoweit brauchen wir alle den DIHK. Doch warum brau-
chen wir ihn in veränderter Form?

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil 
deutlich gemacht, dass der DIHK in der Vergangenheit zu 
oft zu allgemeinpolitischen Themen Stellung bezogen 
und dadurch seine Kompetenzen überschritten habe. Vie-
le allgemeinpolitische Themen haben zwar keinen wirt-
schaftlichen Kern, aber durchaus einen wirtschaftlichen 
Bezug, beispielsweise das Impfen in Betrieben oder die 
Integration durch Ausbildung von Geflüchteten in Betrie-
ben. Da die Trennlinie hier derzeit nicht ganz eindeutig 
ist, herrschte zuletzt eine Rechtsunsicherheit, die dazu 
führte, dass der DIHK nach dem Urteil des BVerwG zu 
kaum einem Thema Stellung beziehen konnte, weil er 
nicht weitere IHK-Austritte riskieren wollte.

Mit der IHKG-Novelle soll diese Rechtsunsicherheit 
beseitigt werden und endlich für eine klare und stabile 
Ausgangslage gesorgt werden, die derjenigen anderer 
Kammern, wie zum Beispiel der Bundesrechtsanwalts-
kammer entspricht.

Der DIHK soll ebenfalls in eine Bundeskammer, also 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, umgewandelt 
werden, in der die IHKs Pflichtmitglieder sind. Nur durch 
die Pflichtmitgliedschaft – das hat die Mehrheit der 
Experten in der Anhörung am Montag bekräftigt – lässt 
sich die Gesamtrepräsentanz der gewerblichen Wirtschaft 
sicherstellen. Der DIHK soll zu allgemeinpolitischen 
Themen Stellung beziehen können, wenn diese einen 
wirtschaftlichen Bezug aufweisen. Ausgenommen sind 
lediglich Stellungnahmen zu Bereichen, die in den ver-
fassungsrechtlich geschützten Zuständigkeitsbereich der 
Tarif- und Sozialpartner fallen.

Die künftige Deutsche Industrie- und Handelskammer 
wird dabei sowohl von staatlicher als auch von privat-
wirtschaftlicher Seite in ihrem Handeln überwacht. Die 
Rechtsaufsicht führt ab jetzt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, das Einnahme- und Ausgabever-
halten prüft der Bundesrechnungshof. Gegen Kompe-
tenzüberschreitungen steht den IHKs ein Unterlassungs-
anspruch gegen den DIHK zu.

Dennoch gab es zum Gesetzentwurf viele kritische 
Eingaben besorgter IHK-Mitglieder und -vertreter. Es 
wurde die Sorge vor einer zu starken Einmischung des 
DIHK geäußert, vor einem Verlust an Autonomie der 
IHKs, vor der Missachtung von Mindermeinungen ein-
zelner Mitglieder und vor einer unfairen Konkurrenz 
durch die privatwirtschaftlichen Gesellschaften des 
DIHK.

Als Koalition sind wir den aus unserer Sicht berechtig-
ten Bedenken durch wichtige Ergänzungen und Änderun-
gen entgegengekommen. Von den DIHK-Beschlüssen 
abweichende Mindermeinungen müssen stärker transpa-
rent und öffentlich zugänglich gemacht werden. Der 
Unterlassungsanspruch gegen Kompetenzüberschreitun-
gen soll nicht nur den IHKs, sondern auch ihren Mitglie-
dern selbst zustehen und entweder über den Klageweg 
beim Verwaltungsgericht oder ein internes Beschwerde-
verfahren geltend gemacht werden können. Privatwirt-
schaftliche Tochtergesellschaften des DIHK dürfen 
Gewinne nicht zum Aufbau von Vermögen einsetzen, 
sondern müssen sie ausschließlich zur Aufgabenerfül-
lung einsetzen.

Dem Kritikpunkt des Autonomieverlusts der IHKs ist 
zu entgegnen, dass sich sowohl die Vollversammlung des 
DIHK aus Vertretern der IHKs zusammensetzt als auch 
das Präsidium, welches aus den Präsidenten der einzelnen 
IHKs besteht. Auch Arbeitnehmer können daher als Ent-
sandte der IHKs am Entscheidungsprozess des DIHK 
teilhaben.

Wir haben zudem im parlamentarischen Verfahren 
dafür gesorgt, dass Entscheidungen des DIHK die Be-
schlusslage der IHKs berücksichtigen müssen. Auch die 
vielfach zum Teil vorgetragene Sorge vor einer zu starken 
Einflussnahme des Wirtschaftsministeriums auf den 
DIHK ist unberechtigt. Im Gegensatz zu einer Fachauf-
sicht lässt die bloße Rechtsaufsicht keinerlei Einflussnah-
me auf inhaltliche Entscheidungen zu.

Mit der IHK-Reform haben wir nach einem langen und 
intensiven Diskussionsprozess nun eine gute Lösung 
gefunden, den Bestand der für die Wirtschaft, Verwal-

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 233. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 10. Juni 2021                               30174 



tung, Politik und Gesellschaft so wichtigen IHK-Organi-
sation zu sichern. Dabei wahren wir die Autonomierechte 
der IHKs und ihrer Mitglieder und stärken wir das Prinzip 
der funktionalen Selbstverwaltung, das sich seit Jahrhun-
derten bewährt und immer eine starke wirtschaftliche 
Entwicklung Deutschlands befördert hat.

Ehrenamtlich tragen viele Bürgerinnen und Bürger als 
Vertreter ihrer Unternehmen in Vollversammlungen, Prä-
sidien, Ausschüssen und anderen Einrichtungen zum Er-
folg der Selbstverwaltung bei. Dafür ist ihnen allen zu 
danken.

Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, sehen wir die 
gewerbliche Wirtschaft vor großen Herausforderungen. 
Die Digitalisierung erfordert Umstrukturierungen, 
Umschulungen und die Festlegung auf neue Standards. 
Der Kampf gegen den Klimawandel führt zu einem Bera-
tungs- und Förderbedarf bei der klimaneutralen Ausrich-
tung, und geopolitische Fragen, wie der derzeitige Roh-
stoffmangel oder der sich zuspitzende Konflikt zwischen 
China und den USA, machen das vom DIHK koordinierte 
und finanzierte Außenhandelskammernetzwerk wichti-
ger denn je und erfordern zudem eine möglichst einheit-
liche Positionierung der deutschen Wirtschaft in Europa.

Das alles zeigt: Wir brauchen den DIHK!

Sabine Poschmann (SPD): Die SPD hat sich die 
Zustimmung zum IHKG nicht leicht gemacht. Es galt 
abzuwägen: Wollen wir eine Dachorganisation der 
79 IHKs als Körperschaft des öffentlichen Rechts? 
Oder wollen wir die bisherige Vereinsstruktur erhalten 
und nehmen in Kauf, dass der DIHK durch Austritte nicht 
mehr alle IHKs abbilden kann?

Ein schnelles schwarz oder weiß gab es für uns nicht, 
sondern es galt, sich mit dem Thema auseinanderzuset-
zen. Deshalb war ein kurzfristiges Aufsetzen des Gesetz-
entwurfes für uns auch keine Option. Eine solche Reform 
jagt man nicht mal eben durch den Bundestag und lässt 
den Beteiligten vorab nur wenig Zeit zur Stellungnahme. 
Hier war es notwendig, auf die Bremse zu treten, um eine 
qualitativ gute Beratung zu ermöglichen.

Wir haben uns im Vorfeld mit vielen Beteiligten aus-
einandergesetzt: mit Gewerkschaften, den IHKs vor Ort, 
Kammerkritikern und dem DIHK selbst. Klar war von 
Anfang an, was wir nicht wollen:

Erstens. Wir wollen dem DIHK mit dem Gesetz nicht 
mehr Kompetenzen als vorher einräumen.

Zweitens. Wir wollen durch den Systemwechsel nicht 
Gerichtsurteile heilen.

Deshalb sahen wir größeren Änderungsbedarf am Ent-
wurf des Wirtschaftsministeriums.

Wir stützen die Reform des DIHK zur Bundeskammer, 
grenzen aber die Aufgaben nun klarer ein und sorgen so 
für mehr Rechtssicherheit als bisher. Gleichzeitig wollen 
wir aber auch einen inneren Reformprozess anstoßen, der 
die Binnendemokratie und die Minderheitenrechte stärkt.

Gerne wären wir dem Wunsch der Gewerkschaften 
nachgekommen und hätten einen weitreichenden 
Reformprozess initiiert, der für eine stärkere Arbeitneh-
merbeteiligung in den IHKs und dem DIHK gesorgt hät-

te. Einen Anfang hätte man mit einer Drittelparität, ver-
gleichbar mit dem Handwerk, vollziehen können. Leider 
war das mit unserem Koalitionspartner in keiner Weise 
umzusetzen. Dies bedauere ich sehr, weil ich denke, dass 
es an der Zeit ist, diesen Demokratisierungsprozess nun 
endlich einzuläuten. Aber aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben! Deshalb bleibt diese Forderung weiterhin auf un-
serer Agenda.

Uns war wichtig, dass die IHKs und damit auch die 
neue Kammer nicht über ein allgemeinpolitisches Man-
dat verfügen sollen. Das bedeutet, dass sie sich nur zu 
politischen Entscheidungen äußern dürfen, wenn wirt-
schaftliche Interessen berührt sind. Zum Beispiel: Wenn 
durch außenpolitische Entscheidungen der Warenhandel 
oder die Fachkräfteakquise erheblich tangiert werden, 
sollen sie natürlich auf Risiken für die deutsche Wirt-
schaft hinweisen. Dabei zählt nicht nur die Mehrheits-
meinung, sondern auch abweichende Positionen sollen 
kommuniziert und veröffentlicht werden.

Wichtig ist aber vor allem, wie dieses Bild entsteht, 
sprich: wo das Gesamtinteresse ermittelt wird. Und das 
kann natürlich nur in der Vollversammlung geschehen! 
Auch das betonen wir noch mal ausschließlich in unse-
rem Änderungsantrag.

Ich wünsche mir darüber hinaus, dass die DIHK aus 
den Urteilen und den Diskussionen der vergangenen 
Monaten mehr lernt und selbst an ihrer Binnendemokra-
tie und Transparenz arbeitet. Vor allem auch vor dem 
Hintergrund der erweiterten Pflichtmitgliedschaft ist es 
wichtiger denn je, mehr Sensibilität gegenüber den Un-
ternehmen an den Tag zu legen.

Klare Abgrenzungen haben wir hinsichtlich der Auf-
gaben der Sozialpartner und hinsichtlich der beruflichen 
Bildung vorgenommen: Fallen Themen in den sozial- und 
arbeitsmarktpolitischen Bereich der Sozialpartner, ist die 
DIHK nicht zuständig. Zudem hat sie keine Kompetenz 
im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes. Auch stellen wir 
klar, dass die DIHK dazu da ist, ihre Aufgaben zu erfül-
len. Es geht nicht darum, mit Tochtergesellschaften Geld 
anzusparen und Konkurrenten, die gleichzeitig ihre eige-
nen Mitglieder sind, das Leben auf dem Markt schwer zu 
machen.

Um die Entwicklungen und Innovationsfähigkeit der 
neuen Bundeskammer im Blick zu halten, soll das 
BMWI dem Bundestag regelmäßig Bericht erstatten. 
Zeichnet sich hier erneut Handlungsbedarf ab, werden 
wir natürlich tätig werden. Ich denke, mit diesen Ände-
rungen haben wir aktuell mit und für alle Beteiligten eine 
tragfähige Lösung gefunden.

An dieser Stelle möchte ich insbesondere meinem 
Sparringspartner von der CDU Matthias Heider für die 
konstruktive Zusammenarbeit danken. Auch wenn wir 
das Thema Arbeitnehmerbeteiligung aussparen mussten, 
haben wir bei den anderen Themen gute Ergebnisse 
erzielt.

Thomas Lutze (DIE LINKE): Eine grundsätzliche 
Reform des deutschen Kammerwesens und damit auch 
des IHK-Gesetzes von 1956 ist längst überfällig. Wir 
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haben bereits in der 16. Legislaturperiode einen eigenen 
Antrag dazu vorgelegt, dessen Begründung und Forde-
rungen heute mehr denn je zutreffen.

Seit Jahren kritisiert eine wachsende Mehrheit der Un-
ternehmen selbst die Arbeit und Vertretung ihrer Interes-
sen durch die 69 IHKen in Deutschland und insbesondere 
die Aufgabe des DIHK. Die Pflichtmitgliedschaft in einer 
IHK und der oft als ungerecht empfundene Beitragssatz 
sind hier nur ein Ärgernis.

Entscheidend sind für uns aber nicht die Frage der 
Pflichtmitgliedschaft oder die Selbstorganisation der Un-
ternehmen und die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben 
der Kammern als solches. Dies alles ist für die Linke 
wichtig; allerdings kommt das Kammerwesen nicht um 
eine generelle Reform herum, um die bekannten Proble-
me zu lösen und die Arbeits- und Organisationsweise zu 
ändern.

Ursächlich sind für uns die weitgehend vermachtete 
Grundstruktur, die Intransparenz, fehlende Verantwort-
lichkeit und Rechenschaft gegenüber den Pflichtmitglie-
dern und mangelnde interne Demokratie. Die IHKen und 
insbesondere der DIHK sind zunehmend Sprachrohre 
sehr spezifischer Unternehmensinteressen, und viele klei-
ne und mittlere Unternehmen und progressive Unterneh-
merinnen und Unternehmer fühlen sich übersehen, über-
gangen und nicht vertreten.

Klar ist, dass vor allem in den Stellungnahmen und 
Positionierungen die Interessen ökonomisch starker, 
großer Unternehmen – oft mit hoher Exportorientierung – 
der klassischen Branchen und Industrie berücksichtigt 
werden. Auch das ist nicht neu, sondern hinlänglich 
über Jahrzehnte bekannt und belegt durch eine Vielzahl 
kritischer Stimmen und Kampagnen in und um die Kam-
mern aus dem Unternehmenssektor selbst.

Die IHKen und der DIHK vertreten auch nie die Wirt-
schaft als Ganzes; denn zumindest der wichtige Teil der 
Beschäftigten ist in dieser Verbandsstruktur gar nicht ver-
treten oder berücksichtigt. Auch hier hat sich seit den 
1950er-Jahren nichts Wesentliches geändert, und mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf werden eher Konflikte 
im Hinblick auf die Arbeits- und Sozialpolitik der klassi-
schen Tarifparteien und anderer Organisationen eher 
möglich. Zumindest fehlt es an klaren Abgrenzungen 
und Definitionen im Gesetzentwurf, wie in den Anhö-
rungen von den Gewerkschaften aufgezeigt wurde.

Die Bundesregierung hat es wieder einmal versäumt, 
eine zukunftsfähige Reform des Kammerwesens aktiv 
auf den Weg zu bringen und schützt lediglich die Struktur 
und die Akteurinnen und Akteure, denen nicht allein 
durch die jüngsten Gerichtsurteile ein strukturell fehler-
haftes Verhalten bescheinigt worden ist. Das ist eine völ-
lig verpasste Chance, wodurch der interne Reformunwil-
le auch noch belohnt wird.

Claudia Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Der 
Gesetzentwurf wurde angekündigt, eine Anhörung wurde 
erst aufgesetzt, dann wieder abgesetzt und dann wieder 
kurzfristig aufgesetzt. Das zeigt, wie kompliziert das 

Thema ist. Und jetzt stehen wir hier, mitten in der Nacht. 
Diese Hast und dazu das jetzige Verstecken werden dem 
Thema nicht gerecht.

Die heraufbeschworene Austrittswelle von IHKs aus 
dem DIHK, die ja angeblich ein Gesetz bis zum Jahres-
ende 2021 unabdingbar macht, rollt durch die einjährige 
Kündigungsfrist beim DIHK sowieso noch nicht an. Es 
wäre mehr Zeit und damit mehr Substanz möglich gewe-
sen.

Sie haben sich für eine Umwandlung des Vereins 
DIHK in eine Körperschaft öffentlichen Rechts – in 
eine Bundeskammer – entschieden. Damit, werte Kolle-
ginnen und Kollegen von CDU/CSU und SPD, verbieten 
Sie den IHKs kurzerhand den Austritt aus dem DIHK. 
Verbotspolitik pur also!

Darüber hinaus kommt es zu einer Ungleichbehand-
lung. Zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Cam-
pact e. V. wird aufgrund von politischen Äußerungen 
und Aktionen die Gemeinnützigkeit entzogen. Für solche 
Organisationen ist das existenzbedrohend. Da sehen Sie 
aber keine Notwendigkeit, die dringend notwendige 
Modernisierung des Katalogs an förderfähigen Zwecken 
im Gemeinnützigkeitsrecht anzugehen. Dabei ist die 
doch längst überfällig. Dass es schnell gehen könnte, 
zeigen Sie hier. Damit machen Sie hier wieder einmal 
Ihr mangelndes Interesse deutlich.

Die nächste Novelle des IHKG wird schon vorbereitet. 
Das steht so in dem Gesetz, das wir heute beschließen. 
Der Arbeitsauftrag für die Zukunft ist klar: Transparenz.

Gestern im Ausschuss wehrte Staatssekretär Bareiß 
mehrere unserer Forderungen in unserem Antrag „Trans-
parenz und Demokratie in Industrie- und Handelskam-
mern stärken“, über den wir heute auch abstimmen, ab. 
Unsere Forderungen seien doch mehr oder weniger alle 
schon erfüllt. – Ja, zum Beispiel in der IHK Rostock 
können Sie einen genauen Finanzbericht einsehen, in 
dem unter anderem Rücklagen und Ausgaben klar und 
verständlich aufgeführt sind – auch das Gehalt des Präsi-
denten. Auch die Tagesordnungen von Ausschüssen und 
Vollversammlungen sind einsehbar; aber das ist eben 
nicht überall so. Kammern sind keine freiwilligen Ver-
eine, sondern Körperschaften, die mit Pflichtbeiträgen 
finanziert werden. Daher müssen wir hier die Messlatte 
höher legen. Transparenz muss eine Selbstverständlich-
keit sein und keine Kür.

Echte Beteiligung und Demokratie sind nur möglich, 
wenn Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, was 
auf der Tagesordnung steht, welche Beschlüsse gefällt 
werden, und sie sich darauf vorbereiten können. Unter-
nehmerinnen und Unternehmer müssen selbstverständ-
lich jederzeit Prüfberichte der Rechnungshöfe und 
Finanzberichte ihrer IHKs einsehen können. Das stärkt 
das Vertrauen, verhindert Gerüchte und erhöht die Legiti-
mation – etwas, was im ureigenen Interesse von Kam-
mern ist.

Der Ball liegt jetzt bei allen IHKs und beim DIHK, um 
die Satzung der künftigen Bundeskammer DIHK in 
einem transparenten Prozess und unter breiter Beteili-
gung gut vorzubereiten. Deshalb fordern wir Sie auf: 
Machen Sie die Satzungsentwürfe öffentlich! Wenn Sie 
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Gutachten und Stellungnahmen dazu einholen, machen 
Sie auch diese öffentlich! Schaffen Sie durch Transpa-
renz und Beteiligung eine breite Legitimation für sich! 
Dies stärkt auch Ihre Position gegenüber dem BMWi, das 
als Aufsichtsbehörde ja die Satzung abnehmen wird. Sie 
stärken dadurch Ihre Interessen, trotz dieser Gesetzes-
grundlage, die weit hinter den Möglichkeiten bleibt.

Anlage 21 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs und des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur besseren 
Durchsetzung und Modernisierung der Ver-
braucherschutzvorschriften der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung zur Übertragung 
der Zuständigkeit für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 auf das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung des Ver-
braucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewer-
berecht

sowie
– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 

Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Lothar 
Maier, Stephan Brandner, Jens Maier, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der AfD: Co- 
Regulierung als ergänzendes Instrument des 
Wettbewerbsrechts und des Verbraucherschut-
zes

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
zu dem Antrag der Abgeordneten Tabea 
Rößner, Luise Amtsberg, Canan Bayram, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Umsetzung der europä-
ischen Modernisierungsrichtlinie – Lücken im 
Verbraucherschutz schließen

(Tagesordnungspunkt 33 a und b sowie Zusatz-
punkte 21 und 22)

Sebastian Steineke (CDU/CSU): Wir beraten heute 
in zweiter und dritter Lesung zwei Gesetzentwürfe, die 
den Verbraucherschutz in Deutschland deutlich stärken 
werden.

Zum einen geht es um die Umsetzung der sogenannten 
EU-Modernisierungsrichtlinie. Hier nehmen wir Anpas-
sungen der EU-Verbraucherrechterichtlinie im Hinblick 
auf Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleis-
tungen, die Einführung neuer Sanktionsvorschriften, die 
Einführung zusätzlicher besonderer Informationspflich-

ten für Betreiber von Onlinemarktplätzen und die Ein-
führung einer Informationspflicht bei Personalisierung 
des Preises aufgrund automatisierter Entscheidungsfin-
dung vor. Für Onlinemarktplätze werden künftig Hin-
weispflichten über die wesentlichen Kriterien der Ran-
kings von Suchergebnissen und deren Gewichtung 
gelten. Viele vertrauen darauf, dass Produktplatzierungen 
im Internet wahrheitsgetreu erfolgen. Danach richtet sich 
oft auch die Kaufentscheidung. Die geplanten Neurege-
lungen sollen jetzt mehr Transparenz für die Kundinnen 
und Kunden schaffen.

Auch beim Weiterverkauf von Eintrittskarten über 
Ticketbörsen erhöhen wir die Transparenz: Der Anbieter 
wird künftig über den Originalpreis der Eintrittskarte 
informieren. Verbraucher können dann besser beurteilen, 
ob es sich um Preiswucher handelt.

Da wir bei der Modernisierungsrichtlinie nur kleine 
Änderungen im Gegensatz zum Entwurf der Bundesre-
gierung vornehmen, möchte ich direkt zum zweiten Teil 
des Gesetzgebungsverfahrens kommen, dem Gesetzent-
wurf zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbe-
werbs- und Gewerberecht. Die Vorlage sieht die Verbes-
serung des Schutzes der Verbraucherinnen und 
Verbraucher vor unlauteren geschäftlichen Handlungen 
insbesondere im Kontext digitaler Geschäftsmodelle vor 
und ermöglicht eine wirksamere Durchsetzung des Ver-
braucherrechts.

Nicht zuletzt mit der Coronapandemie hat der Online-
handel noch einmal einen deutlichen Wachstumsschub 
verzeichnet. Für viele Kunden bleibt der E-Commerce- 
Bereich aber immer noch sehr undurchsichtig. Oftmals ist 
es für den Verbraucher kaum möglich, zu durchschauen, 
wer der eigentliche Anbieter oder Hersteller eines Pro-
duktes ist, ob Bewertungen echt sind und welche Algo-
rithmen hinter Produktrankings stehen. Das machte es 
schwarzen Schafen bisher einfach. Dem stellen wir uns 
nun entschieden entgegen, wir sorgen für mehr Transpa-
renz und Sicherheit beim Shoppen im Netz. Verbraucher 
müssen wissen, mit wem sie es als Anbieter zu tun haben 
und nach welcher Methodik Produktrankings und Platzie-
rungen aus Onlinesuchanfragen generiert werden. Markt-
platzbetreiber, die Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Onlinesuchanfragen nach Waren und Dienstleistungen 
verschiedener Anbieter ermöglichen, müssen zukünftig 
über die Hauptparameter für die Festlegung von Ran-
kings und deren Gewichtung im Vergleich zu anderen 
Parametern informieren. Unternehmen, die Verbraucher-
bewertungen zugänglich machen, müssen zudem darüber 
Auskunft geben, wie sie sicherstellen, dass die Bewertun-
gen tatsächlich von Verbrauchern stammen. Damit sor-
gen wir für ein sicheres Shoppingerlebnis von Verbrau-
chern und schaffen einen klaren gesetzlichen Rahmen für 
die betroffenen Anbieter.

Wir stärken weiterhin den Verbraucherschutz bei den 
sogenannten Kaffeefahrten. Vor allem ältere Verbrau-
cherinnen und Verbraucher fallen trotz vieler Warnungen 
immer noch auf die dubiosen Methoden der Anbieter von 
Kaffeefahrten herein, oftmals im Unwissen darüber, dass 
sie gerade betrogen werden. Deshalb ist es gut, dass wir 
hier handeln. Aggressiven oder irreführenden Geschäfts-
praktiken im Zusammenhang mit Verkaufsfahrten schie-
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ben wir einen Riegel vor. Wir verschärfen und erweitern 
die bisher bestehenden Anzeigepflichten für Veranstalter 
von Kaffeefahrten im In- und Ausland. Zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher wird nicht nur der 
Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln und Medizin-
produkten bei Kaffeefahrten verboten. Wir haben uns 
im parlamentarischen Verfahren dafür eingesetzt, dass 
auch der Verkauf von Finanzdienstleistungsprodukten 
auf Kaffeefahrten untersagt wird. Damit schränken wir 
die Missbrauchs- und Betrugsmöglichkeiten bei diesen 
Veranstaltungen massiv ein.

Zudem stärken wir auch den Schutz bei unerwünschten 
Haustürgeschäften, indem wir bei Beträgen über 50 Euro 
ein Sofortzahlungsverbot einführen. Auf diese Weise ver-
hindern wir, dass sich Betroffene in einer mutmaßlich 
besonderen Situation des Besuchs in ihrer Wohnung zu 
einer vorschnellen Zahlung verleiten lassen.

Ich bin froh, dass wir hier zwei gute Gesetze zum 
Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Deutschland verabschieden werden und werbe herzlich 
um Ihre Zustimmung.

Dr. Johannes Fechner (SPD): Wir alle freuen uns 
über niedrige Inzidenzen und Lockerungen in allen 
Lebensbereichen. Die Rückkehr zur Normalität beginnt. 
Was bleibt, ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
mehr online einkaufen. Verbraucherinnen und Verbrau-
cher werden mehr Tickets für die beginnenden Kultur-
veranstaltungen kaufen, die Freunde der Kaffeefahrten 
werden wieder unterwegs sein. Das sind alles Geschäfts-
bereiche, in denen wir mit diesen beiden Gesetzen mehr 
für den Verbraucherschutz machen wollen. Sie kommen 
also genau zur richtigen Zeit, liebe Kolleginnen und Kol-
legen.

Wir sorgen dafür, dass Vergleichs- und Vermittlungs-
portale transparenter werden. Zukünftig müssen Betrei-
berinnen und Betreiber über die Hauptkriterien aufklären, 
warum ein Produkt ein bestimmtes Ranking in der ver-
öffentlichten Liste eines Vergleichsportals hat und die 
Gewichtung dieser Kriterien darstellen. Wenn zum Bei-
spiel ein Ranking mit versteckter Werbung oder Provi-
sionszahlungen beeinflusst worden ist, also – um es deut-
lich zu sagen – gekauft wurde, dann muss das ganz klar 
gekennzeichnet werden. Verbraucherinnen und Verbrau-
cher müssen sich auf Rankings und Bewertungen verlas-
sen können, und dafür sorgen wir mit diesen Gesetzen.

Ich hatte Ihnen schon in der ersten Lesung von meiner 
Verwunderung über die Geschäftspraktiken von viagogo 
erzählt. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Schritt, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig bei Online- 
Ticketbörsen den Originalpreis eines Tickets kennen, 
dann können sie viel einfacher ersehen, dass der Ver-
kaufspreis möglicherweise vollkommen überzogen ist 
und lassen dann die Finger von unseriösen Ticketbörsen. 
Auch das ist ein ganz wichtiges Ziel, genauso wichtig wie 
das, dass wir ausdrücklich verbieten, dass der Ticket-
markt für ein bestimmtes Konzert oder eine bestimmte 
Sportveranstaltung softwareunterstützt leergekauft wer-
den kann. Damit legen wir den Betrügern bei den 
Online-Ticketbörsen das Handwerk.

Und für alle Freunde der Kaffeefahrten: Hier räumen 
wir mit einem jahrzehntealten Missstand auf. Allzu oft 
haben sich gerade Seniorinnen und Senioren zu Recht 
darüber geärgert, dass sie bei Kaffeefahrten abgezockt 
wurden und ihre Rechte nicht geltend machen konnten, 
weil sie nur ein Postfach des Anbieters hatten. Damit 
machen wir Schluss. Zukünftig muss eine Adresse mit 
Telefonnummer und genauer Anschrift, an die Klagen 
zugestellt werden können, veröffentlicht werden. Darü-
ber hinaus untersagen wir, dass Medizinprodukte, Nah-
rungsergänzungsmittel oder Finanzdienstleistungen auf 
Kaffeefahrten vertrieben werden dürfen. Wir machen 
also die Kaffeefahrten verbraucherfreundlicher und damit 
sicherer.

Ein weiterer Meilenstein dieses Gesetzpaketes ist es, 
dass es nicht nur für Wettbewerber oder Einrichtungen 
wie die Verbraucherzentrale Unterlassungsansprüche 
gibt, nein, Verbraucherinnen und Verbraucher, die durch 
unlautere Geschäftspraktiken geschädigt werden, bekom-
men einen direkten Schadensersatzanspruch gegen das 
unlauter handelnde Unternehmen. Auch das ist eine 
ganz wichtige Verbesserung für die Rechtsposition der 
Verbraucherinnen und Verbraucher.

Schließlich regeln wir auch für die Influencerinnen 
und Influencer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher, 
die ihnen folgen, im Sinne der Klarheit, dass Influence-
rinnen und Influencer darstellen müssen, wenn sie ein 
Produkt bewerben. Wir kennen es vom Fernsehen. Dort 
wird das Wort „Dauerwerbesendung“ eingeblendet, wenn 
Werbung während einer normalen Sendung gemacht 
wird. Das passiert zukünftig auch bei den Influencer- 
Videos. Auch das ist ein ganz wichtiger Schritt, um ge-
rade junge Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklä-
ren und sie besser entscheiden zu lassen, ob sie Aussagen 
über ein Produkt in einem Posting eines Influencers glau-
ben wollen.

Alles in allem sind es also zwei ganz wichtige Gesetze. 
Vielen Dank an das Justizministerium für die gute Vor-
bereitung. Wir haben hier wirklich wichtige, ganz wich-
tige Verbesserungen für die Verbraucherinnen und Ver-
braucher erreicht. Stimmen wir also diesen Gesetzen zu.

Dr. Karl Lauterbach (SPD): Mit den vorliegenden 
Gesetzentwürfen zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur 
besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbrau-
cherschutzvorschriften nehmen wir für die Verbraucher/ 
-innen umfangreiche und entscheidende Änderungen im 
BGB und Wettbewerbs- und Gewerberecht vor. Wir sor-
gen hiermit für mehr Verbraucherschutz im Onlinehan-
del, bei Kaffeefahrten und auch bei Haustürgeschäften.

Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Transparenz auf 
Onlinemarktplätzen; diese müssen beispielsweise, unter 
anderem, künftig darüber informieren, ob es sich bei dem 
Anbieter um einen Unternehmer handelt oder nicht. Beim 
Onlinevergleich von Waren oder Dienstleistungen müs-
sen Plattformen über die Hauptparameter ihres Rankings 
und deren Gewichtung informieren und ob sie Provisio-
nen erhalten. Darüber hinaus müssen die Plattformen bei 
der Bewertung durch Nutzer/-innen sicherstellen, dass 
die Bewertungen auch tatsächlich von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern stammen. Insgesamt schaffen wir mit 
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dieser Regelung die Grundlage dafür, dass Verbraucher/ 
-innen besser beurteilen können, warum welches Produkt 
im Ranking oben steht und ob Bewertungen seriös sind. 
Damit schützen wir Verbraucher/-innen vor Irreführung 
und Abzocke auf Onlinemarktplätzen.

Daneben schafft der Gesetzentwurf auch klare Rege-
lungen zu anderen Werbewegen, insbesondere in den so-
zialen Medien. So müssen Influencer/-innen und 
Blogger/-innen zukünftig ein Posting nur dann als Wer-
bung kennzeichnen, wenn es eine Gegenleistung gibt. 
Das schafft Rechtssicherheit und den Verbrauchern und 
Verbraucherinnen wird es ermöglicht, besser zu beurtei-
len, ob sie einer Empfehlung vertrauen wollen oder nicht.

Eine weitere Verbesserung schafft das Gesetz auch bei 
Ticketbörsen; diese müssen nun den ursprünglichen Ori-
ginalpreis des Tickets angeben. Dies schafft gerade für 
viele Konzert- und Sportzuschauer die nötige Transpa-
renz.

Auch bei sogenannten Kaffeefahrten verbieten wir 
künftig den Vertrieb von Medizinprodukten, Nahrungs-
ergänzungsmitteln und Finanzdienstleistungen. Wir ver-
schärfen zudem die Anzeigepflicht der Veranstalter/ 
-innen gegenüber der zuständigen Behörde und die Infor-
mationspflichten bei der Werbung. Damit schützen wir 
insbesondere ältere Verbraucher/-innen, die hier leider 
immer wieder unter Druck gesetzt und über den Tisch 
gezogen werden.

Verbraucher/-innen bekommen erstmalig einen Scha-
densersatzanspruch bei unlauteren geschäftlichen Hand-
lungen wie irreführender Werbung.

Das Gesetz sieht auch deutliche Verbesserungen bei 
Haustürgeschäften vor: Wenn ein Vertreter einfach an 
der Haustür klingelt und es zu einem Vertrag kommt, 
darf dieser künftig keine Sofortzahlung über 50 Euro ver-
langen. Das schützt eventuell überrumpelte Verbraucher/ 
-innen vor hohen finanziellen Schäden.

Auch gelingt uns mit diesem Gesetzespaket ein Mei-
lenstein: Mit der Norm des § 9 Absatz 2 UWG erhalten 
Verbraucher/-innen erstmals einen direkten Schadener-
satzanspruch bei unlauteren Geschäftspraktiken. Wirbt 
ein Unternehmer also irreführend und entsteht hierdurch 
dem Verbraucher, der Verbraucherin ein Schaden, haben 
diese einen einfachen und direkten Schadenersatzan-
spruch. Im parlamentarischen Verfahren haben wir diese 
Regelung noch praxistauglicher gemacht, indem die Ver-
jährungsfrist für diesen Anspruch auf ein Jahr angehoben 
wurde.

Der hier geregelte Schadenersatzanspruch ist eine der 
wichtigsten materiellen Rechtsgrundlagen für die neue 
Verbandsklage, welche uns in der kommenden Legisla-
turperiode noch beschäftigen wird. Insbesondere ohne 
längere Verjährungsfrist hätte dieser Anspruch praktisch 
ins Leere geführt.

Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, 
dass der Deutsche Bundestag mit dem vorliegenden 
Gesetzespaket die Verbraucher/-innen besser vor fal-
schen Bewertungen auf Plattformen, Abzocke auf Ticket-
börsen oder bezahlten Rankings auf Vergleichsportalen 
schützt. Auch der Schutz bei Kaffeefahrten und Haustür-

geschäften wird verbessert. Und wir schaffen Rechtssi-
cherheit für Influencer/-innen in den sozialen Netzwer-
ken.

Ich bitte daher ausdrücklich um Ihre Zustimmung.

Katharina Willkomm (FDP): Der Bundestag setzt 
mit den vorliegenden Entwürfen einen Teil des „New 
Deal for Consumers“ um, den der europäische Gesetzge-
ber vor gut anderthalb Jahren beschlossen hat. Es geht im 
Kern darum, Verbraucherschutz und Transparenz in der 
digitalen Welt zu stärken, und das begrüße ich ausdrück-
lich.

Wenn also künftig Onlinemarktplätze kenntlich ma-
chen müssen, wie ein Ranking zustande kommt, welche 
Angebote eigentlich Anzeigen sind und welche Waren 
von Privaten und welche von Unternehmen angeboten 
werden, ist das eine sinnvolle Sache. Gleiches gilt für 
die gesetzgeberische Klarstellung, wo bei Influencern 
schiere Begeisterung für ein selbst erworbenes Produkt 
aufhört und wo kommerzielle Werbung beginnt.

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Es handelt 
sich bei dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht um Hel-
dentaten der Großen Koalition. Vielmehr bewegte sich 
der Handlungsspielraum des Gesetzgebers in den relativ 
engen Bahnen europäischer Vorgaben. Insoweit muss 
auch die Kritik an dem Sanktionsrahmen in Höhe von 
bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, der einem Online-
händler droht, wenn er gegen die Vorgaben verstößt, an 
den europäischen Gesetzgeber gehen; denn 4 Prozent des 
Jahresumsatzes können existenzbedrohend sein für 
umsatzstarke, aber gewinnmargenschwache Händler.

Wenn wir im Bundestag nun europäisches Recht 
umsetzen, dann ist uns Freien Demokraten wichtig, dass 
der deutsche Gesetzgeber sich nah an den europäischen 
Vorgaben orientiert und kein Gold-Plating betreibt, also 
nicht mehr Regulierung schafft, als er schaffen muss. Das 
ist der Bundesregierung hier nicht ganz geglückt. Es den 
Kaffeefahrtenanbietern zu untersagen, künftig Finanz-
produkte, Nahrungsergänzungsmittel und Medizinpro-
dukte zu verkaufen, mag mit Blick auf die Gefährdung 
des finanziellen bzw. des gesundheitlichen Wohlergehens 
der Verbraucher noch verhältnismäßig sein. Auch dass 
die Kaffeefahrtenanbieter auf das Widerrufsrecht und 
auf Kontaktinformationen hinweisen müssen, ist grund-
sätzlich in Ordnung. Es bleibt jedoch zweifelhaft, ob man 
den „schwarzen Schafen“ so schneller beikommt als 
bisher.

In gleicher Weise ist den Verbrauchern im Nachgang 
wenig geholfen, wenn es künftig offiziell unlauter ist, bei 
einem anlässlich eines unerbetenen Besuchs abgeschlos-
senen Vertrag eine Zahlung von mehr als 50 Euro am Tag 
des Vertragsschlusses zu verlangen. Bis die Abmahnung 
geschrieben ist, ist das Geld in den allermeisten Fällen 
bereits über alle Berge.

Petra Pau (DIE LINKE): Wir verabschieden heute 
zwei Gesetze, die den Verbraucherschutz in Deutschland 
stärken sollen. Es ist wieder einmal die Europäische 
Union, die einen besseren Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher von den Nationalstaaten fordert. Der 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 233. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 10. Juni 2021                                                                                                                                                                                              30179 



europäische Gesetzgeber gibt vor, dass Verbraucherinnen 
und Verbraucher einen Anspruch auf Ersatz ihres Scha-
dens haben, wenn sie durch unlautere Methoden von Un-
ternehmen abgezockt werden. Wenn zum Beispiel 
Schlüsseldienste die Notsituationen von Menschen vor 
verschlossenen Türen ausnutzen und auf fast kriminelle 
Weise das Dreifache des marktüblichen Preises von ihnen 
verlangen, bevor sie sie wieder in ihre Wohnung lassen. 
Dieser Schadensersatzanspruch wegen Verstoßes gegen 
das Verbot unlauteren Wettbewerbs ist lange überfällig. 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum die Koalition 
weitere Hindernisse eingebaut hat, indem der Anspruch 
schon nach einem Jahr verjährt, statt, wie sonst üblich, 
nach drei Jahren.

Gleichwohl stellt sich die Frage, wie der normale Bür-
ger/die normale Bürgerin das in ihrer Not gezahlte Geld 
wieder zurückbekommt. Das Verbot der Sofortzahlung 
hilft nicht weiter, wenn der Schlüsseldienst oder der 
Rohrreiniger schon über alle Berge ist. Bei unseriösen 
Firmen ist dies eher an der Tagesordnung. Was ist mit 
Menschen, die an der Haustür durch Drückerkolonnen 
gezielt zum Kauf überteuerter Weine überredet wurden 
oder einer überteuerten Reise bei einer „Kaffeefahrt“ 
zugestimmt haben? Die Linke will, dass man auch in 
Haustürgeschäfte einwilligen muss und für solche 
Geschäfte die Widerspruchsfrist von 14 auf 30 Tage ver-
längert wird. Die EU-Richtlinie ermöglicht das. Aber die 
Koalition greift diesen minimalen Schutz für besonders 
verletzliche Verbrauchergruppen nicht auf.

Für einen überzeugenden Verbraucherschutz braucht 
es aus Sicht der Linken mehr als einen individuellen 
Schadensersatzanspruch. Wir sprechen uns dafür aus, 
dass die Gewerbeordnung geschärft wird, damit die 
Gewerbeaufsicht gegen solche Unternehmer vorgehen 
kann, die systematisch gesetzlich geschützte Verbrau-
cherinteressen missachten. Erheblichen Schaden verursa-
chen immer wieder Unternehmen, deren Geschäftsmo-
dell auf eine „Abzocke“ von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern ausgerichtet ist. Unterlassungsklagen 
durch Verbraucherbände können in diesen Fällen nicht 
wirklich weiterhelfen, da solche Unternehmer oft ihr Ge-
schäftsmodell minimal ändern und dann weitermachen; 
die erstrittenen Unterlassungstitel laufen faktisch weitge-
hend ins Leere. Abhilfe könnten hier Gewerbeuntersa-
gungsverfügungen leisten. Leider schreiten die zuständi-
gen Gewerbebehörden nicht ein, weil sie – wie in der 
Anhörung im Bundestag deutlich wurde – die Belange 
des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes aus ihrem Auf-
gabengebiet ausblenden und die unteren Gewerbebehör-
den zudem strukturelle Probleme haben; sie sind hin-
sichtlich der häufig sehr komplexen rechtlichen Fragen, 
die auch eines Verständnisses des Verbraucher- und Lau-
terkeitsrechts bedürfen, nur unzureichend geeignet. Auch 
dürften Gewerbesteuereinnahmen und andere lokale Fak-
toren zu einer gewissen „Beißhemmung“, wie ein Sach-
verständiger in der Anhörung formulierte, seitens der ört-
lichen Behörden führen.

Um Verbesserungen zu erzielen, müsste der Begriff 
„Unzuverlässigkeit“ in § 35 der Gewerbeordnung defi-
niert werden. Diese könnte „bei einer systematischen 
Missachtung der gesetzlich geschützten Verbraucherinte-
ressen“ vorliegen. Verbraucherbände müssten außerdem 

ein Recht haben, die Behörden zum Eingreifen gegen 
unzuverlässige Unternehmerinnen oder Unternehmer 
aufzufordern, wenn sie im Rahmen ihrer Beratung oder 
Marktbeobachtung systematische Verletzungen feststel-
len.

Die Probleme bei der Rechtsdurchsetzung zeigen auch, 
wie wichtig eine Weiterentwicklung des Bundesamtes für 
Justiz zu einer echten Bundes-Verbraucherschutzbehörde 
ist, wie es Die Linke seit Jahren fordert. Diese Behörde 
könnte mithilfe von Allgemeinverfügungen die Verwen-
dung festgestellter rechtswidriger Vertragsklauseln oder 
bestimmte unlautere Handlungsweisen allgemein unter-
sagen. Damit könnte das Problem beseitigt werden, dass 
die Verbraucherverbände gegen jedes Unternehmen, das 
eine rechtswidrige Klausel wort- und/oder inhaltsgleich 
verwendet, einzeln klagen müssen. Das reduziert Auf-
wand, Kosten und Zeit bei der Justiz wie auch bei den 
Verbänden und hätte unmittelbar positive Wirkung auf 
die Einhaltung der Verbraucherrechtsvorschriften. Diese 
Allgemeinverfügungen könnten mit einer Folgenbeseiti-
gungsanordnung verbunden werden. Dadurch würde man 
erreichen, dass bereits rechtswidrig vereinnahmte Kun-
dengelder – beispielsweise aufgrund von Preiserhö-
hungsklauseln in den AGB, wie sie etwa im Banken-, 
Telekommunikations- und Luftverkehrssektor vorkom-
men, automatisch durch das Unternehmen an die betrof-
fenen Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgezahlt 
werden müssten.

Das Gesetz sieht nunmehr hohe Bußgelder gegen Un-
ternehmen vor, die EU-weit systematisch Verbraucher-
interessen verletzen. Leider hatte die Koalition nicht 
den Mumm, diese Bußgeldmöglichkeit auf Verletzungen 
auszuweiten, durch die zwar ebenso systematisch eine 
große Anzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
geschädigt werden, die aber innerstaatlich sind, also auf 
den deutschen Markt beschränkt bleiben.

Alles in allem sind die Regelungen enttäuschend.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Immerhin: Sie haben bei der Umsetzung der Modernisie-
rungsrichtlinie an einigen Stellen nachgebessert. Man-
ches ist allerdings halbherzig ausgeführt, anderes nicht 
zu Ende gedacht. Ein starker Verbraucherschutz sieht 
jedenfalls anders aus.

Ein Kernstück der Reform ist der individuelle Scha-
densersatzanspruch gegen Täuschung und Irreführung. 
Wesentliches Motiv der Richtlinie war, kollektive Klagen 
zu ermöglichen – eine der Lehren aus dem Dieselskandal. 
Für diesen Zweck war die von Ihnen im Gesetzentwurf 
angedachte sechsmonatige Verjährungsfrist völlig 
untauglich – wie Sie selbst im Referentenentwurf noch 
festgestellt hatten. Jetzt haben Sie zwar sechs Monate 
draufgepackt. In Fällen wie dem Dieselskandal ist das 
aber immer noch zu kurz.

Bei den Kaffeefahrten haben Sie unsere Kritik aufge-
nommen. Das Vertriebsverbot umfasst jetzt auch Finanz-
dienstleistungen – Reisen bleiben aber weiter außen vor, 
obwohl auch diese bekanntermaßen eine der typischen 
Kostenfallen darstellen.
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Auch die unseriösen Haustürgeschäfte, zu denen wir 
Vorschläge gemacht haben, greifen Sie jetzt auf: Wo im 
Gesetzentwurf noch gähnende Leere herrschte, haben Sie 
sich jetzt immerhin für ein Verbot zur Aufforderung der 
Sofortzahlung durchgerungen. Aber ob das reicht, ist 
fraglich. Wie sollen denn Verbraucher/-innen im Nachhi-
nein nachweisen, dass sie nicht freiwillig direkt gezahlt 
haben, sondern dazu gedrängt wurden? Und wie wird 
verhindert, dass über den Preis Druck zum Sofortzahlen 
ausgeübt wird?

Das überzeugt nicht. Dabei gibt es doch sinnvolle 
Möglichkeiten, die auch dem seriösen Direktvertrieb kei-
nen Schaden zufügen: die Sofortzahlung ab einer Baga-
tellgrenze zu untersagen und die Widerrufsfrist zu ver-
längern. Unseres Erachtens müssten Überrumpelungen 
an der Haustür grundlegender angegangen werden – 
durch eine Bestätigungslösung, entsprechend unserer 
Forderung bei telefonischen Verträgen, oder alternativ 
durch Einführung eines Einwilligungsvorbehalts.

Und es reihen sich für einen stärkeren Verbraucher-
schutz weitere verpasste Chancen aneinander: Im Hin-
blick auf die Transparenzpflichten von Plattformen 
hatten Sie die Möglichkeit, einmal wegweisend voranzu-
schreiten – gerade im Hinblick auf die anstehenden Ver-
handlungen zum Digital Services Act und Digital Mar-
kets Act. Sie bleiben dagegen ein weiteres Mal auf halber 
Strecke stehen. Nun weiß man zwar, ob der Anbieter ein 
Unternehmen oder Privatperson ist, aber nicht, wo dieser 
ansässig ist. Das erschwert es Verbraucherinnen und Ver-
brauchern, die Rechtslage adäquat einzuschätzen. Zu-
mindest eine Angabe der ladungsfähigen Anschrift sollte 
Pflicht sein. Außerdem bleiben Onlinemarktplätze, die 
Finanzdienstleistungen anbieten, von den neuen Transpa-
renzpflichten ausgeschlossen. Das ist nicht nachvollzieh-
bar.

Alles in allem eine magere Pflichterfüllung: Die Um-
setzung der Modernisierungsrichtlinie wird zwar einige 
Verbesserungen für die Verbraucher/-innen bringen, aber 
nur dank der EU. Sie hätten die Chance gehabt, mehr 
daraus zu machen. Dazu haben Ihnen wieder einmal 
Mut und Visionen gefehlt.

Dorothee Bär, Staatsministerin bei der Bundeskanz-
lerin: Der Onlinehandel boomt seit Jahren; da erzähle ich 
Ihnen nichts Neues. Die Coronapandemie hat diese Ent-
wicklung noch einmal erheblich beschleunigt.

Mit der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels ist 
es umso wichtiger, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auch beim Kauf im Internet vor unlauteren 
Geschäftspraktiken geschützt werden.

Dazu dient der vorliegende Gesetzentwurf zur Stär-
kung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und 
Gewerberecht. Im Kern geht es darum, durch verschiede-
ne neue Informationspflichten mehr Transparenz im 
Onlinehandel zu schaffen.

Auf eine dieser Pflichten möchte ich besonders ein-
gehen, nämlich die Pflicht zur Kennzeichnung von Wer-
bung im Hinblick auf das Influencer-Marketing. Wie Sie 
wissen, meine Damen und Herren, sind die Shopping-
möglichkeiten im Internet vielfältig: Manche Verbrau-

cherin und mancher Verbraucher sucht gezielt nach be-
stimmten Produkten und schaut sich Bewertungen 
anderer Nutzerinnen und Nutzer an. Dann vergleicht er 
oder sie Preise auf einem Vergleichsportal, um schließ-
lich das Produkt seiner Wahl in einem bestimmten 
Onlineshop oder auf einem Onlinemarktplatz zu kaufen.

Andere, gerade jüngere Verbraucherinnen und Ver-
braucher kaufen nicht so gezielt ein, sondern werden in 
den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, YouTube 
oder auch in Blogs auf ein bestimmtes Produkt aufmerk-
sam. Erst dort entsteht dann der Kaufimpuls. Oft findet 
sich auch ein Link, den Verbraucherinnen und Verbrau-
cher anklicken können, wodurch sie zur Produktdetail-
seite eines Onlineshops gelangen, wo sie das Produkt 
dann direkt kaufen können.

Wenn Blogger oder Influencer bestimmte Produkte 
empfehlen, ist für deren Follower allerdings vielfach 
nicht deutlich sichtbar, ob es sich dabei um Werbung 
handelt oder nicht. Hat eine Influencerin Geld für eine 
Produktempfehlung erhalten oder ist sie auch ohne finan-
zielle Anreize von dem Produkt begeistert?

Das muss erkennbar sein! Dafür müssen aber auch 
Influencerinnen und Influencer zunächst wissen, wann 
und unter welchen Voraussetzungen sie ihre Hinweise 
auf bestimmte Produkte als „Werbung“ kennzeichnen 
müssen, nämlich wenn sie geschäftlich handeln, also 
mit ihren Äußerungen einen versteckten kommerziellen 
Zweck verfolgen. Doch wann ist das der Fall? Darüber 
haben die Gerichte in den letzten Jahren durchaus unter-
schiedlich entschieden. Entsprechend groß ist die bei 
Influencerinnen und Influencern entstandene Unsicher-
heit über die Kennzeichnungspflicht. Oftmals kennzeich-
neten sie ihren gesamten Blog als „Werbung“ – aus 
Sorge, von Wettbewerbsverbänden abgemahnt zu wer-
den.

Mit dem Gesetzentwurf schaffen wir nun Klarheit: 
Empfiehlt eine Influencerin oder ein Influencer ein Pro-
dukt eines fremden Unternehmens in Blogs oder sozialen 
Medien, ohne hierfür Geld oder eine ähnliche Gegenleis-
tung zu erhalten, liegt kein kommerzieller Zweck vor; 
dann muss die Influencerin oder der Influencer diese 
Empfehlung auch nicht als Werbung kennzeichnen.

Andersherum: Werben Influencerinnen und Influencer 
mit ihren Äußerungen gegen Bezahlung oder ähnliche 
Gegenleistungen für Waren oder Dienstleistungen, muss 
dies für die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennbar 
sein. Ich bin froh, dass wir hier eine für alle Beteiligten 
hilfreiche, klarstellende Regelung gefunden haben.

Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung für den Gesetzent-
wurf.

Anlage 22 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Ver-
einfachung und Modernisierung des Patentrechts
(Tagesordnungspunkt 34)
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Ingmar Jung (CDU/CSU): Wir beschließen heute das 
zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz, in das mit sei-
nen verschiedenen Entwürfen, zunächst dem Diskus-
sionsentwurf (Januar 2020), sodann dem Referenten-
entwurf (September 2020) und schließlich dem 
Regierungsentwurf (Oktober 2020), und den damit ver-
bundenen langen und intensiven Beratungen sehr viel 
Zeit und Mühe investiert worden ist. Insbesondere wurde 
lange um die konkrete Ausgestaltung der Einschränkung 
des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit, das ist aus der Historie 
der verschiedenen Entwürfe erkennbar, gerungen.

Deshalb ist es gut, dass wir heute das Verfahren ab-
schließen; denn mit ihm werden wichtige Regelungen 
verabschiedet, die dazu beitragen werden, den Miss-
brauch von Patenten zu verhindern, die aber gleichzeitig 
den Schutz des geistigen Eigentums aufrechterhalten.

Zu diesen Regelungen gehört vor allem die Synchro-
nisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerich-
ten, wo die Verletzung des Patents geltend gemacht wird, 
sowie der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatent-
gericht, in denen die Rechtsbeständigkeit des Patents 
überprüft wird. Die zeitliche Angleichung beider Verfah-
ren trägt insbesondere in Fällen des Missbrauchs von 
Patenten zu einer erheblichen Verbesserung bei: Wir sor-
gen nämlich für mehr Rechtssicherheit für alle beteiligten 
Parteien, insbesondere wenn ein vermeintlicher Patent-
inhaber einen vermeintlichen Patentverletzer vor dem 
Zivilgericht auf Unterlassung in Anspruch nimmt, soll 
sich nicht erst drei oder vier Jahre später herausstellen, 
dass das Patent eigentlich nichtig ist und der Anspruch 
auf Unterlassung deshalb eigentlich nicht hätte gewährt 
werden dürfen. Für die Verringerung dieser sogenannten 
Injunction Gap, also dem zeitlichen Auseinanderfallen 
beider Verfahren, sorgen wir nun. Die Regelungen hat 
die Praxis durchweg begrüßt.

Auch im Hinblick auf die Ausgestaltung des patent-
rechtlichen Unterlassungsanspruchs ist das, was wir heu-
te beschließen, ein tragfähiger Kompromiss. Dieser 
Kompromiss war nicht einfach; denn das Interesse, auf 
das insbesondere der Unterlassungsanspruch in For-
schung und Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft, 
aber auch Justiz gestoßen ist, hat eine ausgewogene Ent-
scheidung erfordert.

Der Unterlassungsanspruch ist weiterhin robust ausge-
staltet und wurde durch die jetzigen Änderungen nicht 
aufgeweicht. Denn der Unterlassungsanspruch kann 
künftig nur nach den ausdrücklich normierten Grund-
sätzen von Treu und Glauben und nur in absoluten 
Ausnahmefällen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
eingeschränkt werden, nämlich dann, wenn die Geltend-
machung des Unterlassungsanspruchs im Einzelfall zu 
einer nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Genau 
deshalb war es uns auch so wichtig, dass wir die Gebote 
von Treu und Glauben wieder in den Gesetzestext mit 
aufnehmen; denn der BGH hat seine Wärmetauscher- 
Entscheidung, die wegen der zurückhaltenden Anwen-
dung in der Praxis der Instanzgerichte ursprünglich kodi-
fiziert werden sollte, ausdrücklich auf den Maßstäben des 
§ 242 BGB aufgebaut.

Insbesondere soll der patentrechtliche Unterlassungs-
anspruch auch nicht durch die Einbeziehung von Inte-
ressen Dritter in die Verhältnismäßigkeitsprüfung ge-
schwächt werden. Drittinteressen haben in der 
Wärmetauscher-Entscheidung des BGH nur deshalb kei-
ne Rolle gespielt, weil Drittinteressen nicht betroffen 
waren. Selbstverständlich werden aber in Verhältnismä-
ßigkeitsprüfungen immer auch Drittinteressen einbezo-
gen, schon wegen der Grundsätze von Treu und Glauben. 
Die Einbeziehung von Drittinteressen dient daher nur der 
Klarstellung, soll aber die grundsätzliche Ausschließlich-
keit des Unterlassungsanspruchs unangetastet lassen.

Für diejenigen Fälle, in denen der Unterlassungsan-
spruch im Einzelfall aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit eingeschränkt wird, haben wir uns als Union mit 
unserer Forderung durchgesetzt, dass der Patentinhaber 
in diesem Fall einen zwingenden Ausgleichsanspruch 
erhält. Damit sorgen wir dafür, dass der Patentinhaber 
zumindest in finanzieller Hinsicht stets einen Ausgleich 
für den Eingriff in seine Rechte bekommt. Gleichzeitig 
verhindern wir damit, dass Patentverletzer ohne Gefahr 
einer erhöhten Sanktionierung Patente verletzen und da-
mit KMU schwächen, weil sie Rechtsstreitigkeiten ein-
fach aussitzen. Auch dadurch betonen wir als Gesetzge-
ber also noch einmal, dass wir es durchaus ernst meinen 
mit dem Schutz des geistigen Eigentums.

Nur weil das in letzter Zeit gelegentlich zur Sprache 
kam, möchte ich das Thema der Freigabe von Impfstoff-
patenten nochmals aufgreifen. Die Covid-19-Pandemie 
hat den Ruf nach Freigabe der Impfstoffpatente laut wer-
den lassen, vor allem von links. Auch vor diesem Hinter-
grund möchte ich noch einmal betonen, dass die Einbe-
ziehung von Drittinteressen bei der Einschränkung des 
patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit nicht dazu führt, dass ein Patent-
rechtsinhaber, der einen Impfstoff entwickelt hat, diesen 
zukünftig nicht exklusiv nutzen können sollte oder Drit-
ten nicht untersagen dürfte, diesen zu produzieren oder 
ohne Lizenz zu nutzen.

In diesem Sinne: Ein langer Prozess, ein tragfähiger 
Kompromiss.

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): Das Patentrecht 
hat zwei Funktionen, und beide Funktionen hängen letzt-
endlich miteinander zusammen. Zunächst einmal geht es 
um den Schutz des Eigentums. Wer ein Patent besitzt, der 
hat eine Idee entwickelt, welche sein geistiges Eigentum 
ist, und das steht unter grundrechtlichem Schutz. Ich 
glaube, dass ein Rechtsstaat sich dazu deutlich bekennen 
muss; denn nur dann gewährleistet er Funktion Nummer 
zwei: Es geht nämlich natürlich auch um die Attraktivität 
eines Wirtschaftsstandorts. Ein Wirtschaftsstandort ist für 
Gründer, für innovative Unternehmen und überhaupt für 
mittelständische und größere Unternehmen letztendlich 
nur attraktiv, wenn er auch einen verlässlichen Rechts-
rahmen bieten kann.

Jetzt gibt es Konstellationen, wo diese zwei Funktio-
nen nicht so miteinander verknüpft sind, dass sie sich 
gegenseitig unterstützen, sondern wo sie einander quasi 
zuwiderlaufen. Das ist das, was mit der Bezeichnung 
„Patenttroll“ oft gemeint ist. Hier reden wir dem Grunde 
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nach über drei denkbare Konstellationen. Allen ist ge-
mein, dass ein Unternehmen ein Patent kauft, um es wirt-
schaftlich zu nutzen. In der konkreten Ausgestaltung las-
sen sich drei Fälle unterscheiden: Erstens. Das 
Unternehmen setzt das Patent gegen einen möglichen 
Patentverletzer durch, ohne selbst das betreffende Pro-
dukt herzustellen oder es zu benutzen. Die zweite Kons-
tellation: Das Unternehmen setzt ein Patent durch, ohne 
selbst in den Besitz dieses Patents gelangt zu sein, zum 
Beispiel durch Forschung. Dann gibt es noch die Mög-
lichkeit, dass das Unternehmen an der Durchsetzung des 
Patents eigentlich nur deshalb interessiert ist, um sich 
eine Monopolstellung zu verschaffen.

In allen drei Fällen stellt sich irgendwann die Frage des 
Rechtsmissbrauchs, wenn man merkt, dass es unter Um-
ständen gar nicht so sehr um den Patentschutz an sich 
geht, also um den Schutz des geistigen Eigentums, son-
dern letztendlich darum, einen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erlangen. Besonders verbreitet ist das zum Beispiel in der 
Automobilindustrie. Hier gibt es verschiedene Fälle, die 
einem Sorge machen müssen. In den USA zahlten Unter-
nehmen zum Teil Millionenbeträge, um weiter-
produzieren zu können oder um einen Auslieferstopp 
einer ganzen Modellreihe bzw. erhebliche Schadenser-
satzforderungen zu verhindern. Firmen wollen und müs-
sen sich natürlich aus Gründen der Rechtssicherheit von 
diesen Forderungen befreien.

Bislang ist es so gewesen, dass sich die Rechtspre-
chung hier mit Verhältnismäßigkeitserwägungen gehol-
fen hat. Das war allerdings ein eher stumpfes Schwert, 
welches den Rechtsmissbrauch nicht verlässlich eindäm-
men konnte, zumal die Patentgesetze das so in dieser 
Eindeutigkeit nicht hergegeben haben. Deswegen ist es 
wichtig, dass wir heute genau an dieser Stelle eine Lö-
sung schaffen. Es soll jetzt die Möglichkeit geben, den 
Unterlassungsanspruch einzuschränken, wenn aufgrund 
besonderer Umstände des Einzelfalls deutlich wird, dass 
es für den Betroffenen, zum Beispiel eben für den Auto-
mobilhersteller, zu einer nicht hinnehmbaren, ungerecht-
fertigten Härte kommen würde.

Lassen Sie mich am Ende noch etwas Grundsätzliches 
zum Patentschutz sagen, gerade weil im Lichte dieser 
Gesetzesreform auch die Thematik der Impfstoffpatente 
aufgeworfen wurde: Im Lichte dessen, was ich eingangs 
zur Funktion des Patentschutzes gesagt habe, ist es unver-
antwortlich, wenn hier von den Linken und auch von 
anderen einfach mal so der Eindruck erweckt wird, man 
könnte die Impfstoffhersteller einfach mal so enteignen. 
Hinzu kommt, dass sie ein fatales Signal für den Wirt-
schaftsstandort und den Patentstandort Deutschland aus-
senden; denn ein Standort ohne Rechtssicherheit und 
ohne verlässlichen Rechtsrahmen ist eben für Forschung 
und Wirtschaft kein attraktiver Standort mehr. Wir haben 
in der Coronakrise erlebt, welche Abhängigkeiten gerade 
im medizinischen Bereich bestehen. Diese müssen wir 
beseitigen, und das geht nur, wenn Unternehmen aus 
den Bereichen Forschung und Pharmazie wieder gerne 
in Deutschland investieren.

Dr. Johannes Fechner (SPD): Deutschland gilt auf-
grund seines hohen Schutzniveaus für geistiges Eigentum 
als einer der attraktivsten Innovationsstandorte weltweit. 
Unser starkes Patentrecht ist gerade für Unternehmen 
eine wichtige Rechtsinstitution. Es sichert Ideen und för-
dert Innovationen, und deshalb ist es ganz wichtig, dass 
wir beim Patentrecht immer auf der Höhe der Zeit sind.

Leider ließ sich in den vergangenen Jahren beobach-
ten, dass sogenannte Patenttrolle die Stärke des deutschen 
Patentrechts missbraucht haben. Das sind Unternehmen, 
die Patente lediglich zu dem Zweck erworben haben, um 
Unternehmen zu erpressen, deren Produkte komplex sind 
und auch Teile beinhalten, an denen ein Patent bestand. 
Sie drohen an, langjährige Gerichtsverfahren in Bezug 
auf Unterlassungsansprüche anzustrengen, wenn nicht 
eine hohe Lizenzsumme für die Nutzung des Patentes 
bezahlt wird. Selbst untergeordnete Teile in einem kom-
plexen Produkt, bei denen möglicherweise lediglich fahr-
lässigerweise übersehen wurde, dass ein Patentrechts-
schutz besteht, hätten dazu missbraucht werden können, 
um Fabriken stillzulegen und Produktionsketten zu stop-
pen. Das wollen wir nicht, wir wollen Sicherheit für un-
sere Industrieunternehmen, und deshalb ist die Ausge-
staltung dieses Gesetzes eine ganz wichtige Regelung.

Wir sorgen dafür, dass der Unterlassungsanspruch 
eines Patentinhabers dann nicht geltend gemacht werden 
kann, wenn die Geltendmachung des Patentes durch be-
sondere Umstände des Einzelfalls für den Patentrechts-
verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen und 
nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Der Patent-
rechtsinhaber bekommt dann einen angemessenen Aus-
gleich. Entscheidend ist aber: Die rechtsmissbräuchliche 
Geltendmachung von Patentrechten kann nicht dazu füh-
ren, dass durch die Geltendmachung von Unterlassungs-
ansprüchen Betriebsabläufe gestoppt werden. Das schafft 
Rechtssicherheit und die Sicherheit für die Produktion 
gerade in unseren Industriebetrieben, und deswegen ist 
es eine ganz wichtige wirtschaftspolitische Entscheidung, 
die wir heute hier treffen.

Des Weiteren modernisieren wir die Verfahren vor dem 
Deutschen Patent- und Markenamt, und das Verfahren 
vor dem Bundespatentgericht wird gestrafft. Also alles 
wichtige Verbesserungen im Patentrecht für die Unter-
nehmen und damit für die Jobs in unseren Betrieben. 
Ein gutes Gesetz für unseren Standort Deutschland, stim-
men wir dem zu.

Dr. Nina Scheer (SPD): Mit der dem heute zur Ab-
stimmung stehenden „Zweiten Gesetz zur Vereinfachung 
und Modernisierung des Patentrechts“ wird es uns gelin-
gen, einen wesentlichen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit 
des deutschen Patentrechts zu leisten. Das Patentrecht ist 
von elementarer Bedeutung für den Innovationsstandort 
Deutschland – eine Erkenntnis, die sich nicht zuletzt im 
Rahmen der aktuellen Covid-19-Pandemie und der 
erfolgreichen Entwicklung neuer Impfstoffe durch deut-
sche Hersteller wieder einmal bestätigt hat. Als eine der 
weltweit führenden Rechtsordnungen beim Schutz geis-
tigen Eigentums wird das deutsche Patentrecht in den 
kommenden Monaten wieder eine entscheidende Rolle 
spielen, wenn es darum geht, mit Innovation und Rücken-
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wind aus der Corona-Krise zu kommen. Um dies sicher-
zustellen, haben wir uns als SPD-Fraktion dafür einge-
setzt, das deutsche Patentrecht fit für das 21. Jahrhundert 
zu machen, Patentschutzverfahren für alle Beteiligten 
zügiger zu gestalten und für mehr Gerechtigkeit in jedem 
Einzelfall zu sorgen.

Auf Basis eines hervorragenden Gesetzentwurfs unse-
rer Justizministerin ist es uns nun nach intensiven Ver-
handlungen mit unserem Koalitionspartner gelungen, ein 
Gesetz mit klarer sozialdemokratischer Handschrift vor-
zulegen, das diesen Ansprüchen gerecht wird.

Zu den wichtigsten Reformelementen zählen die erst-
malige Einführung einer gesetzlichen Härtefallprüfung 
im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsan-
spruchs, eine bessere Koordinierung von Patentschutz-
verfahren durch sogenannte qualifizierte Hinweise des 
Bundespatentgerichts zur Wirksamkeit individueller 
Patente innerhalb von sechs Monaten, eine Beschleuni-
gung patentrechtlicher Gerichtsverfahren, insbesondere 
durch zusätzliche personelle Ausstattung des Bundespa-
tentgerichts, ein verbesserter Schutz des geistigen Eigen-
tums durch die Verzahnung von Patentgerichtsverfahren 
mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz sowie eine Vielzahl 
weiterer notwendiger und sinnvoller Anpassungen des 
geltenden Rechts.

Das Kernelement der Reform ist die erstmalige Ein-
führung einer gesetzlichen Härtefallprüfung im Rahmen 
des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in § 139 
des Patentgesetzes. Die Ausgestaltung dieser Härtefall-
prüfung war für uns als Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten ein zentrales Anliegen und das mit Abstand 
am intensivsten diskutierte Thema der zurückliegenden 
Verhandlung. Deshalb freut es mich besonders, dass wir 
eine ebenso ausgewogene wie zielgerichtete Lösung 
gefunden haben und sich unser Koalitionspartner davon 
überzeugen ließ, dass die Berücksichtigung der Interes-
sen Dritter und damit der Grundrechte der Bürgerinnen 
und Bürger ein zwingendes Element des neuen patent-
rechtlichen Unterlassungsanspruchs ist.

Mit der Reform des § 139 PatG erreichen wir nun zwei 
wesentliche Ziele.

Zum einen wird sogenannten Patenttrollen das Hand-
werk gelegt, die in missbräuchlicher Weise fremde Paten-
te allein zu dem Zweck erwerben, von Unternehmen 
durch Drohung mit Produktionsstopps und anderen 
Nachteilen teils exorbitante Geldsummen zu erpressen. 
Mit zunehmender Komplexität wirtschaftlicher Ferti-
gungsprozesse in Zeiten der „Industrie 4.0“ kann ein ein-
zelnes Produkt nicht selten aus Tausenden einzelnen, oft 
kaum zu überschauenden Patenten bestehen, wodurch der 
profitgetriebene Missbrauch des Patentschutzes immer 
einfacher und wahrscheinlicher geworden ist. Von nun 
an können Gerichte sich ausdrücklich auf das Gesetz 
berufen, um in solchen Fällen einen Unterlassungsan-
spruch auszuschließen und damit erhebliche Schäden 
für Unternehmen und ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer effektiv zu verhindern.

Zum Zweiten hat sich die SPD-Fraktion erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass auch ungerechtfertigte Härten für 
Dritte im Einzelfall zu einem Ausschluss des Unterlas-

sungsanspruchs führen können. Damit wird nun verhin-
dert, dass Bürgerinnen und Bürger durch eine rigorose 
Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen in ihren Grund-
rechten verletzt werden, etwa wenn die Auslieferung 
lebenswichtiger Medikamente und Impfstoffe verhindert 
werden soll oder die Durchsetzung eines einzelnen 
Patents zur Abschaltung eines ganzen Mobilfunknetzes 
führen würde.

Zugleich haben wir dafür gesorgt, dass durch die 
Gewährung eines flexiblen Ausgleichsanspruchs den 
berechtigten Interessen jeder einzelnen Patentrechtsinha-
berin und jedes Patentrechtsinhabers individuell ange-
messen Rechnung getragen wird; denn wenn ein patent-
rechtlicher Unterlassungsanspruch im Ausnahmefall 
einmal ausgeschlossen sein sollte, wird für das Patent 
von den Gerichten nun ein angemessener Ausgleich in 
Geld gewährt. Im Rahmen der Verhandlungen wurde 
hierzu klargestellt, dass die Höhe dieses Anspruchs im 
Regelfall – gegebenenfalls deutlich – über der Höhe der 
üblichen Lizenzgebühr liegen soll, in Missbrauchsfällen 
aber auch deutlich niedriger sein kann.

Durch diese inhaltlich ausgewogene und gut überleg-
ten Neuerungen wird es gelingen, dass die Entwickler 
und Inhaber von Patenten als unverzichtbare Basis unse-
rer Innovationsgesellschaft auch zukünftig auf ein starkes 
Patentrecht setzen können, ohne mit rechtsmissbräuch-
lichen Geschäftemachern in einen Topf geworfen zu wer-
den.

Aus sozialdemokratischer Sicht sind uns somit ent-
scheidende Schritte bei der zukunftsweisenden Moderni-
sierung des deutschen Patentrechts gelungen, die der 
essenziellen Bedeutung von Patenten für den Innova-
tionsstandort Deutschland ebenso gerecht werden wie 
den Grundrechten und berechtigten Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger.

Roman Müller-Böhm (FDP): Der Ansatz des Ent-
wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und 
Modernisierung des Patentrechts schafft es zwar, einige 
große Probleme zu lokalisieren und einen Lösungsver-
such zu schaffen, er bringt aber nicht den notwendigen 
Schritt, um die sich seit Jahrzehnten offenbarenden Pro-
bleme, die teils nur einer feinen Weichenstellung bedür-
fen, ebenfalls zu erfassen und gleichermaßen in die Lö-
sung einzubeziehen. Mit dem neuen § 139 PatG wird ein 
weiteres Einfallstor für Unsicherheit in der Praxis 
geschaffen, welches wiederum erst nach Jahren durch 
die Rechtsprechung einer Lösung zugeführt werden 
kann. Zudem wird das Gefüge von Unterlassungsan-
spruch und Abweisung eines solchen maßgeblich 
zugunsten eines Patentverletzers verlagert.

Wir Freie Demokraten werden dem Gesetzentwurf 
nicht zustimmen, und ich möchte das an vier Punkten 
verdeutlichen:

Erstens. Zentrales Problemfeld ist weiterhin die Aus-
gestaltung der Regelungen über den Unterlassungsan-
spruch. Wenn mit der vorgesehenen Änderung des 
§ 139 PatG eine zusätzliche Rechtsunsicherheit gesetz-
lich festgelegt wird, nämlich die Frage, ob die Rechts-
durchsetzung unverhältnismäßig ist, wird es für die Un-
ternehmen noch weniger Grund geben, Patente von 
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kleinen Patentinhaberinnen und Patentinhabern zu beach-
ten. Der Unterlassungsanspruch ist das schärfste Schwert 
des Patentinhabers und der Patentinhaberin. Ein zusätzli-
ches Risiko der Unverhältnismäßigkeit benachteiligt 
kleine Patentinhaber in unangemessener Weise zusätz-
lich. Wenn also eine Unverhältnismäßigkeit der Unter-
lassungsansprüche im Gesetz aufgenommen werden 
soll, dann dürfte dies nur der Fall sein, wenn das ver-
letzende Unternehmen den Nachweis führen kann, dass 
es bei jedem Produkt vorher, wie gesetzlich vorgesehen, 
eine FTO-Recherche durchgeführt hat und sich ord-
nungsgemäß um die Vermeidung von Patentverletzungen 
bemüht hat.

Zweitens. Daneben sind keine Bestrebungen der 
Regierung zu erkennen, hier eine für beide Seiten glei-
chermaßen ausgestaltete Regelung zu finden. Dabei 
ist das ohne großen gesetzgeberischen Aufwand mög- 
lich. Für Auseinandersetzungen im technischen Bereich 
und bei Betriebsunterbrechungen hat sich im Versi-
cherungswesen das sogenannte Sachverständigenver-
fahren seit Jahren sehr bewährt. Hier werden auch 
Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe in der Regel 
ohne Klageverfahren vor ordentlichen Gerichten in kur-
zer Zeit geklärt. Zur Verbesserung der Lage wird ein 
obligatorisches Vorverfahren eingeführt, wie es auch 
aus anderen Rechtsgebieten bekannt ist.

Drittens. Schließlich sind wichtige Punkte bislang 
nicht im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfa-
chung und Modernisierung des Patentrechts enthalten. 
Sie stellen aber entscheidende Punkte dar, damit die Re-
gelungen auch den praktischen Anforderungen im Patent-
recht entsprechen, und sie decken auch die Sorgen und 
Nöte der Beteiligten ab, welche bislang nicht groß genug 
waren, um bei der Bundesregierung Gehör zu finden, 
aber die Beteiligten weisen bereits lange auf die Proble-
me in der Praxis hin.

Viertens. Flankierend zu den konkreten gesetzlichen 
Änderungen im Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und 
Modernisierung des Patentrechts fallen zwei weitere Pro-
bleme im Bereich des Patentrechts auf, die dringend einer 
Lösung zugeführt werden müssen. Zum einen enthält das 
Prüfwesen des Deutschen Patent- und Markenamtes 
erhebliche Hemmnisse für die Anmelderinnen und 
Anmelder von Patenten, welche die Anmeldung zu einer 
langjährigen, unwirtschaftlichen und damit mit vielen 
Unsicherheiten verbundenen Sache werden lassen. Zum 
anderen erliegen Verfahren vor Patentgerichten allein 
durch die bloße Anzahl von Verfahren, die verhandelt 
werden oder noch zu verhandeln sind, sodass auch hier 
den Betroffenen der Status quo allein aus Gründen ihrer 
Existenz nicht zuzumuten ist.

Darum benötigt es drei klare Vorgehensweisen:

Eine Neuregelung des Prüfverfahrens über die Patent-
erteilung ist zu erarbeiten, sodass das Patentamt auf An-
trag prüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen der 
§§ 34, 37 und 38 PatG – Erfordernisse an die Anmeldung 
zum Patent – genügt und ob der Gegenstand der Anmel-
dung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist; bei der 
Prüfung ist auch der Gegenstand der Unteransprüche zu 
berücksichtigen.

Zweitens ist eine Pflicht einzuführen, dass das DPMA 
innerhalb einer angemessenen Frist von sechs bis zwölf 
Monaten selbst die Bearbeitung fortsetzt und antwortet. 
Und es ist zu regeln, dass bei Überschreitung der Zeit bis 
zur Erteilung keine Jahresgebühren mehr zu zahlen sind.

Drittens ist eine Verbesserung für die Patentgerichte 
anzustreben, indem wie bei den Schulen Bund und Län-
der – im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel – einen 
Digitalpakt für die Justiz verabschieden, um die techni-
sche Ausstattung der Justiz über die bisherigen Anstren-
gungen der Länder hinaus deutlich zu verbessern. Gege-
benenfalls sind hierfür die verfassungsrechtlichen 
Regelungen so anzupassen, dass sie die erforderliche 
intensivere Zusammenarbeit von Bund und Ländern im 
Bereich der IT und deren Finanzierung ermöglichen. Es 
muss sichergestellt werden, dass die im Rahmen dieses 
Digitalpaktes bereitgestellten Mittel auch für die techni-
sche Ausstattung der Patentgerichtsbarkeit verwendet 
werden. Weiterhin sollten mit den Mitteln des Digitalpak-
tes für die Justiz ebenso Schulungen zur Nutzung und 
Verwendung der technischen Ausstattung in einem 
Gerichtsverfahren angeboten werden.

Es gibt Handlungsbedarf im Patentrecht, aber es gibt in 
diesem Entwurf so offensichtliche Schwächen, dass wir 
als Freie Demokraten nur ablehnen können.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): Mit dem hier 
vorliegenden Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verein-
fachung und Modernisierung des Patentrechts will die 
Regierungskoalition das Patentgesetz und weitere Geset-
ze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verein-
fachen und modernisieren.

Dagegen hat meine Fraktion grundsätzlich nichts, 
jedoch liegt auch hier der Teufel im Detail. Insbesondere 
die geplanten Änderungen des § 139 Patentgesetz lösen 
hier Bedenken aus. Nach der Rechtsprechung war der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entscheidend dafür, 
ob bei Rechtsverletzung eines Patents ein Unterlassungs-
anspruch des Rechteinhabers durchsetzbar war oder nur 
ein Entschädigungsanspruch materieller Natur.

Ein Unterlassungsanspruch – so die gesetzgeberische 
Absicht – soll nur bestehen, wenn dieser keine unver-
hältnismäßige Härte für den Patentverletzer darstellen 
würde. Für mich ist bemerkenswert: Es besteht hier ein 
offensichtlicher Meinungsstreit zwischen den Vertretern 
der Automobilindustrie und der pharmazeutischen Indu-
strie. Während die Automobilindustrie, in deren Produk-
ten die meisten Patente eingebaut werden, hier für eine 
großzügigere Nutzung fremder Patente mit anschließen-
der Entschädigung des Rechteinhabers eintritt, will ins-
besondere die Pharmaindustrie einen starken Patent-
schutz und begründet diese Position mit dem 
internationalen Wettbewerb und dem Schutz ihrer Inno-
vationsfähigkeit. Um es hier einmal dem breiten Publi-
kum zu verdeutlichen: Es handelt sich nicht um einen 
Bagatellstreit. Denn die Coronakrise und der Streit um 
die verschiedenen Impfstoffe haben uns vor Augen ge-
führt: Wer Patente besitzt, bestimmt auch die Möglich-
keiten ihrer ökonomischen Verwertung.
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Zwar gibt es auch jetzt schon die Möglichkeiten, 
Zwangslizenzen oder eine staatliche Benutzungsanord-
nung zu erlassen und zu ermöglichen, jedoch hätte hier 
im Gesetz genau dieser Punkt verstärkt in den Blick ge-
nommen werden müssen.

Anders ist doch der politische Irrsinn nicht erklärbar, 
unter dem gerade die finanzschwächeren Länder jetzt 
leiden. Wie kann es sein, dass der Gesundheitsschutz in 
manchen Regionen dieser Welt daran leidet, dass das 
Patentrecht die ausreichende Produktion von Impfstoffen 
blockiert? Wie kann es sein, dass der deutsche Steuer-
zahler die Entwicklung des Impfstoffes von BioNTech 
fördert, dieser Impfstoff aber am Ende dann doch käuf-
lich erworben werden muss? Sicherlich muss ein Patent-
recht ermöglichen, Erfindungen zu schützen und zu ver-
werten. Aber niemals darf ein Patent besser geschützt 
werden als die Gesundheit aller Menschen auf dieser 
Welt. Wir Linke werden dafür kämpfen, dass jeder 
Mensch auf dieser Erde mit dem Gesundheitsschutz ver-
sehen wird, der ihm zukommen muss. Genau dies unter-
scheidet uns deutlich von den Positionen aller anderen 
Parteien!

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das 
Patentrecht zu vereinfachen und zu modernisieren, ist 
überfällig. Wie Kaugummi zieht sich dieses Reformvor-
haben hin, und ein großer Wurf ist es schon gar nicht. An 
einigen Stellen wird etwas herumgedoktert, aber voraus-
schauende und zukunftsfeste Lösungen für Software oder 
den biotechnologischen Bereich finden sich gar nicht. 
Schade!

Umso schwerer wiegt der Umstand, dass Sie für klas-
sisch technische Erfindungen, deren Patentierbarkeit 
außer Frage steht, das Schutzniveau im Rahmen des 
Unterlassungsanspruchs bedenklich aufweichen – mit 
negativen Auswirkungen für den gesamten Innovations- 
, Technologie- und Gerichtsstandort Deutschland. Zur 
Erinnerung: Der Unterlassungsanspruch ist das einzige 
Rechtsinstrument, mit dem eine Patentinhaberin bzw. 
ein Patentinhaber verhindern kann, dass die Erfindung 
ohne Zustimmung weitergenutzt wird.

Nun kommt es sogar schlimmer: Die Verhältnismäßig-
keitsprüfung im neuen § 139 PatentG haben Sie als 
rechtsvernichtende Einwendung ausgestaltet. Wir Grüne 
hatten eine rechtshemmende Einwendung vorgeschlagen, 
damit nur die Durchsetzung des Anspruchs bei Bejahung 
der Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen wird. So wür-
de der Anspruch in seinem Bestand unangetastet bleiben.

Sie schaffen zudem mit der ausufernden Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung fatale Fehlanreize. Fast wird der Ein-
druck erweckt, der Ehrliche sei der Dumme, wenn er 
Patentlizenzen rechtmäßig erwirbt; denn bei einem Ver-
stoß fällt das Prozessrisiko noch geringer aus, als es ohne-
hin schon ist. Und anders als in den USA gibt es bei uns 
ja als abschreckende Drohkulisse keine hohen 
Schadensersatzsummen. Schon jetzt scheuen viele klei-
nere Patentinhaberinnen und Patentinhaber die kostenin-
tensiven und langen Verfahren.

Gegen die Neuerungen im § 139 Patengesetz sind 
sämtliche Fachexpertinnen und Fachexperten von der 
Patentanwaltskammer, dem Deutschen Anwaltverein bis 
zur Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht Sturm gelaufen.

Ich halte dem Justizministerium mal zugute, nicht 
beratungsresistent zu sein. Es drängt sich vielmehr der 
Verdacht auf, dass Sie Branchenriesen – insbesondere 
aus der Automobilsparte – kurzzeitig Erleichterung ver-
schaffen wollen, und zwar auf Kosten all der anderen 
Unternehmen, die hohe finanzielle und personelle Kapa-
zitäten in ihre Entwicklungen gesteckt haben und nun um 
ihre Patente fürchten müssen. Ausbaden werden diese 
Kungelei besonders kleine innovative Unternehmen und 
Soloentwickler/-innen; denn von der Berücksichtigung 
von Drittinteressen profitieren überwiegend große tech-
nologieintegrierende Konzerne, da sie viele Abnehmer/ 
-innen, Zulieferinnen und Zulieferer und Beschäftigte 
haben.

Was aber jetzt passieren wird, ist genau das Gegenteil 
des eigentlichen Ziels der Reform: Die Verfahren werden 
aufgeblasen und verlängern sich. – Auf diese Folgen 
wurde bereits hingewiesen. Das wäre fatal auch im Hin-
blick auf die ohnehin knappen personellen Ressourcen 
der Gerichte.

Zum Schluss noch eine Bemerkung abseits der speziel-
len Patentregelungen: Geschlechtergerechte Sprache ist 
kein Hexenwerk. Daher ist es bedauerlich, dass versäumt 
wurde, die Terminologie geschlechtsneutral anzupassen. 
Es wäre doch ein Leichtes, den Begriff „Fachmann“ 
durch „fachkundige Person“ zu ersetzen. Das wäre dann 
wirklich – zumindest sprachlich – ein modernes Gesetz.

Anlage 23 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes über die Insol-
venzsicherung durch Reisesicherungsfonds und 
zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften
(Tagesordnungspunkt 35)

Sebastian Steineke (CDU/CSU): Schon vor Corona 
trafen uns und vor allem natürlich die geschädigten Ver-
braucherinnen und Verbraucher die Insolvenzen von Tour 
Vital und Thomas Cook hart. Viele blieben danach auf 
ihren Forderungen sitzen. Der Staat ist der gerichtlichen 
Feststellung eines Staathaftungsanspruchs zuvorgekom-
men und hat die Betroffenen entschädigt bzw. entschädigt 
sie immer noch. Es war klar, dass wir schnellstmöglich 
das deutsche Pauschalreiserecht ändern und es europa-
rechtskonform gestalten müssen.

Zusätzlich hat die Coronapandemie noch einmal den 
offensichtlichen Regelungsbedarf deutlich gemacht. Mit 
dem Reisesicherungsfonds schaffen wir ein solventes 
Instrument, das Insolvenzen durch die und innerhalb der 
Reisebranche absichern wird. Damit schaffen wir die 
Voraussetzungen dafür, dass der Steuerzahler in Zukunft 
nicht mehr in Anspruch genommen wird.
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Weil die Bundesjustizministerin Monate gebraucht hat, 
nach den Eckpunkten auch einen Entwurf vorzulegen, 
standen wir zeitlich unter Druck. Dank der großen Fort-
schritte beim Impfen können sich die Verbraucherinnen 
und Verbraucher aller Voraussicht nach auf eine ent-
spanntere Urlaubssaison freuen. Deshalb war es wichtig, 
dass wir noch in dieser Legislaturperiode und rechtzeitig 
vor dem Sommer Planungs- und Rechtssicherheit schaf-
fen.

Wir haben in der ersten Debatte schon deutlich ge-
macht, dass kleine und mittelständische Reiseveranstalter 
nicht unverhältnismäßig hoch belastet werden dürfen, 
wenn sie das mit dem Fonds erhöhte Schadensrisiko der 
großen Reisekonzerne mitfinanzieren müssen. Deshalb 
haben wir vorgeschlagen, die untere Umsatzgrenze für 
die Fonds-Pflichtmitgliedschaft von 3 Millionen Euro 
Jahresumsatz zu erhöhen, damit sich ein Großteil der 
Reiseveranstalter, die im Insolvenzfall ein deutlich gerin-
geres Schadensrisiko darstellen, individuell absichern 
kann. Dies war leider mit dem Koalitionspartner nicht 
zu machen. Die SPD beharrte auf der 3-Millionen-Gren-
ze. Durchsetzen konnten wir immerhin eine zweite Opt- 
out-Möglichkeit bei Anbietern mit nur geringem Pau-
schalreisenumsatz und einem Jahreshöchstumsatz von 
10 Millionen Euro, obwohl wir auch hier mit einem höhe-
ren Vorschlag – einer Umsatzgrenze von 20 Millionen 
Euro – in die Gespräche gegangen sind. Die SPD muss 
den kleineren Veranstaltern, Busunternehmen und Frei-
zeitparks nun erklären, warum sie sich im Zweifel nicht 
selbst versichern können, obwohl sie ein geringeres Risi-
ko aufweisen.

Im Verfahren konnten wir dennoch einige weitere Ver-
besserungen erreichen. Die Höhe der Sicherheitsleistun-
gen, die ein Fondsmitglied erbringen muss, wird von 
7 Prozent, wie ursprünglich vorgesehen, zunächst auf 
5 Prozent des Umsatzes der Reiseanbieter herabgesetzt. 
Damit setzen wir eine wesentliche Forderung der mo-
mentan durch Corona stark gebeutelten Branche um.

Die weiterhin durchaus nachvollziehbare Bitte, dem 
Fonds von Beginn an Steuerfreiheit zu gewähren, war 
politisch und rechtlich nicht umsetzbar. Wenn die den 
Fonds tragende Gesellschaft als körperschafts- und 
gewerbesteuerbefreiter gemeinnütziger Zweckbetrieb 
ausgestaltet wird, kann ein entsprechender Antrag bei 
der zuständigen Landesfinanzverwaltung gestellt wer-
den. Ich gehe davon aus, dass die zukünftigen Gesell-
schafter auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit hin-
wirken werden, um den Fonds zu entlasten.

Mit dem Reisesicherungsfonds schaffen wir endlich 
Rechtssicherheit für Reisende und Reiseunternehmen. 
Wir werden den Aufbau des Fonds und die Anlaufphase 
gut beobachten. In der kommenden Legislaturperiode 
wird der Gesetzgeber gefragt sein, gegebenenfalls auf 
die Entwicklungen zu reagieren und die nun zu beschlie-
ßenden Regelungen zu überprüfen.

Paul Lehrieder (CDU/CSU): Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf stellen wir endlich sicher, dass Pauschal-
reisende künftig deutlich besser als bisher gegen die 
Insolvenz von Reiseveranstaltern geschützt sind. Alle 
Kundengelder werden ab November 2021 in vollem Um-

fang abgesichert sein. Eine mögliche Staatshaftung wie 
bei der Thomas-Cook-Pleite vor fast zwei Jahren ist da-
mit ausgeschlossen. Dies wird im Wesentlichen über 
einen neuen Reisesicherungsfonds garantiert, der sich 
durch Beiträge der Reiseveranstalter finanziert.

Kleine und mittelständische Veranstalter können die 
erhöhten Vorgaben auch durch eine individuelle Versi-
cherung oder eine Bankbürgschaft erfüllen und sich so 
wahrscheinlich teilweise günstiger als im Fonds absi-
chern, da sie im Insolvenzfall ein deutlich geringeres 
Schadensrisiko darstellen. Diese Unternehmen sollten 
nicht unverhältnismäßig belastet werden, sollten nicht 
das deutlich höhere Schadensrisiko von Groß-
veranstaltern mitfinanzieren. Der Verbraucherschutz 
wird dabei aber nicht beeinträchtigt.

Wir haben den Gesetzentwurf in der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion intensiv beraten und ihn eingehend mit 
Vertretern der Tourismusbranche, der Versicherungswirt-
schaft und des Verbraucherschutzes erörtert. Auf unsere 
Initiative hin werden durch den vorliegenden Änderungs-
antrag der Koalition wichtige Nachbesserungen an dem 
Gesetzentwurf vorgenommen und verschiedene Bran-
chenvorschläge aufgegriffen.

Damit legen wir insbesondere praxisgerechtere Vorga-
ben für den neuen Reisesicherungsfonds fest. Wir senken 
für die Reiseveranstalter die erforderliche Sicherheits-
leistung im Fonds von bisher 7 auf 5 Prozent ihres Jahres-
umsatzes. Sollten diese Beiträge nicht ausreichen, ist frü-
hestens ab dem 1. November 2022 eine Erhöhung auf 
dann höchstens 7 Prozent möglich.

Gleichzeitig verlängern wir die Aufbauphase des 
Fonds, in der ein Zielkapital von 750 Millionen Euro 
angesammelt werden soll, vom 31. Dezember 2026 bis 
zum 31. Oktober 2027. Hier hätten wir uns auch einen 
längeren Zeitraum mit weiteren Entlastungen für die 
Branche vorstellen können, was aber leider beihilferecht-
lich nicht möglich ist.

Wir verhindern auch, dass der gesamte Umsatz eines 
Unternehmens abgesichert werden muss, wie zum Bei-
spiel bei Busunternehmen, die auch Umsätze aus Leistun-
gen im öffentlichen Personennahverkehr erzielen; es geht 
nur um den auf Pauschalreisen bezogenen Umsatz. Ins-
gesamt senken wir so die Kosten für die Fondsmitglied-
schaft von Unternehmen und reduzieren die Belastungen 
für die Reisebranche, die sich durch die Coronakrise in 
einer existenzbedrohenden Situation befindet. Das jetzt 
langsam wieder anlaufende Geschäft darf nicht durch 
überzogene und unerfüllbare Vorgaben wieder abgewürgt 
werden.

Wir stellen auch klar, dass keine Absicherung nötig ist, 
wenn ein Veranstalter keine Vorauszahlung entgegen-
nimmt oder der Leistungsumfang keine Rückbeförderung 
des Reisenden umfasst, es also kein sogenanntes Repat-
riierungsrisiko gibt.

Weiterhin soll durch eine Erhöhung der Ausnahme-
grenze für die verpflichtende Fondsmitgliedschaft auf 
einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro mehr Veran-
staltern als bisher eine individuelle Absicherung ermög-
licht werden. Inwieweit diese Unternehmen dann tatsäch-
lich Angebote außerhalb des Reisesicherungsfonds 
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nutzen können, hängt natürlich auch von der Einschät-
zung der jeweiligen Risiken durch die Versicherer ab, 
die individuell, pro Unternehmen betrachtet werden müs-
sen. Außerdem können die Unternehmen mit einem Jah-
resumsatz von bis zu 10 Millionen Euro die Absicherung 
auch über eine Bankbürgschaft erfüllen; dies könnte etwa 
für solche Unternehmen greifen, bei denen die Hausbank 
den Veranstalter gut kennt und das begrenzte Risiko gut 
einschätzen kann. Letztlich wird das wohl erst die Praxis 
zeigen. Falls diese Veranstalter aber keine anderweitige 
Absicherung finden sollten, so haben sie einen Anspruch 
auf Zugang zum Reisesicherungsfonds zu dessen allge-
meinen Absicherungsbedingungen.

Aber eines muss natürlich auch klar sein: Die Absiche-
rungskosten werden leider wahrscheinlich für alle An-
bieter steigen, weil sich die Vorgaben des Verbraucher-
schutzes zu Recht erhöhen und coronabedingt das 
Insolvenzrisiko in der Branche angestiegen ist. Die ver-
gleichsweise günstigen Versicherungsprämien der Vor-
jahre werden auch außerhalb des Fonds meist nicht 
mehr zu erreichen sein; das wird leider oft vergessen.

Mit den genannten Nachbesserungen und weiteren 
Änderungen wollen wir dazu beitragen, dass – auch aus 
Gründen des Verbraucherschutzes – in Zukunft eine leis-
tungsfähige und vielfältige Reisewirtschaft in Deutsch-
land erhalten bleibt: mit einer großen Auswahl an Reise-
veranstaltern, die weiterhin attraktive und individuell 
zugeschnittene Angebote machen können, die im 
Urlaubsort eine persönliche Betreuung auch bei Proble-
men garantieren.

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD): Die Coronapandemie 
hat alle Branchen der Wirtschaft hart getroffen, doch die 
Reisebranche leidet darunter besonders stark: geschlos-
sene Grenzen, gecancelte Flüge, stornierte Buchungen. 
Die Pleite von Thomas Cook, einem der größten Reise-
veranstalter, hat gezeigt, dass wir handeln müssen: da die 
Haftungsgrenze von 110 Millionen Euro für solche Situa-
tionen erstens bei Weitem nicht mehr ausreicht, zweitens 
die Reisenden nicht mehr ausreichend entschädigt wer-
den und drittens Europarecht verletzt wird. Dass bei 
Thomas Cook der Bund mit Staatshaftung einspringt 
und damit am Ende der Steuerzahler zur Kasse gebeten 
wird, ist auch nicht erstrebenswert.

Mit dem Gesetz zum Reisesicherungsfonds haben wir 
nun eine Lösung, die den europäischen Anforderungen 
und Bedürfnissen von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern gerecht wird. Dabei erreichen wir das Ziel einer 
Minimierung der Staatshaftung. Trotz anderslautender 
Forderungen der Player des Reiseveranstaltungs- und 
Versicherungsmarktes ist uns dieses Ziel gelungen. Es 
kann nicht sein, dass Unternehmen Jahr für Jahr hohe 
Gewinne einfahren und in Krisenzeiten der Staat die Ver-
bindlichkeiten dieser Unternehmen bedienen soll. Es 
kann aber auch nicht sein, dass die Kleinen mit geringem 
Risiko über Gebühr für die Großen haften.

Die Neuregelung ist somit eine moderate Antwort auf 
die Risiken für Reisende bei einer Reisebuchung. Diese 
Gefahr wurde damit minimiert. Der neugeschaffene Rei-
sesicherungsfonds mit einem Volumen um 750 Millionen 
Euro bietet einen deutlich besseren Schutz der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher; sie müssen sich jetzt weniger 
Sorgen um die Bonität oder Liquidität ihres Reiseverans-
talters machen und können den Urlaub ohne Sorgen 
genießen.

Erweitert wurde die Opt-out-Regelung, sodass die 
Freiwilligkeit einer Absicherung durch den Fonds nicht 
mehr nur für Unternehmen besteht, die weniger als 3 Mil-
lionen Euro Umsatz erzielten, sondern auch für jene, die 
10 Millionen Euro Umsatz erzielten. Die Versicherungs-
pflicht von Reiseveranstaltern wurde an die Risiken der 
Leistung angepasst. Somit wird der Gesetzentwurf im 
Übrigen dem kleinen Busunternehmen und auch dem 
Freizeitparkbetreiber gerecht.

Ich bin optimistisch, dass viele der Unternehmen sich 
freiwillig über den Fonds absichern werden, da es sich 
um eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung handelt. Außer-
dem senden wir mit diesem Gesetz ein deutliches Signal 
an die Bevölkerung, dass die Pauschalreisen wieder Teil 
der sicheren Instrumente bei der Reiseplanung sind.

Auch wenn nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am 
1. Juli 2021 noch eine kurze Übergangphase gilt, kann 
ich mich meinem Fraktionskollegen Karl Lauterbach nur 
anschließen: Der Sommer wird gut!

Ich danke Frau Bundesministerin Christine Lambrecht 
und dem Parlamentarischen Staatssekretär Christian 
Lange für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Ver-
braucherinnen und Verbraucher.

Gülistan Yüksel (SPD): Verbraucherschutz für alle 
Pauschalreisenden, Vermeidung von Staatshaftung wie 
nach der Thomas-Cook-Insolvenz, die Vorgaben der 
europäischen Pauschalreiserichtlinie und faire Bedingun-
gen für eine vielfältige Reisebranche in der Coronakrise – 
all diese verschiedenen Aspekte galt es bei der Neurege-
lung der Insolvenzabsicherung im Pauschalreiserecht zu 
bedenken.

Nach ausführlichen Gesprächen – auch mit den Ver-
treterinnen und Vertretern der Branche – haben die drei 
zuständigen Ministerien einen Gesetzentwurf vorgelegt. 
Im parlamentarischen Verfahren haben wir uns mit der 
komplexen Materie beschäftigt. Dazu haben wir intensi-
ve, auch kontroverse Gespräche mit der Branche geführt. 
Das Ergebnis dieser sehr intensiven Arbeit sind die Ände-
rungen im Gesetzentwurf und der Prüfauftrag, was wir 
gestern in den Ausschüssen mit großer Mehrheit be-
schlossen haben.

Spätestens die Thomas-Cook-Insolvenz hat gezeigt, 
dass die veraltete Insolvenzabsicherung nicht krisenfest 
war. Um den gesetzlich festgelegten Anspruch auf Erstat-
tung von Vorauszahlungen für nicht durchgeführte Pau-
schalreisen zu erfüllen, sprang damals der Staat ein und 
half, die Reisenden zu entschädigen. So richtig diese Ent-
scheidung in der damaligen Ausnahmesituation war, so 
wichtig ist es, dass wir diese Form der Staatshaftung 
zukünftig vermeiden. Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler dürfen nicht noch einmal wegen einer unzureichenden 
Insolvenzabsicherung zur Kasse gebeten werden!

Dieses Ziel erreichen wir mit der Neuregelung der 
Insolvenzabsicherung. Zentrales Element ist der noch 
zu gründende Reisesicherungsfonds, der nicht nur gegen 
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mögliche Schäden bei Insolvenzen absichert, sondern im 
Krisenfall auch die Rückreisekosten abdeckt. Reisever-
anstalter tragen mit der Einzahlung von Entgelten dazu 
bei, den Reisesicherungsfonds zu einem Gesamtvolumen 
von 750 Millionen Euro aufzubauen. Bis dieses Fonds-
vermögen erreicht ist, übernimmt der Staat die Absiche-
rung erforderlicher Kredite. Mit dieser zeitlich begrenz-
ten Absicherung ermöglichen wir einen reibungslosen 
Systemwechsel. Und: Wir verhindern die Überforderung 
der von der Coronapandemie schwer getroffenen Reise-
branche. Kurzum: Wir geben ein klareres Bekenntnis und 
eine wichtige Unterstützung für die vielen Pauschalreise-
veranstalter.

Bei der Ausgestaltung der neuen Insolvenzabsicherung 
war es den Tourismuspolitikerinnen und -politikern der 
SPD-Fraktion vor allem wichtig, faire Bedingungen zu 
schaffen, gerade für die vielen kleinen und mittleren Rei-
severanstalter. Sowohl Entgelte für den Fonds als auch 
die für den Fondsbeitritt nötige Sicherheitsleistung 
bemessen sich am jeweiligen Pauschalreise-Umsatz der 
Veranstalter. So ist bereits im Gesetzentwurf gewährleis-
tet, dass große Unternehmen mit einem höheren mögli-
chen Schadensvolumen auch einen höheren Beitrag leis-
ten. Darüber hinaus können sich Unternehmen mit einem 
relevanten Jahresumsatz von unter 3 Millionen Euro wei-
terhin jenseits des Fonds per Versicherung absichern und 
dies bei einer gesetzlich festgeschriebenen Haftungsbe-
grenzung von 1 Million Euro.

Im parlamentarischen Verfahren haben wir zahlreiche 
Verbesserungen erreichen können. Die gerade beschrie-
bene Ausnahmeregelung gilt nunmehr auch für Unter-
nehmen bis zu einem relevanten Umsatz von 10 Millionen 
Euro – in dieser Größenordnung allerdings ohne im Ge-
setz verankerte Haftungsbegrenzung. Dies ist zu begrün-
den mit einem höheren Staatshaftungsrisiko, das es zu 
vermeiden gilt.

Dass ausgerechnet die FDP, die sonst so gerne einen 
freien Markt fordert, hier den Staat – und damit alle 
Steuerzahlenden – haften lassen will, ist zumindest irri-
tierend.

Gleichwohl haben wir die Sorge berücksichtigt, dass 
die Versicherer aufgrund der Folgen der Coronapandemie 
und des daraus folgenden höheren möglichen Risikos für 
Schäden bei Reiseveranstaltern mit zwischen 3 und 
10 Millionen Euro Jahresumsatz nicht unbegrenzt haften 
könnten. Mit der jetzt, im geänderten Gesetzentwurf ver-
ankerten Regelung ist sichergestellt, dass Versicherer und 
Reiseunternehmen eine Haftungsbegrenzung vereinbaren 
können, die sie für erforderlich halten. Sie muss so ge-
wählt sein, dass sie alle Risiken vollständig abdeckt. Im 
Gesetzentwurf verankert ist eine vollumfängliche Eva-
luierung nach zwei Jahren. In diesem Rahmen wird die 
Bundesregierung dann prüfen, wie viele Reiseunterneh-
men dieser Größenordnung von der Ausnahmeregelung 
Gebrauch machen konnten, und gegebenenfalls nach-
steuern. Diese umfangreiche Evaluierung ist für uns ein 
entscheidender Punkt; denn wir betreten mit dem Reise-
sicherungsfonds Neuland in Deutschland. Sowohl ge-
meinnützige Veranstalter von Jugendreisen und -austau-
schen als auch Veranstalter erdgebundener Reisen mit 
geringem Risiko einer Rückholung von Reisenden kön-

nen sich darauf verlassen, dass wir ihre Interessen und 
Argumente für Ausnahmeregelungen dann erneut prüfen 
und beurteilen werden.

Eine weitere Verbesserung, die wir erreichen konnten, 
ist die Verlängerung der Aufbauphase des Fonds um fast 
ein Jahr bis zum 31. Oktober 2027 – und damit auch eine 
Verlängerung der bereits erwähnten staatlichen Absiche-
rung. Wir haben hier die engen Grenzen, die uns das EU- 
Beihilferecht setzt, bestmöglich genutzt und so zu einer 
weiteren Entlastung der Branche beigetragen. Auch die 
zu leistende Sicherheitsleistung haben wir von 7 auf 
5 Prozent reduziert, was die von Corona so hart getroffe-
nen Unternehmen noch einmal entlastet.

Profitieren werden vom Reisesicherungsfonds nicht 
nur die vielen Reiseveranstalter, die dank dieser neuen 
Insolvenzabsicherung weiterhin Pauschalreisen anbieten 
können. Profitieren werden auch die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler, die zukünftig kein unkalkulierbares 
Risiko mehr tragen müssen. Profitieren werden aber vor 
allem die Pauschalreisenden selbst. Dank des hohen Ver-
braucherschutzniveaus können sie sicher sein, dass sie 
ihre Anzahlung für eine Pauschalreise im Insolvenzfall 
zurückbekommen und in einem solchen Krisenfall auch 
sicher wieder in die Heimat befördert werden.

Das sind gute Argumente, um unbeschwert eine Pau-
schalreise in einem der vielen Reisebüros zu buchen. Das 
wünschen sich nicht nur Pauschalreisefans, sondern auch 
die Reiseveranstalter, die hoffentlich bald wieder so viele 
Reisen verkaufen können wie vor der Coronapandemie.

Roman Müller-Böhm (FDP): Wir alle erinnern uns 
an die Bilder, als Familien unter Polizeischutz aus ihrem 
Hotel eskortiert werden mussten oder Hotelgäste vor Ort 
nachbezahlen durften, um an ihr Gepäck zu kommen. Es 
waren Bilder, die einen klaren Auftrag an die Politik 
hatten: Das darf sich nicht mehr wiederholen. – Ursache 
des ganzen Chaos war eine schlampig ausgearbeitete 
Regelung des damaligen Justizministers Heiko Maas. 
Die Bundesregierung folgte dann Ende 2019 mit der ent-
schlossenen Ankündigung einer großen Reform im Pau-
schalreiserecht.

Der Gesetzentwurf, welcher vom Bundesjustizministe-
rium ausgearbeitet wurde, hat im Kern das richtige Ziel 
gehabt: Die Vorgaben der EU-Reform endlich richtig 
umsetzen und für die Pauschalreisebranche eine sichere 
Arbeitsgrundlage schaffen. – Wir Freie Demokraten sind 
der Meinung: Das künftige System der Absicherung darf 
zu keiner Mehrbelastung kleiner und mittelständischer 
Reiseveranstalter führen; denn diese konnten ihre Risiken 
problemlos und zur Gänze absichern. Es wäre schlicht 
unfair, die Kleinen für die Fehler der Großen in der Ver-
gangenheit zahlen zu lassen.

In den koalitionären Nachverhandlungen zum Regie-
rungsentwurf wurden leider nur wenige Verbesserungen 
erreicht. Der Kontrahierungszwang wurde sinnvollerwei-
se durch die Änderungen von CDU/CSU und SPD mit 
einer Opt-out-Schwelle in Höhe von 10 Millionen Euro 
Jahresumsatz nach oben korrigiert. Leider war es das 
auch mit den guten Neuigkeiten; denn der Rest sind nur 
Verschlimmbesserungen.
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Der Blick richtet sich also nun auf die Unternehmen, 
die einen Jahresumsatz von unterhalb 10 Millionen Euro 
abzusichern haben. Es ist fraglich, ob die eigene Absiche-
rung durch Versicherer überhaupt eine praxistaugliche 
Idee darstellt. Ihre Änderungen stellen insbesondere auf-
grund des Erfordernisses der unbegrenzten Haftung eine 
Gefahr für die kleinen Pauschalreiseanbieter dar. Einen 
unbestimmten Betrag als Absicherung für ein grund-
sätzlich messbares Risiko erschließt sich mir nicht.

Aber dies ist ja erst der Anfang Ihrer kreativen Ausge-
staltung gewesen. Egal, ob ein Anbieter künftig privat 
oder über den Fonds abgesichert ist: Die Repatriierung 
muss immer über den Fonds versichert werden. – Als 
Konsequenz kann aktuell niemand sagen, ob man einen 
Versicherer findet; denn es ist einerseits nicht klar, ob 
eine Absicherung mit theoretisch unbegrenztem Umfang 
rechtlich zulässig ist, und andererseits verschwinden 
dank Ihres Zögerns seit nunmehr zwei Jahren immer 
mehr Pauschalreiseversicherer vom Markt.

Wir haben jetzt noch gut vier Monate, bis der Fonds in 
Kraft treten soll, also noch weniger Zeit, bis er an einen 
Betreiber vergeben worden sein muss. Was auf diesen 
Betreiber jetzt zukommt, grenzt schon an eine Provoka-
tion zum Scheitern; denn Ihren kruden Regelungen ent-
sprechend muss nun in dieser kurzen Zeit mit jedem Pau-
schalreiseveranstalter ein vertragliches Verhältnis 
ausgearbeitet werden. Sie schaffen als Abschiedsge-
schenk an Ihre Wähler nun auch noch ein weiteres Büro-
kratiemonster.

Ihre fundamentalen Änderungen des Gesetzentwurfes 
in dieser Woche sprechen für sich. Sie haben verschlimm-
bessert, was vorher schon kompliziert war. Andere Punk-
te, wie die weiter offene Frage der Steuerfreiheit auf 
Zinserträge des Fonds kommen noch dazu – und das 
nur, weil die Bundesregierung die vergangenen zwei Jah-
re geschlafen hat. Sie schaffen eine scheinbare Alterna-
tive mit marktwirtschaftlichem Gewand, wollen aber 
einen umfassenden Fondszwang für den gesamten Markt 
durch die Hintertür einführen. Sie haben eine Lösung 
erarbeitet, die nicht nur zwei Jahre zu spät kam, sondern 
zum Sterben im Pauschalreiseversicherungsmarkt ge-
führt hat, und Sie zeigen erneut, dass es Ihnen nie um 
die ganze Branche ging; denn sonst hätten Sie die Sorgen 
und Vorschläge aller Pauschalreiseanbieter einbezogen 
und nicht nur gen Hannover geblickt.

Zuletzt werfen wir noch einmal einen Blick in die 
Zukunft. Es schlummern Altrisiken, die Sie nicht berück-
sichtigen, bei denen der Fonds greifen müsste, ohne Bei-
träge generiert zu haben. In der Branche spricht man von 
einer halben Milliarde Euro. Soll der Steuerzahler dann 
den nächsten Fehler durch eine Regierung bezahlen? Was 
passiert dann mit den Leuten, die sich jetzt aktuell auf 
einen Urlaub nach Corona freuen und dann erneut vor 
einer Hotellobby stehen, weil ihr Anbieter pleite gegan-
gen ist, der angepriesene Fonds versagt und eine Verlän-
gerung privater Versicherung dank Ihnen nicht erfolgt 
ist?

Zumindest wird aber jedem Beteiligten, ob Veranstal-
ter oder Gast, klar sein, dass, sollte es noch einmal zu 
einer touristischen Katastrophe durch eine Welle der 
Insolvenzen kommen, unsere Bundesregierung nichts 
aus jenen schrecklichen Bildern vom Anfang gelernt hat.

Wir Freie Demokraten finden, es gibt gute Ansätze in 
diesem Gesetz, aber es gibt auch offensichtliche und 
ungelöste Probleme. Wir wünschten, es wäre anders, 
aber wir können uns lediglich enthalten.

Kerstin Kassner (DIE LINKE): Die Linke begrüßt, 
dass endlich eine Regelung für die Insolvenzabsicherung 
bei Pauschalreisen gefunden wurde, indem die Pauschal-
reiseanbieter umsatzabhängig einzahlen und sich somit 
solidarisch gegen Insolvenzen absichern. Es ist auch 
gut, dass im Idealfall das Schadensrisiko zukünftig nicht 
mehr den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgebür-
det wird.

Nach der schweren Krise während der Pandemie, 
wodurch die Einnahmen komplett wegfielen, jetzt die 
Reisebranche mit einer weiteren Herausforderung zu 
konfrontieren und sie massiv zu belasten, ist typisch für 
diese Bundesregierung. Das zeigt das mangelnde Interes-
se gegenüber der Branche. All die Jahre wurde entgegen 
der Kritik an der Gesetzeslage nichts gemacht, und nun 
soll innerhalb kurzer Zeit das Fondsvolumen aufgebaut 
werden.

Einige Verbesserungen wurden bei dem vorliegenden 
Gesetzentwurf umgesetzt: Die Sicherheitsleistung sinkt 
von 7 Prozent auf 5 Prozent, und die Aufbauphase wurde 
um zehn Monate verlängert. Nun sind es fünf Jahre und 
zehn Monate. Besser wäre es, wie vom Bundesrat vorge-
schlagen, die Zeitdauer auf zehn Jahre zu strecken, und 
auch die Umsatzgrenze ist anzuheben, damit die vielen 
kleinen Reiseveranstalter nicht überproportional das 
Schadensrisiko tragen müssen.

Nach dem neuen Gesetzentwurf wird nun die Umsatz-
grenze von 3 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro ange-
hoben, wenngleich dann der gesamte Umsatz berücksich-
tigt wird, nicht nur die Anzahlungen, wie im Bereich bis 
3 Millionen Euro. Zur Wahrheit gehört auch, dass bei der 
Anhebung auf 10 Millionen Euro im Gesetzentwurf nicht 
wirklich die Forderung umgesetzt wird; denn demnach 
soll keine Haftungsbegrenzung enthalten sein, was in 
der Realität keine Versicherung umsetzt. Damit ist die 
Anhebung der Umsatzgrenze eher eine Mogelpackung.

Während das Risiko einer Insolvenz sich nicht geän-
dert hat, werden sich die Kosten für die Versicherung 
vervielfachen. So müssen die mittelständischen Reisever-
anstalter das Risiko einer eventuellen Insolvenz eines 
großen Konzernveranstalters tragen. Das hat nichts mit 
Solidarität innerhalb der Reisebranche zu tun.

Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sieht der 
Gesetzentwurf einen Beirat vor, der nur beratend tätig 
sein soll. Dadurch wird seine Rolle aber nicht genügend 
gewichtet, und deshalb fordern wir eine Stärkung des 
Beirats in seinen Rechten und Aufgaben, um eine echte 
Kontrollfunktion zu erhalten.
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Es ist zu begrüßen, dass nach all den Jahren ein Gesetz, 
das europarechtskonform ist, endlich umgesetzt wurde. 
Aufgrund der Dringlichkeit einer neuen Insolvenzabsi-
cherung stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, obwohl 
wir uns bei einigen Punkten eine Verbesserung ge-
wünscht hätten.

Markus Tressel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Mit 
dem Reisesicherungsfonds liegt jetzt endlich eine Neu-
regelung der Insolvenzabsicherung im Pauschalreiserecht 
vor, mit der – vor allem – die Verbraucher zuverlässig 
geschützt werden. Anderthalb Jahre nach der Insolvenz 
von Thomas Cook erfüllt Deutschland damit endlich 
auch die Vorgaben der EU-Pauschalreiserichtlinie.

Am zunächst vorliegenden Gesetzentwurf gab es viel 
berechtigte Kritik von Experten, aus der Branche und von 
Tourismuspolitikern aller Parteien. Vieles davon hat die 
Koalition mit ihrem Änderungsantrag aufgegriffen. Sie 
hat etliche handwerkliche Nachbesserungen vorgenom-
men und hinsichtlich des Kontrahierungszwangs für klei-
ne Veranstalter und bei den Belastungen in der Aufbau-
phase des Fonds etwas nachgebessert.

Einige Kritikpunkte bleiben jedoch, und da wird sich 
aus unserer Sicht in absehbarer Zeit Nachbesserungsbe-
darf ergeben.

Zwar wurde die Umsatzgrenze für eine obligatorische 
Mitgliedschaft im Fonds auf 10 Millionen angehoben, 
was richtig war. Aber für Reiseveranstalter mit einem 
Umsatz zwischen 3 Millionen und 10 Millionen Euro 
ist keine Haftungsgrenze definiert. Ob sich unter diesen 
Bedingungen Versicherer finden, die bereits sind, diese 
Unternehmen abzusichern, ist mehr als fraglich. Ich bin 
mir jedenfalls nicht sicher, ob die Koalition den eher 
kleinen Unternehmen mit dieser Regelung wirklich wei-
tergeholfen hat.

Überhaupt nicht angegangen wurde die Frage der Mit-
bestimmung im Reisesicherungsfonds. Der Gesetzent-
wurf sieht einen Beirat vor, der allerdings nur beratend 
wirken soll. Das wird nicht ausreichen! Der Reisesiche-
rungsfonds wird faktisch ein Monopol bei der Kunden-
geldabsicherung haben. Durch die Festsetzung der Ent-
gelte und Sicherheitsleistungen wird der Fonds 
gleichzeitig erhebliche Gestaltungsmacht im Pauschalrei-
semarkt haben. Es darf aus unserer Sicht hier aber gerade 
nicht zu einer Verzerrung des Wettbewerbs kommen, 
indem zum Beispiel die Schadensrisiken bestimmter Ge-
schäftsmodelle über- oder unterbewertet werden.

Dies gilt umso mehr, wenn die Gesellschafter des 
Fonds aus der Reisebranche kommen. Hier sind Querver-
bindungen zu den Reiseveranstaltern und damit Interes-
senkonflikte – selbst beim allerbesten Willen – nahezu 
unausweichlich. Deshalb muss sichergestellt werden, 
dass auch der Verbraucherschutz und kleine und mittlere 
Veranstalter eine starke Stimme im Reisesicherungsfonds 
haben.

Wir haben deshalb einen Entschließungsantrag vorge-
legt, mit dem wir den Beirat stärken wollen. Wir wollen 
sicherstellen, dass der Beirat regelmäßig zusammentritt 
und wir wollen, dass der Beirat die Grundsätze zur Ent-
geltbemessung genehmigt. Außerdem fordern wir die 

Bundesregierung auf, bei der Genehmigung des Fonds 
dafür Sorge zu tragen, dass Interessenkonflikte bei den 
Gesellschaftern ausgeschlossen werden und dass die Be-
treiber des Fonds über ausreichende versicherungstechni-
sche Kompetenz verfügen. Für diesen Entschließungsan-
trag bitte ich um Ihre Zustimmung!

Trotz unserer Bedenken werden wir dem Gesetzent-
wurf der Regierung und dem Änderungsantrag der Koali-
tion zustimmen. Wir stimmen dafür, weil wir den Reise-
sicherungsfonds im Grundsatz für die richtige Lösung 
halten und weil sowohl die Verbraucher/-innen als auch 
die Reisebranche endlich eine funktionierende Kunden-
geldabsicherung brauchen. Ein weiteres Rausschieben 
der Entscheidung hätte fatale Folgen für die Branche.

Eines muss aber klar sein: Wer auch immer in der 
nächsten Legislaturperiode die Verbraucherpolitik ver-
antwortet, muss ein wachsames Auge auf den Reisesiche-
rungsfonds richten und gegebenenfalls nachsteuern und 
zeitnah evaluieren. Es darf nicht so weit kommen, dass 
der Fonds zur Wettbewerbsverzerrung innerhalb der 
Branche führt und dass gerade die kleinen und mittel-
ständischen Reiseveranstalter das Nachsehen haben.

Anlage 24 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Gitta Connemann (CDU/CSU) 
zu der Abstimmung über den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über 
die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungs-
fonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschrif-
ten
(Tagesordnungspunkte 35)
Heute stimmen wir über die Einführung eines Reise-

sicherungsfonds zur Insolvenzsicherung auf dem Reise-
markt ab. Grund dafür sind insbesondere auch die Insol-
venzen der deutschen Tochtergesellschaften des 
Tourisitikkonzerns Thomas Cook sowie der Tour Vital 
Touristik GmbH. Diese besonderen Insolvenzen haben 
einen Nachbesserungsbedarf in der Insolvenzabsicherung 
für Pauschalreisen offenbart, der durch den Fonds ge-
schlossen werden soll. Dieser Schritt ist grundsätzlich 
zu begrüßen.

Nach reiflicher Überlegung werde ich dem Gesetz heu-
te auch zustimmen. Denn ohne einen entsprechenden 
Reiseischerungsfonds gäbe es weder für Verbraucherin-
nen und Verbraucher noch für Pauschalreiseanbieter eine 
verbindliche Aussage darüber, wie die notwendige Absi-
cherung von Pauschalreisen in Zukunft aussehen könnte.

Die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den Koa-
litionsparteien, der Versicherungsbranche und den Ver-
bänden der Tourismusbranche weisen für mich allerdings 
Mängel auf, auf die ich heute noch einmal hinweisen 
möchte:
– Die Fondsstrukturen sind zu undifferenziert. Nicht 

jeder Pauschalreiseanbieter ist mit anderen zu verglei-
chen. So kommt zum Beispiel gerade auch den Frei-
zeitparks in Deutschland eine Sonderstellung auf die-
sem Markt zu. Die angebotenen Pauschalreisen 
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beinhalten weder An- und Rückreise noch einen Über-
tritt von Landesgrenzen. Dennoch sollen auch solche 
Anbieter zu ähnlichen Konditionen in den Fonds ein-
zahlen, zum Beispiel Anbieter wie TUI. Hier hätte es 
meiner Meinung nach zwingend Opt-out-Regelungen 
geben müssen, die solchen Anbietern weiterhin das 
Wahlrecht zwischen privatrechtlicher Versicherung 
oder Mitgliedschaft im Fonds zugesichert hätten. 
Dies war aufgrund europarechtlicher Vorschriften 
und einer Blockadehaltung des Koalitionspartners 
aber nicht umsetzbar.

– Die Pauschalreiseumsatzgrenze liegt in Gänze zu 
niedrig. Damit wird der Fonds – zumindest in der Auf-
bauphase – gerade auch für mittelständische Unter-
nehmen zu einem enormen Kostenfaktor. Kleinere 
Unternehmen haften unverhältnismäßig hoch für die 
Risiken der Touristikriesen.

– Die Reisebranche steht durch die Covid-19-Pandemie 
finanziell sowieso schon sehr unter Druck. Deshalb 
hätte die Aufbauphase des Fonds weiter verlängert 
und folglich die Beiträge sowie Sicherheitsleistungen 
während der Aufbauphase reduziert werden müssen.

Ich bedaure sehr, dass diese Mängel in den Verhand-
lungen nicht beseitigt werden konnten. Am Willen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es nicht gescheitert. 
Da ohne eine Verabschiedung des vorliegenden Gesetz-
entwurfs allerdings die Zukunft der Insolvenzabsiche-
rung auf dem Reisemarkt ungewiss wäre, stimme ich 
heute trotzdem zu.

Anlage 25 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung 
verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienst-
leistungsmarkt

(Zusatzpunkt 23)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Der Rechts-
dienstleistungsmarkt befindet sich in einem fundamenta-
len Umbruch. In einem sehr komplexen und in der Anhö-
rung sehr kontrovers diskutierten Gesetzesvorhaben 
konnten wir mit der SPD nun eine Einigung erringen. 
Für uns als Union war wichtig, sowohl die Interessen 
der Verbraucher als auch die anwaltlichen core values 
im Blick zu behalten. Diese zentralen Werte der Rechts-
anwaltschaft waren für uns als Union nicht verhandelbar.

Rechtsanwälte müssen auch künftig als unabhängige 
Organe der Rechtspflege den Interessen ihrer Mandanten 
verpflichtet bleiben und unabhängigen Rechtsrat erteilen. 
Das haben wir sichergestellt, indem wir die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Möglichkeit der gerichtlichen Pro-
zessfinanzierung gestrichen haben. Hier haben wir die 
Gefahr gesehen, dass die Interessen von Mandanten und 
Anwalt auseinanderklaffen und der Anwalt den Prozess 
nicht mehr in jedem Fall im Sinne der Mandantschaft 
führt.

Auch Erfolgshonorare dürfen zukünftig in bestimmten 
Fällen nicht vereinbart werden, nämlich dann, wenn es 
um unpfändbare und damit in der Regel höchstpersön-
liche Forderungen wie etwa familienrechtliche Ansprü-
che geht. Für diese Ansprüche hat der Gesetzgeber mit 
dem Pfändungsausschluss die Wertung getroffen, dass 
diese Forderungen dem Gläubiger uneingeschränkt 
zufließen sollen. Deswegen sollen auch hier keine 
Erfolgshonorare vereinbart werden können.

Gleichzeitig gestalten wir den regulativen Rahmen so, 
dass auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Ge-
schäftsmodelle fortentwickeln und innerhalb ihrer 
berufsrechtlichen Pflichten im Wettbewerb mit Inkasso-
dienstleistern bestehen können. In den letzten Jahren ist 
die Nutzung von Legal-Tech-Angeboten durch Verbrau-
cher stark angestiegen. Es gibt eine enorme Nachfrage 
zum Beispiel nach den Angeboten von flightright.de, 
die Entschädigungen für Flugverspätungen eintreiben, 
oder weniger-miete.de, die Mietpreisbremse-überstei-
gende Mietzahlungen geltend machen.

Diese Entwicklung geht an der Rechtsanwaltschaft bis 
heute jedoch weitgehend vorbei, weil das Berufsrecht sie 
sehr stark reguliert. Derzeit haben Legal-Tech-Anbieter 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Rechts-
anwälten, da sie Erfolgshonorare vereinbaren dürfen. Wir 
beseitigen nun diesen Wettbewerbsvorteil und schaffen 
ein Level Playing Field – das ist gut für Rechtsanwälte, 
aber auch gut für die Verbraucher; denn diese erhalten 
nun eine größere Auswahl. Und Rechtsanwälte können 
ihren Mandanten künftig attraktive Angebote machen.

Um die Wettbewerbsbedingungen anzugleichen, ist es 
richtig, den Legal-Tech-Anbietern umgekehrt weiter-
gehende Pflichten aufzugeben. So sollen zukünftig Inkas-
sodienstleister für ihre Kunden erstrittene Gelder unver-
züglich an diese auskehren müssen. Damit reduzieren wir 
das Insolvenzrisiko für die Kunden von Legal-Tech- 
Anbietern. Mit den nun vorgesehenen Änderungen wird 
dem unionsrechtlichen Kohärenzgebot Rechnung getra-
gen, der regulative Rahmen für Rechtsanwälte und Inkas-
sodienstleister also verfassungs- und europafest ausge-
staltet.

Mit der beigefügten Entschließung geben wir dem 
nächsten Deutschen Bundestag noch einiges mit auf den 
Weg. Bereits bei der Reform des Inkassorechts im ver-
gangenen Jahr hat der Deutsche Bundestag das Justiz-
ministerium gebeten, eine Zentralisierung der Inkasso-
aufsicht auf den Weg zu bringen. Außer einem Bericht, 
der dieses fachlich befürwortet, ist nicht viel passiert. 
Hier muss das Justizministerium nacharbeiten, damit 
wir in der kommenden Wahlperiode eine zentrale Inkas-
soaufsicht beschließen können. Das ist aus Sicht der 
Union unbedingt erforderlich, um die schwarzen Schafe 
unter den Inkassounternehmen besser in den Griff zu 
bekommen. Nicht nur die Branche will eine zentralisierte 
Aufsicht, sondern auch die Mehrheit der Länder. Deswe-
gen werden wir das in der nächsten Legislaturperiode 
schnell angehen.

Sebastian Steineke (CDU/CSU): Vor uns liegt ein 
Gesetz, das im Hinblick auf die Bewertung unterschiedli-
cher kaum sein kann. Die öffentliche Anhörung hat das 
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auch noch einmal deutlich gemacht. Zwar waren sich 
viele Sachverständige einig, dass man im Bereich Legal 
Tech etwas regeln muss. Doch an der genauen Ausge-
staltung scheiden sich bis heute die Geister.

Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, wonach 
dem Legal-Tech-Unternehmen wenigermiete.de (LexFox 
GmbH) als Inkassounternehmen das Recht zugesprochen 
wurde, rechtliche Ansprüche von Mietern aus den Vor-
schriften zur Mietpreisbremse durchzusetzen, hat gesetz-
geberischen Handlungsbedarf nach sich gezogen. Diesem 
werden wir mit dem heutigen Gesetzentwurf und den 
entsprechenden Änderungsanträgen gerecht.

Der Rechtsdienstleistungsmarkt hat sich fundamental 
weiterentwickelt. Auf der einen Seite müssen die Interes-
sen der Verbraucherinnen und Verbraucher im Vorder-
grund stehen. Aber auch die anwaltlichen core values, 
die aus unserer Sicht nicht verhandelbar waren, müssen 
wir durchaus im Blick behalten. Rechtsanwälte sind 
wichtige Organe der Rechtspflege. Sie müssen weiterhin 
den Interessen ihrer Mandanten verpflichtet bleiben und 
unabhängigen Rechtsrat erteilen können. Das haben wir 
nun unter anderem damit sichergestellt, indem wir die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit der Prozessfi-
nanzierung in Gerichtsverfahren gestrichen haben. Aus-
genommen bleibt hier das gerichtliche Mahnverfahren. 
Auch Erfolgshonorare dürfen zukünftig in bestimmten 
Fällen nicht vereinbart werden, nämlich dann, wenn es 
um unpfändbare und damit in der Regel höchstpersön-
liche Forderungen wie etwa familienrechtliche Ansprü-
che geht. Wir sind froh, dass wir unseren Koalitionspart-
ner davon überzeugen konnten.

Unabhängig davon müssen Rechtsanwälte ihre Ge-
schäftsmodelle fortentwickeln können, um innerhalb 
ihrer berufsrechtlichen Pflichten im Wettbewerb mit 
Inkassodienstleistern zu bestehen. Die Nutzung von 
Legal-Tech-Angeboten durch Verbraucher ist in den ver-
gangenen Jahren sehr stark angestiegen. Diese Entwick-
lung geht an den Rechtsanwälten bis heute jedoch weit-
gehend vorbei, weil das Berufsrecht sie sehr stark 
reguliert. Das bedeutet, dass Legal-Tech-Anbieter einen 
erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Rechtsanwäl-
ten haben, da sie unter anderem Erfolgshonorare verein-
baren dürfen. Der Gesetzentwurf beseitigt diesen Wett-
bewerbsvorteil. Verbraucher erhalten nun eine größere 
Auswahl, und Rechtsanwälte können Mandanten künftig 
attraktive Angebote machen. Um die Wettbewerbsbedin-
gungen anzugleichen, ist es richtig, den Legal-Tech- 
Anbietern umgekehrt weitergehende Pflichten aufzuge-
ben. Inkassodienstleister müssen künftig für ihre Kunden 
erstrittene Gelder unverzüglich an diese auskehren. Die-
sen Punkt haben wir in den Verhandlungen gefordert, um 
das Insolvenzrisiko für die Kunden von Legal-Tech- 
Anbietern zu reduzieren.

Den jetzt erzielten Kompromiss können wir mitgehen, 
wobei für die Zukunft noch einige Punkte offenbleiben, 
um die sich dann die nächste Koalition kümmern muss. 
Weiterhin ungeklärt bleibt unter anderem die Zentralisie-
rung der Inkassoaufsicht, auf die wir als Union nun be-
reits seit vielen Monaten drängen. Leider hat sich das 
Bundesjustizministerium bis jetzt nicht in der Lage gese-
hen, gemeinsam mit den Ländern die notwendigen Vor-

bereitungen dafür zu treffen. Daher werden wir die 
Bundesregierung noch einmal in unserem separaten Ent-
schließungsantrag dazu verpflichten, bis zum 30. Juni 
2022 einen entsprechenden Bericht vorzulegen.

Zugleich fordern wir in der Entschließung eine umfas-
sende Reform des Rechtsdienstleistungsmarktes in der 
nächsten Legislaturperiode mit dem Ziel, den Grund-
sätzen der Rechtsanwaltschaft und den technischen Ent-
wicklungen Rechnung zu tragen. Dies ist wichtig, um die 
nun noch offengebliebenen Punkte abschließend zu re-
geln.

Abschließend war uns in den Verhandlungen mit der 
SPD die Klarstellung wichtig, dass sich die Prüfung und 
Beratung von Rechtsdienstleistern nur auf bereits beste-
hende Forderungen beziehen darf. Die Tätigkeit von 
Inkassodienstleistern darf nicht dazu führen, dass Forde-
rungen im Rahmen von Gestaltungsrechten erst zum Ent-
stehen gebracht werden. Auch diesbezüglich werden wir 
nun Klarheit haben.

Der Gesetzentwurf stellt insgesamt die Rechte von 
Inkassounternehmen klar und schafft auch für die 
Anwaltschaft weitere Spielräume. Der Gesetzentwurf ist 
insgesamt ein guter Kompromiss, auch wenn noch einige 
Regulierungsbedarfe offenbleiben.

Dr. Johannes Fechner (SPD): Auch das Recht-
dienstleistungsrecht muss auf der Höhe der Zeit sein 
und neuen Herausforderungen gerecht werden. Deshalb 
wollen wir den Rechtsdienstleistungsmarkt insbesondere 
unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes verbessern, 
und das machen wir mit diesem Gesetz, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

Während für Rechtsanwälte sich aus dem Anwaltsver-
trag umfangreiche Beratungspflichten und Informations-
pflichten ergeben, gab es solche in dieser Form für In-
kassodienstleister bislang nicht. Jetzt regeln wir 
umfangreiche Informationspflichten, wir regeln Vergü-
tungsbestimmungen, wir klären Fragen der Erstattungs-
fähigkeit und wie Fremdgelder zu behandeln sind von 
Inkassodienstleistern. All das sind für Verbraucherinnen 
und Verbraucher wichtige Regelungen, die ihrem Schutz 
dienen, und da wir solche Regelungen auch bei Rechts-
anwälten haben, gibt es keinen Grund, solche Regelun-
gen auch für Inkassodienstleister zu normieren, was wir 
mit diesem wichtigen Gesetz tun.

Darüber hinaus regeln wir die formellen Voraussetzun-
gen von Vergütungsvereinbarungen für Inkassodienst-
leistungen, damit Verbraucher Rechtssicherheit haben, 
insbesondere wenn es um die Vereinbarung eines 
Erfolgshonorars für die Rechtsdienstleistung geht. Auch 
das sorgt für einen Gleichlauf zwischen Rechtsanwalts-
mandaten und Inkassodienstleistungen.

Und wir ändern auch die Bundesrechtsanwaltsord-
nung, indem wir die Möglichkeiten für Rechtsanwälte 
ausweiten, Erfolgshonorare zu vereinbaren. Dies wird 
zukünftig möglich sein bei Geldforderungen von bis zu 
2 000 Euro sowie bei anwaltlichen Inkassodienstleistun-
gen. Ausgenommen hiervon sind höchstpersönliche 
Geldforderungen, was uns ganz wichtig war. Und wir 
stellen klar, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
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nur in engen Voraussetzungen Gerichtskosten, Verwal-
tungskosten oder Kosten anderer Beteiligter übernehmen 
dürfen. Möglich ist das nur bei außergerichtlichen Inkas-
sodienstleistungen sowie im gerichtlichen Mahnverfah-
ren. Denn hier fallen allenfalls geringe Kosten an.

Wir haben uns für diese Regelung entschieden, weil 
wir verhindern möchten, dass Gefahren für die Unabhän-
gigkeit der Tätigkeit der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte bestehen, insbesondere wenn sie mit einer Kos-
tenbelastung rechnen müssen. Dies kollidiert mit einer 
neutralen, einzig am Mandanteninteresse ausgerichteten 
Beratung, und deshalb wollen wir diese Einschränkung 
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Ände-
rungsantrag beschließen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es gibt sicherlich 
auch Kritik an diesen Regelungen, da das Verhältnis zwi-
schen den Legal-Tech-Unternehmen und der Rechtsan-
waltschaft kein einfaches ist. Wir meinen aber, dass 
dies ein ausgewogener Kompromiss ist, der dafür sorgt, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher ohne Risiko 
Rechtsdienstleistungen von Rechtsanwälten einerseits, 
aber auch Inkassodienstleistern andererseits in Anspruch 
nehmen können und dabei über mögliche Gefahren und 
auch die Vertragsinhalte viel besser aufgeklärt werden 
müssen als nach heutiger Rechtslage. Also ein gutes Ge-
setz. Stimmen wir dem zu!

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD): Wenn man Verbrau-
cher fragt, wie man seine Fluggastrechte, Fahrgastrechte, 
also schlicht seine Entschädigungsansprüche, schnell und 
unkompliziert geltend macht, bekommt man in der Regel 
nicht die Antwort: „Ich gehe zum Anwalt“, sondern: „Da 
gibt es doch so Seiten im Internet, die behalten einen Teil 
der Forderung und zahlen den Rest sofort an mich aus.“ 
Stimmt. Gibt es. Wird genutzt vom Verbraucher.

Doch so einfach ist dies nicht. Denn um dieses Erfolgs-
honorar vereinbaren zu können, müssen die Betreiber, 
und zwar gleich ob als Anwalt oder Inkassounternehmer, 
als Inkassorechtsdienstleister registriert sein. Und dies 
stellt eine Wettbewerbsverzerrung, Rechtsunsicherheit 
und Ungleichbehandlung dar. Deshalb war und ist eine 
Anpassung des Rechtsrahmens bei Rechtsdienstleistun-
gen längst überfällig. Heute stehen wir vor dem Ab-
schluss mit einem Gesetz, das einerseits Rechtssicherheit 
bietet, diese moderne Form der Rechtsdienstleistung 
regelt, andererseits den Kernbereich anwaltlichen Han-
delns schützt, Qualitätskontrolle sichert und die Gebüh-
renordnung für Erfolgshonorare öffnet vor dem Ab-
schluss. Und nicht zuletzt werden Widersprüche 
zwischen dem Inkassorecht und dem Anwaltsrecht besei-
tigt.

Das Ziel des – so will ich es nennen – Legal-Tech- 
Gesetzes ist, Chancengleichheit zwischen Legal-Tech- 
Anbietern und der Rechtsanwaltschaft herzustellen. Be-
sonders im Fokus stehen dabei die Prozessfinanzierung 
und das Erfolgshonorar, die – zu Recht – sensible The-
men sind, für die wir aber nun einen tragfähigen Kom-
promiss gefunden haben. Erfolgshonorare dürfen nun 
unter anderem bei Forderungen bis 2 000 Euro, aber nicht 

bei höchstpersönlichen Forderungen vereinbart werden. 
Also vereinfacht: Hände weg vom Unterhalt, Hände weg 
von der Prozessfinanzierung.

Unser Modell, das wir nach einem sehr guten Vor-
schlag des BMJV mit unserem Koalitionspartner noch 
deutlich verbessert haben, hat zwei entscheidende Vor-
teile: Wir ermöglichen es Anwältinnen und Anwälten, 
im außergerichtlichen Verfahren, wo die meisten Fälle 
abgewickelt werden, nun ebenfalls den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern interessante Beratungsmodelle anzu-
bieten. Zum anderen bleiben die anwaltlichen „core 
values“ gewahrt: Da im Gerichtsverfahren das finanzielle 
Risiko steigt, halten wir eine finanzielle Interessentren-
nung durch das Verbot der Prozessfinanzierung zwischen 
der Rechtsanwaltschaft und der Mandantschaft hier für 
den richtigen Weg.

Durch das Gesetz zur Reform des Rechtsdienstleis-
tungsmarkts stärken wir zum einen Verbraucherinnen 
und Verbraucher, aber auch Unternehmen, da diese von 
interessanten Beratungsangeboten der Rechtsanwalt-
schaft zur Durchsetzung von Forderungen profitieren 
werden. Zum anderen schaffen wir Rechtssicherheit im 
Spannungsfeld zwischen Inkassorechtsdienstleistern und 
der Rechtsanwaltschaft, die nun deutlich flexiblere Ver-
gütungsmodelle anbieten kann.

Ich danke Frau Bundesministerin Lambrecht und Frau 
Parlamentarische Staatssekretärin Hagl-Kehl für eine 
gute Zusammenarbeit zum Wohle der Verbraucherinnen 
und Verbraucher, dem Koalitionspartner für seine Kom-
promissbereitschaft und bitte um Zustimmung zu diesem 
guten Gesetz.

Roman Müller-Böhm (FDP): Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Förderung verbrauchergerechter 
Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt hat das Poten-
zial, die Rechtssicherheit für Legal-Tech-Angebote über 
das Modell der Inkassodienstleister maßgeblich zu ver-
bessern.

Der erleichterte Zugang zur Rechtsberatung ist der 
Fortschritt für den Rechtsstandort Deutschland, den die 
Verbraucher gebraucht haben. Verbraucher und Unter-
nehmer scheuen nicht länger, ihre Ansprüche konsequent 
durchzusetzen. Bislang bestand diesbezüglich eine ver-
meintlich größere finanzielle Hemmschwelle, Ansprüche 
geltend zu machen. Für diese Anbieter stellt der Gesetz-
entwurf nun klar, dass Ansprüche von Geschädigten 
gebündelt und finanziert werden und dass diese Ge-
schäftsmodelle nicht auf die außergerichtliche Durchset-
zung von Forderungen beschränkt werden dürfen. Das 
begrüßen wir Freie Demokraten.

Das Potenzial des Gesetzentwurfs darf weder daran 
scheitern, dass die für die Registrierung und Aufsicht 
zuständigen Behörden überfordert sind, noch daran, 
dass sie die Regelungen unterschiedlich auslegen, sodass 
es zu einem Flickenteppich in Deutschland kommt. Die 
Große Koalition sollte nicht wieder einen halbfertigen 
Gesetzestext verabschieden, sondern gesetzgeberisch 
klarstellen, dass sich Legal-Tech-Anbieter, welche bisher 
als Inkassounternehmen agierten, nur bei einer grund-
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legenden Änderung ihres Geschäftsmodells neu registrie-
ren müssen und ihre Registrierung nicht aufgrund von 
Nebenleistungen widerrufen wird.

Zudem sollte die Registrierung von Legal-Tech- 
Anbietern nur vorübergehend durch die Behörden erfol-
gen, die für die Registrierung und Aufsicht über Inkasso-
unternehmen zuständig sind. Damit jedoch nicht 
aufgrund abweichender Kompetenzen und Bearbeitungs-
zeiten ein Flickenteppich an bevorzugten Vergabestätten 
provoziert wird, muss zumindest mittelfristig die Regist-
rierung und Aufsicht durch das Bundesamt für Justiz 
übernommen werden.

Daneben können nach der Rechtsprechung Verstöße 
gegen das RDG die Forderungen der Verbraucher gefähr-
den. So droht etwa bei einem nachträglichen Scheitern 
einer Abtretung von Ansprüchen ein kompletter wirt-
schaftlicher Verlust für die betroffenen Verbraucher und 
Unternehmer wegen der Verjährung etwaiger Forderun-
gen, die nicht hätten abgetreten werden dürfen. Der Ge-
setzentwurf sollte somit auch Rechtssicherheit durch eine 
Klarstellung herbeiführen, nach welcher etwaige Mängel 
der Geschäftsmodelle nicht automatisch die Forderungen 
der Kunden gefährden. Notwendig ist deshalb eine 
gesetzgeberische Klarstellung in § 3 RDG, dass Verstöße 
gegen das RDG, insbesondere wegen einer Interessen-
kollision nach § 4 RDG, nicht zur Nichtigkeit der Forde-
rungsabtretung oder zum Verlust der Aktivlegitimation 
im Prozess führen.

Mit dem neuen § 3 RDG in der vorgeschlagenen Aus-
gestaltung würde verhindert werden, dass Forderungen 
von Geschädigten untergehen, zum Beispiel wegen Ver-
jährung. Gleichzeitig vermeidet die Formulierung aber 
auch, dass registrierte Anbieter von Verstößen gegen 
das RDG finanziell profitieren, und die Nichtigkeit der 
Beauftragung und damit der Verlust eines Vergütungsan-
spruches des Anbieters bleiben weiterhin möglich.

Neben der rechtlichen Sicherheit für Legal-Tech-Un-
ternehmen sollten auch die Formvorschriften des BGBs 
endlich zeitgemäß angepasst werden. Wir machen hierzu 
in unserem Änderungsantrag konkrete Vorschläge, wie 
auch der alltägliche Austausch zwischen Verbrauchern 
und Legal-Tech-Betreibern digitalisiert werden könnte, 
sodass der Traum einer möglichst unkomplizierten 
Rechtsdurchsetzung wirklich bald Zukunft werden kann.

Zum Schluss möchte ich betonen, dass dieses Thema 
meine Arbeit in dieser Legislaturperiode sehr geprägt hat. 
Leider hat die Bundesregierung es nicht vermocht, dieses 
wichtige Thema bereits in einer der letzten Sitzungswo-
chen zum Abschluss zu bringen. Daher beraten wir nun 
erst in der vorletzten Sitzungswoche dieser Wahlperiode, 
und fast alle Reden werden lediglich zu Protokoll gege-
ben. Dieser Umstand ist, wie ich finde, sehr schade; denn 
das Thema hätte mehr verdient.

Der Austausch mit der Branche und die tiefgehende 
Beschäftigung mit diesem Thema haben mir gezeigt, 
dass auch bereits vor Corona großer und dringender 
Änderungsbedarf in unserem System der Rechtsdurchset-
zung bestand. Sollten die Veränderungen nicht nur durch 
einige wenige Pioniere, sondern durch eine breite Pha-

lanx aus Politik, Gesellschaft und Rechtsanwaltschaft 
vorangetrieben werden, bin ich mir sehr sicher, dass es 
Veränderungen zum Nutzen aller sein werden.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): Mit dem vor-
liegenden Entwurf wollen die Koalitionsfraktionen auf 
aktuelle Entwicklungen im Rechtsdienstleistungsmarkt 
reagieren, aus meiner Sicht jedoch mit den falschen Mit-
teln. Verbrauchergerecht ist das, was sie hier vorgelegt 
haben, jedenfalls nicht. Vielmehr sichern sie den Inkasso-
unternehmen eine fette Gewinnmarge. Das ist das größte 
Problem an Ihrem Entwurf.

Aber es gibt noch weitere: Das Erfolgshonorar wird 
Rechtsdienstleistern zwar Gewinne bescheren, aber auf 
Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, deren 
berechtigte Ansprüche darum gekürzt werden. Rechts-
dienstleister werden sich in vielen Bereichen auf leicht 
gewinnbare und standardisierbare Fälle spezialisieren 
und alle übrigen gar nicht erst annehmen. Somit sind 
die Erfolgshonorare dann auch fast schon garantiert und 
eine Risikoübernahme faktisch nicht vorhanden. An die-
se Praxis wird sich in der Folge auch die Anwaltschaft 
anpassen müssen, was eine vernünftige rechtliche Bera-
tung und Prozessvertretung gegenüber Risikokalkulation 
und Gewinnaussichten in den Hintergrund treten lassen 
wird. Die Versprechen der Legal-Tech-Branche sind 
Blendwerk meine Damen und Herren. In der Praxis ver-
teuern diese Firmen den Zugang zum Recht. Meine Frak-
tion und ich lehnen das ab.

Ein weiteres Problem ist die Aufsicht über diese Fir-
men. Sie wollen diese zwar prüfen, jedoch nicht ab jetzt, 
sondern erst ab Ende 2022. Das reicht aber nicht, diese 
Firmen müssen unverzüglich einer Aufsicht unterstellt 
werden und Qualitätsstandards vergleichbar der Anwalt-
schaft erfüllen.

Für einen verbesserten Zugang zum Recht für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher gäbe es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, wie sie meine Fraktion und ich auch vor-
schlagen. Ein verbessertes Verbandsklagerecht beispiels-
weise oder eine Nachschärfung der Musterfeststellungs-
klage.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Stärkung kosten-
loser Schlichtungsstellen wie der Schlichtungsstelle für 
den öffentlichen Personenverkehr e. V. (söp), des Versi-
cherungsombudsmanns e. V. oder der Universalschlich-
tungsstelle des Bundes. All das würde den Verbraucher-
innen und Verbrauchern den Zugang zum Recht 
erleichtern, im Gegensatz zu dieser Vorlage.

Ihr Gesetzentwurf soll der Legal-Tech-Branche eine 
hohe Gewinnmarge garantieren, vor allem den Inkasso-
unternehmen. Dort herrscht aller Wahrscheinlichkeit 
nach ohnehin Feierstimmung, aufgrund der angestauten 
Forderungen, die gegenüber den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern aufgelaufen sind. Jetzt machen Sie ihnen 
das Geschäft noch einmal leichter. Wir lehnen das ab.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Seit dem 
BGH-Urteil zu Legal-Tech-Angeboten im Mietrecht ist 
klar, dass Inkassounternehmen mehr dürfen, als nur 
unstrittige Forderungen einzuziehen. Es gibt nunmehr 
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zahlreiche Rechtsdienstleistungen, die sowohl von der 
Anwaltschaft als auch von Inkassounternehmen erbracht 
werden. Dabei sind die einen durch das Berufsrecht stren-
gen Pflichten unterworfen, während die anderen weder 
einer Verschwiegenheitspflicht noch einem Verbot wider-
streitender Interessen unterliegen und sowohl Prozessfi-
nanzierung als auch Erfolgshonorare anbieten können. Es 
ist daher richtig, dass mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf einerseits die Informationspflichten der Inkassoun-
ternehmen verschärft werden und andererseits das 
anwaltliche Berufsrecht in Maßen liberalisiert wird.

Der Regierungsentwurf ging hier allerdings deutlich zu 
weit. Freiberufliche Anwältinnen und Anwälte sind keine 
Kreditinstitute, die Prozesskosten vorfinanzieren sollen. 
Es ist deshalb richtig, dass diese Öffnung wieder aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen wurde.

Bei den Erfolgshonoraren bis zum Streitwert von 
2 000 Euro lohnt sich hingegen der Versuch; denn ein 
Verbot braucht gute Gründe, und diese sind hier nicht 
wirklich tragfähig. Wie viel Bedarf es für diese Erfolgs-
honorare gibt und wie sie den Markt beeinflussen, muss 
dann gründlich beobachtet werden.

Dass Bagatellfälle wegen eines rationalen Desinteres-
ses grundsätzlich nicht mehr als Einzelfälle bearbeitet 
werden könnten, teile ich ausdrücklich nicht. Fakt ist, 
dass die Eingangszahlen an den Amtsgerichten zurück-
gehen und Menschen bereit sind, auf einen Teil ihrer 
Forderung schlicht zu verzichten, wenn sie dafür kein 
Kostenrisiko tragen. Trotzdem brauchen wir dringend 
eine sogenannte Legal-Need-Studie, um faktenbasiert 
zu ermitteln, wo die Hürden liegen beim Zugang zu den 
Amtsgerichten.

Ich begrüße, dass die Erfolgshonorare für die Bereiche 
Familienrecht, Strafrecht und Sozialrecht durch den 
Änderungsantrag begrenzt worden sind. Bei höchstper-
sönlichen oder unpfändbaren Forderungen darf keine 
Belastung durch ein Erfolgshonorar erfolgen.

Leider sind die weiteren Mängel, die in der Anhörung 
angesprochen wurden, nicht ausgeräumt worden:

Sinnvoll wäre es gewesen, die Aufsicht der Inkasso-
unternehmen weiter zu verschärfen und zu zentralisieren. 
Diese Aufgabe bleibt also auf der Tagesordnung.

Leider haben Sie auch das Verbot widerstreitender 
Interessen für Inkassomandate nicht aufgenommen, ob-
wohl das für die Rechtssuchenden genauso wichtig wäre 
wie bei anwaltlicher Beratung. Immerhin müssen die 
Inkassounternehmen künftig darauf hinweisen, dass es 
anderweitige Durchsetzungswege gibt, bei denen die For-
derung im Erfolgsfall ungeschmälert bleibt und die Kos-
ten in voller Höhe erstattet werden.

Auch einen Hinweis auf die gesetzliche Möglichkeit 
der Beratungshilfe wäre hilfreich gewesen, damit bedürf-
tige Rechtssuchende nicht dem Irrtum unterliegen, sie 
könnten sich keine anwaltliche Beratung leisten. Das 
System von Prozesskostenhilfe bzw. Beratungshilfe und 
Kostenerstattungsanspruch ist ein Erfolgsmodell, das 
sich im weltweiten Vergleich beim Zugang zum Recht 
sehr bewährt hat. Daran darf sich auch durch die Libera-
lisierung im Bereich des anwaltlichen Berufsrechts nichts 
ändern.

Trotz der genannten Mängel ist der Gesetzentwurf für 
uns vor allem durch Ihren Änderungsantrag gerade noch 
zustimmungsfähig geworden.

Anlage 26 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwick-
lung der Strafprozessordnung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften

(Zusatzpunkt 24)

Axel Müller (CDU/CSU): Wir wollen heute in zweiter 
und dritter Lesung einige Änderungen in der Strafpro-
zessordnung und dem Gerichtsverfassungsgesetz sowie 
in weiteren Sicherheitsgesetzen verabschieden, die not-
wendig geworden sind, weil auch der Strafprozess, wie 
alles, einem gewissen Wandel unterliegt.

Der Oppositionsantrag von Bündnis 90/Die Grünen 
beklagt, dass es sich mehr oder minder nur um Stückwerk 
handle und ein großer Wurf ausgeblieben sei. Liebe Kol-
leginnen und Kollegen der Grünen, den großen Wurf 
haben wir in dieser Legislaturperiode doch mit dem Ge-
setz zur Modernisierung des Strafverfahrens bereits im 
Bereich des Strafprozesses schon gemacht. Angefangen 
mit der Änderung der Vorschriften zur Befangenheit von 
Richtern und Richterinnen, die in der Praxis oftmals zur 
Prozessverschleppung missbraucht wurden, über eine 
umfangreiche Verbesserung der Opferrechte bis hin zu 
einer praxistauglicheren Unterbrechungsmöglichkeit in 
langwierigen und umfangreichen Strafverfahren und 
einer sachgerechten Änderung des Beweisantragsrechtes, 
haben wir bereits 2019 ein ganzes Paket an Reformen 
verabschiedet, für das uns die Praxis allgemein gelobt 
hat. Jetzt ging es also nur noch darum, einzelne Anpas-
sungen, die sich aus dem weiteren Praxisalltag ergeben 
haben, nachzuschieben.

Die Praxistauglichkeit ist für mich hier der Maßstab, 
nach dem sich der Wert eines Gesetzes bemisst. Gesetze 
sollen das Zusammenleben der Menschen regeln und, 
soweit sie staatliches Handeln beinhalten, einen klaren 
Rechtsrahmen vorgeben, innerhalb dessen sich der Staat 
im Verhältnis zu seinen Bürgern – im konkreten Fall die 
Strafjustiz gegenüber den Verfahrensbeteiligten – zu 
bewegen hat. Die Strafprozessordnung ist ein Handlungs-
instrument für das Strafverfahren, dessen geordneter 
Ablauf im Interesse aller Beteiligten gewährleistet wer-
den muss. Sie ist keine Plattform zum Austausch akade-
mischer Streitigkeiten, mit denen man dann die Ermitt-
lungsbehörden oder Gerichte – sprich: die Praxis vor 
Ort – belastet und die Verfahren erheblich erschwert 
oder gar undurchführbar macht, sodass die Erfüllung 
der staatlichen Aufgabe, strafrechtliches Unrecht zu ahn-
den, leidet. Und genau dem werden wir auch mit den 
vorgenommenen Nachjustierungen gerecht, und der 
Oppositionsantrag von Bündnis 90/die Grünen erfüllt 
diese Anforderung eben gerade nicht.
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Ein paar Beispiele: Wir passen die Verwendung und 
Weitergabe von Standortdaten nach § 100g StPO an 
Richtlinie 2016/680 und die Verordnung 2016/679 der 
EU an und schaffen damit eine vorzunehmende Harmo-
nisierung mit EU-Recht. Oder: Wir ermöglichen den Zu-
griff der Ermittlungsbehörden auf Datenmaterial, das 
ansonsten durch eine Verschlüsselung unzugänglich 
wäre, sodass ein bestimmter Täterkreis sich damit der 
Strafverfolgung erfolgreich entziehen könnte, indem wir 
eine Durchsuchung zur Nachtzeit, die wir gesetzlich im 
erweiterten § 104 StPO zudem definieren, zulassen. Die 
Ermittlungsbehörden können damit gerade dann zuschla-
gen, wenn die Nutzer von Kinderpornos an ihren Rech-
nern sitzen, die sie tagsüber gut schützen. Den Kriminel-
len in flagranti zu ertappen, muss das Ziel sein, um ihm 
keine Schlupflöcher mehr zu lassen. Diesem Ziel kom-
men wir damit einen guten Schritt näher.

Gemessen an diesem Anspruch, ist es für mich nicht 
befriedigend, dass wir das Bundesjustizministerium und 
unseren Koalitionspartner nicht davon überzeugen konn-
ten, die automatische Kennzeichenerfassung in § 163g 
StPO nicht nur zu Fahndungszwecken, sondern auch zu 
Ermittlungen bei grenzüberschreitender organisierter 
Kriminalität einzuführen.

Den Schutz der Zeugen haben wir, was die Geheim-
haltung ihrer Daten anbelangt, um sie vor Repressalien zu 
schützen, verbessert. Das sind wir den Menschen schul-
dig, die dem Staat bei der Aufklärung von Straftaten 
behilflich sind.

Bei der Vermögensabschöpfung gehen wir den einge-
schlagenen Weg, dass sich Straftaten nicht lohnen dürfen, 
konsequent fort, erleichtern die Sicherstellung von Bar-
geld in § 111b StPO und verlängern die Möglichkeit zur 
Vollstreckung in scheinbar legales Vermögen des Verur-
teilten, um ihn schmerzhaft am Geldbeutel zu packen, 
wenn er auf anderer Ebene finanzielle Vorteile aus Straf-
taten gezogen hat, die vielleicht schon nicht mehr da sind, 
weil sie verschoben oder verbraucht wurden.

In diesem Kontext steht auch die Erweiterung der Tele-
fonüberwachung nach § 100a StPO bei umfangreichen 
Steuerdelikten nach den Erfahrungen aus dem Cum/Ex- 
Skandal, insbesondere was auch Steuerarten anbelangt, 
die bisher nicht oder nur eingeschränkt erfasst waren.

Und wir haben auch für mehr Waffengleichheit 
gesorgt, indem wir die Revisionsbegründungsfrist für 
die Verteidigung mit Blick auf die zugunsten des Gerichts 
verlängerte Urteilsabfassungsfrist verlängert haben.

Alles in allem also eine runde Sache, anders als die 
Oppositionsanträge, die zum Teil für erhebliche Unwucht 
sorgen würden, wenn man ihnen folgen würde. Ich will 
mich bei meiner Kritik auf drei maßgebliche Änderungs-
vorschläge beschränken:

Wieder einmal versuchen Sie, den Einsatz von Ver-
trauenspersonen mit engmaschigen gesetzlichen Vorga-
ben zu beschränken. Sie wollen die sogenannten VPs, 
die ja in aller Regel Angehörige der kriminellen Szene 
sind oder zumindest engen Kontakt zu ihr haben, damit 
den Verdeckten Ermittlern, den VEs, die Polizeibeamte 
sind, immer mehr angleichen und institutionalisieren. 
Das Einzige, was Sie damit erreichen, ist, dass es künftig 

keine VPs mehr geben wird; denn es ist ja gerade das 
Wesen dieser Leute, dass sie, aus welchen Gründen 
auch immer, der Polizei Tipps geben, aber damit nicht 
aus der Deckung kommen wollen. Wenn Sie nun vor-
schreiben wollen, dass eine VP keine Vorstrafe aufweisen 
darf, die eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung beinhalte-
te, dann ist das doch bei Leuten, die Teil der kriminellen 
Szene sind und sich darin wie der Fisch im Wasser bewe-
gen und deren Wissen gerade deshalb von Bedeutung ist, 
oftmals der Fall. Das ist Teil des Vertrauensbonus, den sie 
in diesen Kreisen genießen. Die Zusatzforderung, VPs 
dürften nur bei Straftaten von erheblichem Gewicht hin-
zugezogen werden, ist überflüssig; denn sie können 
sicher sein, dass der Aufwand eines VP-Einsatzes, der 
in der Praxis unter Einsatz eines Führungsbeamten und 
unter Hinzuziehung der Staatsanwaltschaft erfolgt, nicht 
der Regel-, sondern der Ausnahmefall ist und somit nur 
bei erheblichen Straftaten erfolgt. Das erledigt schon die 
normative Kraft des Faktischen, womit ich die 
beschränkten personellen Kapazitäten meine.

Als Zweites machen die Antragsteller einen juristi-
schen Fehler, wenn sie fordern, dass eine VP nur eine 
Wohnung eines Tatverdächtigen betreten darf, wenn ihr 
dies richterlich gestattet ist. Das wäre nur dann richtig, 
wenn das Betreten gegen den ausdrücklichen oder mut-
maßlichen Willen des Wohnungsinhabers geschehen 
würde. Das ist doch gerade nicht der Fall; denn Letzterer 
erlaubt ja gerade den Zutritt. Es liegt also gar kein Fall 
vor, der mit dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung nach Artikel 13 GG kollidieren könnte.

Und zu guter Letzt wollen sie dann noch ein gesetzli-
ches Beweisverwertungsverbot einführen, wenn die 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder zu-
mindest dem Gericht die Möglichkeit einräumen, in Fäl-
len einer Tatprovokation in zulässigem Umfang durch die 
VP die Strafe zu mildern oder von einer Strafe ganz abzu-
sehen. Sie sagen aber nicht, was sie unter einer „zulässi-
gen“ Tatprovokation verstehen. Ich sage, das brauchen 
Sie auch nicht; denn die Obergerichte haben diesen Maß-
stab bereits selbst definiert, ebenso wie die Rechtspre-
chung entschieden hat, dass in Fällen unzulässiger Tat-
provokation am Ende sogar eine Verfahrenseinstellung 
durch Urteil erfolgen kann, weil der staatliche Strafan-
spruch sich hier erledigt hat. Aber auch bei einer zulässi-
gen Tatprovokation braucht die Strafgerichtsbarkeit Ihre 
besserwisserischen Vorgaben nicht, denn gerade die 
Strafzumessung ist die ureigenste Aufgabe der Tatgerich-
te, in die sich sogar die Revisionsgerichte nur bei offen-
sichtlichen Fehlern einmischen. Anders als Sie von den 
Grünen trauen diese nämlich der Fachexpertise ihrer Vor-
instanzen.

Dr. Johannes Fechner (SPD): Mit dem Fortentwick-
lungsgesetz der Strafprozessordnung regeln wir zahlrei-
che Verbesserungen für die Rechtsanwälte einerseits, 
aber auch für die Strafverfolgungsbehörden und für die 
Beschuldigten. Zugegeben, wir haben schon grund-
legendere Reformen der Strafprozessordnung beschlos-
sen, aber dieses Gesetz, über das wir heute debattieren, 
enthält viele wichtige Verbesserungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.
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Dazu gehört, dass zukünftig Kameraaufnahmen für 
Fahndungszwecke genutzt werden dürfen. Konkret kön-
nen sogenannte automatisierte Kennzeichenlesesysteme, 
die im öffentlichen Verkehrsraum stehen, zu Fahndungs-
zwecken genutzt werden. Wenn also etwa ein Banküber-
fall passiert, können die Aufzeichnungen der Überwa-
chungskamera genutzt werden, um nach dem Täter zu 
fahnden. Ausdrücklich nicht ins Gesetz hineingeschrie-
ben haben wir eine Erweiterung, nämlich dass die Auf-
nahmen dieser Kameras auch zu Ermittlungszwecken 
genutzt werden, denn das wäre mit anlasslosen Speiche-
rungen der Daten verbunden gewesen, und bevor wir das 
machen, haben wir gesagt, warten wir erst einmal ab, wie 
der Europäische Gerichtshof und vor allem das Bundes-
verfassungsgericht die Regelungen des deutschen 
Höchstspeicherfristengesetzes beurteilt. Denn es macht 
keinen Sinn, jetzt anlasslose Datenspeicherungen zu re-
geln, wenn eine solche Regelung sich möglicherweise 
schon in wenigen Monaten als unzulässig erweist oder 
aber das Verfassungsgericht oder der EuGH bestimmte 
Vorgaben macht, die wir dann nachbearbeiten müssen. 
Deswegen will ich also ausdrücklich festhalten, dass die-
se Regelung nur zu Fahndungszwecken dienen soll.

Eine weitere wichtige Erweiterung zur Bekämpfung 
von Onlinestraftaten ist es, dass bei einer Beschlagnahme 
der Beschuldigte nicht sofort über die Beschlagnahme 
informiert wird. Denn dadurch hatten gerade bei Online-
ermittlungen die Polizeibehörden oft den Nachteil, dass 
der Beschuldigte dann Bescheid wusste und sich darauf 
einstellen konnte. Deshalb diese sinnvolle Regelung, dass 
die Benachrichtigung des Beschuldigten bei einer 
Beschlagnahme zurückgestellt werden kann. Dies dient 
dazu, eine effektive Strafverfolgung auch in Zeiten des 
vermehrten Onlineversandhandels zu gewährleiten.

Darüber hinaus stärken wir das Recht der Vermögens-
abschöpfung, damit Maßnahmen der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung noch effektiver und weniger ver-
fahrensintensiv angeordnet und vollstreckt werden kön-
nen. Das ist ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Geld-
wäsche und Organisierte Kriminalität.

Wir stärken auch die Verteidigerrechte. Auf Hinweis 
des Deutschen Anwaltvereins – an dieser Stelle herzli-
chen Dank für die guten Gespräche – werden wir die 
Revisionsbegründungsfrist verlängern, damit es Strafver-
teidigern einfacher ist und sie genügend Zeit haben, eine 
effektive Strafverteidigung im Revisionsverfahren vor-
zubereiten. Wir stärken die Anwesenheitsrechte des Ver-
teidigers bei Beschuldigtenvernehmungen. Auch das ist 
ein wichtiger Fortschritt für die Strafverteidigertätigkeit.

Auch im Opferschutz setzen wir unsere Bemühungen 
fort: Zur Stärkung der Rechte der Opfer von Straftaten 
schaffen wir neue Regelungen zum Schutz der Zeugen-
adressen in der Strafprozessordnung und eine einheitliche 
Definition des Verletzten in der StPO. Daneben soll die 
sexuelle Selbstbestimmung als eigenes Schutzgut in das 
Gewaltschutzgesetz aufgenommen und so der Zugang 
des Opfers zu familiengerichtlichen Maßnahmen nach 
dem Gewaltschutzgesetz erweitert werden. Das sind 
wichtige Maßnahmen zum Schutz von Opfern sexueller 
Gewalt.

Alles in allem sind es also wichtige Regelungen zur 
Fortentwicklung der Strafprozessordnung. Stimmen wir 
diesem guten Gesetz deshalb zu.

Dr. Jürgen Martens (FDP): Wir befassen uns heute 
mit einem umfangreichen Gesetzentwurf, dessen Rege-
lungen zahlreiche Neuformulierungen und Anpassungen 
des Strafverfahrensrechts enthalten, die wohl erhebliche 
Auswirkungen auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbe-
hörden wie auch auf Verteidiger und andere Verfahrens-
beteiligte – kurzum: auf die Rechtswirklichkeit – haben.

Die Klarstellung etwa, wonach die Nachtzeit den Zeit-
raum von 21 bis 6 Uhr umfasst, ist überfällig. Hier folgten 
die alten Regelungen noch den Vorstellungen vom Tages-
ablauf einer agrarisch geprägten Gesellschaft Mitte des 
19. Jahrhunderts.

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Online-
durchsuchung ist dagegen nicht uneingeschränkt positiv 
zu bewerten. Die Aufklärung und Verfolgung der zusätz-
lich in den Katalog aufgenommenen Straftaten ist fraglos 
von erheblicher Bedeutung. Allerdings ist damit auch das 
Vordringen des grundsätzlich umstrittenen Instruments 
der Onlinedurchsuchung in weitere Deliktsbereiche und 
damit seine häufigere Anwendung verbunden. Dieses 
Verfolgungsinstrument bringt den Rechtsstaat selbst in 
eine Grauzone rechtlicher Art, da er hier Instrumente 
gebrauchen muss, deren Entstehung er selbst zu verhin-
dern hätte, wenn er seiner Verpflichtung nachkommt, die 
Integrität von datenverarbeitenden Systemen zu schüt-
zen.

Es gibt zudem auch Regelungen, die noch nicht die 
notwendigen Änderungen beinhalten, die mit Blick auf 
die im Laufe der Jahre geänderten Verhältnisse in Straf-
verfahren notwendig geworden sind. Zu nennen ist hier 
die Regelung des § 345 StPO zur Dauer der Revisions-
begründungsfrist, die sich jetzt bis auf drei Monate ver-
längert. Aber selbst dies kann immer noch unzureichend 
sein, wenn man an den Umfang des Urteils des 
OLG München im sogenannten NSU-Verfahren von 
fast 3 000 Seiten denkt. Zugegeben, dies ist ein Extrem-
fall. Aber: Die Frist von einem Monat zur Revisionsbe-
gründung war hier offensichtlich untunlich kurz – aber 
selbst drei Monate können hier schon Probleme bereiten. 
Im Sinne prozessualer Waffengleichheit sollte diese Frist 
in Abhängigkeit von der Frist zur Urteilsabsetzung noch 
weiter verlängerbar sein.

Mindestens an einer Stelle geht das Gesetz aber auch 
einen falschen Weg, wenn es das Gesetz über Gerichts-
dolmetscher aufhebt, ohne Übergangsregelungen für die 
Rechtsverhältnisse der bereits seit langer Zeit tätigen 
Dolmetscher vorzusehen. Dies bedeutet für die Betroffe-
nen einen erheblichen Aufwand, die schon länger ausge-
übte Berufstätigkeit weiter zu verfolgen. Dieser Aufwand 
ist unnötig – trotz entsprechender Bemühungen zahlrei-
cher Betroffener haben Bundesregierung und Koalition 
hier keine Änderungen vornehmen wollen.

Wir werden dem Gesetz daher in der jetzigen Form 
nicht zustimmen und uns enthalten.
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Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): Es war abzu-
sehen, dass die Bundesregierung zum Ende der Wahl-
periode noch einmal wild durch das Straf- und das Straf-
prozessrecht pflügt, und ebenso war absehbar, dass es fast 
ausnahmslos zu Verschärfungen kommt.

Ich will der Fairness zuliebe aber kurz auf die Aus-
nahmen eingehen: Die Regierung nimmt eine Legaldefi-
nition des Verletztenbegriffs in die Strafprozessordnung 
auf und erweitert das Gewaltschutzgesetz um das Schutz-
gut der sexuellen Selbstbestimmung. Das begrüße ich 
ausdrücklich.

Nun genug des Lobes! Mit immer höherer Schlagzahl 
hantieren Sie im Strafrecht, und Sie erweitern und ent-
grenzen es. Was Sie nicht tun, ist, ihre ganzen „Modern-
isierungen“ und „Fortentwicklungen“ auch einmal in 
Bezug auf ihre Effekte auf die Strafrechtspflege zu eva-
luieren. Strafrecht ist Ultima Ratio, das letzte Mittel staat-
lichen Handelns, und das sollte eigentlich zu einem sorg-
samen Umgang damit verpflichten. Sie aber nutzen es, 
um der Bevölkerung – und ich vermute, auch sich selbst – 
Handlungsfähigkeit vorzutäuschen. Das ist inakzeptabel.

Besonders schwer wiegt für mich vorliegend die auto-
matische Kennzeichenerfassung im öffentlichen Raum. 
Die anlasslose Überwachung der Bevölkerung ist mit 
den Grundsätzen unseres Rechtsstaats nicht vereinbar, 
unabhängig davon, was auf den Wunschzetteln der Straf-
verfolgungsbehörden steht. Das ergibt sich allein aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Was mich weiterhin ärgert, ist das, was Sie nicht re-
geln, aber dringend hätten regeln sollen. Zuallererst steht 
hier die Problematik der Tatprovokation durch V-Leute 
und verdeckte Ermittler. Erst vor kurzem ist die Bundes-
republik hierfür wieder einmal vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden, weil 
es gegen das Fairnessgebot verstößt. Der Handlungsbe-
darf wäre hier sehr wohl gegeben; geregelt haben Sie, 
Frau Lambrecht, nichts. Die nächste Verurteilung wird 
unweigerlich folgen.

Meine Fraktion und ich fordern schon seit langem ein 
Moratorium für Verschärfungen im Strafrecht und bei 
den Sicherheitsgesetzen, und das sehen mittlerweile nicht 
nur wir so. In der nächsten Wahlperiode sollte ein solches 
Moratorium spätestens kommen, um eine Auswertung 
der zahlreichen Reformen der vergangenen Jahre durch-
zuführen und das Strafrecht dahingehend umzugestalten, 
dass es seiner Aufgabe als letztes Mittel staatlichen Han-
delns auch wieder gerecht werden kann.

Für Sie ein theoretisches Problem, für die Praxis aber 
bedeutsam: Sorgen Sie durch Übergangsvorschriften 
dafür, dass die bisher bei Gericht und Behörden bewähr-
ten Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen weiter be-
schäftigt werden können. Diesen Bestandschutz zu 
garantieren, ist ein Bedürfnis der Praxis; das sage ich 
Ihnen aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Rich-
ter am Sozialgericht.

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Bundesregierung hat sich wieder mal auf die Fahnen ge-
schrieben, eine Reform der Strafprozessordnung auf den 
Weg zu bringen. Was sie uns hier zur Beratung vorgelegt 

hat, ist erneut nur Stückwerk. Statt notwendige Regelun-
gen zu treffen, werden vor allem die Befugnisse der Straf-
verfolgungsbehörden erweitert, obwohl diejenigen aus 
dem Gesetz zur Modernisierung der Strafprozessordnung 
von 2019 und aus dem Gesetz zur effektiveren und pra-
xistauglichen Ausgestaltung der StPO von 2017 noch 
nicht einmal im Sinne einer evidenzbasierten Kriminal-
politik evaluiert sind. Kein Mensch weiß, ob diese Geset-
ze bewirken, was sie bewirken sollen, und ob sie das 
überhaupt können. Der Deutsche Anwaltverein und der 
Bundesdatenschutzbeauftragte fordern deshalb zu Recht 
ein Moratorium für die Sicherheitsgesetzgebung.

Was bei dem vorliegenden Gesetzentwurf besonders 
auffällt, ist, was nicht darin steht, nämlich diejenigen 
Reformen, die unbedingt nötig sind:

Da wäre erstens etwas, was ganz einfach zu regeln, seit 
langem überfällig und von der SPD erst kürzlich groß 
angekündigt worden ist, nämlich ein Zeugnisverweige-
rungsrecht auch für Mitarbeitende in Opfer-Beratungs-
stellen.

Zweitens: die Regelung des Einsatzes von Vertrauens-
personen. Die Bundesrepublik ist deswegen schon vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt 
worden. Trotzdem haben Bundesregierung und Koalition 
hier noch immer keinen Regelungsvorschlag vorgelegt.

Und drittens: Transparenz und Begrenzung des exter-
nen ministeriellen Weisungsrechts gegenüber den Staats-
anwaltschaften. Die Anforderungen des EuGH zur Unab-
hängigkeit der Staatsanwaltschaft bleiben unbearbeitet 
liegen, weil sich Regierung und Koalition nicht einigen 
können.

Unter anderem für diese drei Punkte haben wir in un-
serem Änderungsantrag eine Lösung vorgeschlagen.

Abschließend ein Wort zu den Gerichtsdolmetscherin-
nen und Gerichtsdolmetschern. Deren Leistung und Qua-
lität ist ein zentrales Element effektiver Strafverfolgung 
und hoch anzuerkennen. Auch ich habe mit Sorge die 
vielen Zuschriften der Gerichtsdolmetscher gelesen. Die 
Vereinheitlichung des Rechts auf Bundesebene ist jedoch 
erforderlich, um ein einheitliches Zulassungsverfahren zu 
gewährleisten. Die Übergangsfrist für nach Landesrecht 
beeidigte Dolmetscher gilt bis zum 12. Dezember 2024. 
Eine neue Vereidigung ist jedoch ohne Weiteres nach § 3 
GDolmG möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 3 
Abs. 2, § 4 GDolmG vorliegen: abgelegte Dolmetscher-
prüfung, alternativer Befähigungsnachweis. Im An-
schluss kann diese einmalige Beeidigung jeweils für 
fünf Jahre verlängert werden. Insoweit muss sich kein 
Dolmetscher einer erneuten Prüfung unterziehen. Das 
haben nicht alle Fraktionen verstanden.

Schlecht ist allerdings, dass ein erst 2019 novelliertes 
Gesetz erneut geändert wird. Auch hier zeigt sich, dass 
die Gesetzgebung mehr Qualität, Weitsicht und vor allem 
eine ruhige Hand braucht. Deshalb: Pause bei der Straf-
verfahrensgesetzgebung und vor allem kein Missbrauch 
dieser Gesetzgebung zu Wahlkampfzwecken, wie uns das 
mit dem weiteren Koalitionsentwurf zum Thema Wieder-
aufnahme heute, in der vorletzten Sitzungswoche, noch 
zugemutet wird.

(A) 

(B) 
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Anlage 27 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– zur Beratung des von der Bundesregierung ein-

gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Moder-
nisierung des Tabaksteuerrechts (Tabaksteuer-
modernisierungsgesetz – TabStMoG)

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Finanzausschusses zu dem Antrag der Abge-
ordneten Till Mansmann, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP: Dampfprodukte 
fair besteuern

(Tagesordnungspunkt 36 a und b)

Sebastian Brehm (CDU/CSU): Seit Einführung des 
Tabaksteuermodells im Jahr 2011 erfolgte trotz einer 
deutlichen Veränderung des Tabakwarenmarktes keine 
inhaltliche Anpassung des Tabaksteuergesetzes. Mittler-
weile haben sich neben den konventionellen Tabakwaren 
auch sogenannte Heat-not-burn-Produkte, also erhitzter 
Tabak, und E-Zigaretten auf dem deutschen Markt etab-
liert. Die Bedeutung dieser neuartigen Produkte nimmt 
kontinuierlich zu, sie steht auch in der Medizin und in 
der Wissenschaft im Fokus. Dies wurde deutlich in den 
beiden Anhörungen im Finanzausschuss im Herbst letz-
ten Jahres und in diesem Jahr.

Erhitzter Tabak wird derzeit unter Anwendung des 
Steuertarifs für Pfeifentabak als Rauchtabak besteuert. 
Nikotinhaltige Substanzen zur Verwendung in E-Zigaret-
ten unterlagen derzeit gar nicht der Tabaksteuer. Es 
bestand hier gesetzgeberischer Handlungsbedarf, wenn-
gleich es nach meiner Überzeugung auch nicht schädlich 
gewesen wäre, den Prozess der Novellierung der EU- 
Tabaksteuerrichtlinie abzuwarten; damit wäre bis Jahres-
ende zu rechnen gewesen.

Bei der Tabaksteuer geht es um das fiskalpolitische 
Ziel, die Generierung von Steuereinnahmen aus der 
Tabaksteuer, um ein gesundheitspolitisches Ziel, nämlich 
möglichst viele Menschen vom Rauchen abzuhalten – 
eine klare Lenkungswirkung – sowie die Verhinderung 
eines Ausweichens der Konsumenten insbesondere auf 
den Schwarzmarkt.

Der erste Referentenentwurf und der Regierungsent-
wurf des Tabaksteuermodernisierungsgesetzes hatten 
den Anspruch auf Lenkungswirkung allerdings vermis-
sen lassen. Zudem wurden die Präventionsmittel im 
Haushalt vom Finanzminister für das kommende Jahr 
gekürzt. Schon im September 2020 hatten die Experten 
aus der Suchtforschung, der Medizin und der Wissen-
schaft einen Aspekt diskutiert: Beim Rauchen ist in erster 
Linie der Verbrennungsvorgang für die Konsumenten 
schädlich und erheblich krebserregend. In der Anhörung 
zu diesem Gesetz wurde das noch einmal unterstrichen. 
Daher ist die jetzt im Gesetz vorgenommene Erhöhung 
der Besteuerung klassischer Zigaretten auch folgerichtig. 
In der Anhörung wurde vorgetragen, dass E-Zigaretten 
und Tabakerhitzer weitaus weniger gesundheitsschädlich 
sind und diese eine Ausstiegsmöglichkeit für langjährig 

nikotinabhängige Raucher bieten. Zudem sei mit dem 
Konsum der alternativen Produkte kein Einstieg bei den 
Jugendlichen in das Rauchen verbunden.

Weitaus weniger gesundheitsschädlich bedeutet aber 
freilich nicht gesund. Daher ist es ebenso folgerichtig, 
für diese Produkte eine Verbrauchsbesteuerung einzufüh-
ren, nur eben muss sich die Höhe der Besteuerung am 
Potenzial der gesundheitsschädigenden Wirkung des Pro-
dukts abbilden lassen. Es ist richtig und wichtig, dass wir 
in den Beratungen diesen Aspekt fokussiert haben und im 
Ergebnis die Besteuerungshöhe bei den Heat-not-burn- 
Produkten und bei den E-Zigaretten im Vergleich zum 
Regierungsentwurf abgemildert haben. Rauchentwöh-
nung und Ausstieg aus der Nikotinsucht sind wichtige 
Argumente, die wir berücksichtigt haben.

Auch die Abwanderung in schwarze oder zumindest 
graue Märkte galt es zu verhindern, wir wollen den 
Schmuggel nicht beleben, und wir wollen keine Liquids 
für E-Zigaretten auf den Markt bekommen, von denen 
man nicht weiß, in welcher Hinterhofküche sie produziert 
worden sind. Auch dass wir Liquids jetzt wie in allen 
anderen europäischen Ländern, die darauf Steuern erhe-
ben, auf Volumenbasis besteuern, ist eine richtige und 
notwendige Änderung des Regierungsentwurfs.

Insbesondere bei Jugendlichen erfreut sich das Shisha- 
Rauchen einer größer werdenden Beliebtheit. Versetzt 
mit stylischen Flavours klingt der Konsum von Wasser-
pfeifentabak fast wie pure Lebensfreude; er entspricht 
aber einer Belastung von bis zu zehn Tabakzigaretten 
und ist nichts anderes als ein ganz klarer Einstieg in die 
Nikotinabhängigkeit. Ich bin sehr froh, dass wir auch 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Gesundheitspolitik und mit unserer unglaublich enga-
gierten Drogenbeauftragten Daniela Ludwig an dieser 
Stelle mit der höheren Besteuerung von Wasserpfeifenta-
bak ein deutliches Zeichen setzen.

Wie ich eingangs bereits sagte, geht es beim Tabak-
steuermodernisierungsgesetz auch um die gesundheits-
politische Lenkungswirkung. Und wenn wir ausnahms-
weise von dem Grundsatz „keine Steuererhöhungen“ 
abweichen, dann gilt dies nur dem ausschließlichen 
Zweck der Prävention und des Gesundheitsschutzes. 
Deshalb wollen wir die Präventionsmittel bei der Dro-
genbeauftragten Daniela Ludwig für die Rauchentwöh-
nung um 500 Millionen Euro erhöhen. Das ist als Ver-
stärkung dafür vorgesehen, dass die Raucherquote in 
Deutschland sinkt, der Einstieg in den Tabak- und Rauch-
konsum, insbesondere bei Jugendlichen, verhindert und 
das Ziel des europäischen Krebsplans – „Europas Plan 
gegen den Krebs“: eine nahezu rauchfreie EU im Jahre 
2040 – unterstützt wird. So haben wir es mit einer Proto-
kollerklärung im Ausschuss festgehalten, und so wird es 
für Tabakprävention auch im Haushalt eingestellt wer-
den.

Lassen Sie mich an dieser Stelle Dank sagen für die 
manchmal nicht einfache, aber im Ergebnis doch sehr 
vernünftige Diskussion an den unterschiedlichsten Stel-
len und auf den unterschiedlichsten Ebenen. Heute kön-
nen wir dem Gesetz unsere Zustimmung geben.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Olav Gutting (CDU/CSU): Mit den heutigen Lesun-
gen beenden wir einen langen und intensiven, um nicht zu 
sagen, sehr strapazierenden Gesetzgebungsvorgang zur 
Modernisierung des Tabaksteuerrechts in Deutschland. 
Er war geprägt durch unzählige Berichterstattergesprä-
che, zwei öffentliche Anhörungen, mehrere Ausschuss-
befassungen und zu guter Letzt, damit wir das Verfahren 
heute abschließen können, einer Unterbrechung der Sit-
zung des Finanzausschusses gestern.

Es dürfen hier einmal die Fragen gestattet sein, warum 
dieser Gesetzentwurf überhaupt und dann noch so spät in 
der Legislaturperiode eingebracht worden ist und ob sich 
die aufwendige Beratung der letzten Wochen auch 
gelohnt hat. Aus meiner Sicht bestand kein wie auch 
immer gearteter Zwang, das Tabaksteuerreformgesetz 
noch in diesen Tagen zu verabschieden, zumal sich 
auch die Europäische Kommission derzeit bemüht, einen 
einheitlichen Rahmen für sogenannte neuartige Rauch-
produkte wie Tabakerhitzer oder Verdampfer zu schaffen. 
Als nationaler Gesetzgeber sind wir nun vorgeprescht, 
ohne zu wissen, ob die Kommission diese Regelung nicht 
bald wieder einkassieren wird.

Auf der anderen Seite verstehe ich die Regierung und 
auch die Tabakproduktehersteller, die auf eine zügige 
Umsetzung des Tabaksteuermodells, möglichst ab dem 
1. Januar 2022, gedrungen haben. Nachdem das Tabak-
steuermodell mit regelmäßigen, aber kleinen Steuererhö-
hungen seit 2011 sehr gut funktioniert hat, ist vor allem 
für die Marktteilnehmer essenziell, hieran anzuknüpfen. 
Vor dem Hintergrund der Änderung des Konsumverhal-
tens musste die Steuer auch an andere Tabakwaren ange-
passt werden. Grundsätzlich war dazu der Gesetzentwurf 
auch gut geeignet.

Prinzipiell ist der vorliegende Gesetzentwurf zu begrü-
ßen. Mit ihm werden im Wesentlichen drei Ziele verfolgt: 
ein fiskalpolitisches – die Generierung von Steuereinnah-
men aus der Tabaksteuer –, ein gesundheitspolitisches – 
möglichst viele Menschen vom Rauchen abzuhalten – 
sowie die Verhinderung eines Ausweichens der Konsu-
menten insbesondere auf den Schwarzmarkt.

Im Detail war jedoch der Einstiegssteuersatz für Pro-
dukte, die erstmalig der Tabaksteuer unterliegen, über-
trieben hoch, und es wäre zu einer deutlichen Marktver-
drängung gekommen. Und das, obwohl zum Beispiel 
E-Zigaretten bekannterweise auch das Rauchen von 
Zigaretten substituiert und dabei, wie die Sachverständi-
gen ausgeführt haben, weniger süchtig machend und ge-
sundheitsschädlich sind. Deshalb bin ich sehr zufrieden, 
dass wir uns in den Berichterstattergesprächen durchset-
zen konnten und den Einstiegssteuersatz für diese Pro-
dukte reduzieren konnten. Damit kommen wir auch der 
zumeist mittelständischen Wirtschaft in diesem Bereich 
entgegen.

Leider ist dies in dem von mir angestrebten Maße bei 
den sogenannten Heat-not-burn-Produkten nicht gelun-
gen, obwohl diese auch ein Zigarettensubstitut sind und 
eine Möglichkeit zum Ausstieg aus der Sucht darstellen. 
Hier ist das oben genannte Ziel, den Umstieg auf diese 
Produkte sowie später die Rauchentwöhnung und den 
Ausstieg zu ermöglichen, nicht erreicht worden.

Das Versprechen, dass die Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung zusätzliche 500 Millionen Euro für die Prä-
vention erhalten soll, muss seitens der Regierung einge-
halten und vom Parlament überprüft werden.

Das Gesetz ist mit seiner steuerlichen Lenkungswir-
kung sicherlich ein Instrument, um die Raucherquote in 
Deutschland zu senken und den Einstieg in den Tabak- 
und Rauchkonsum, insbesondere bei Jugendlichen, zu 
verhindern, aber es braucht weitere geeignete Präven-
tionsmaßnahmen, um den Ausstieg aus dem Tabak- und 
Rauchkonsum zu forcieren und den Einstieg zu verhin-
dern.

Abschließend möchte ich noch auf den für mich größ-
ten Wermutstropfen an diesem Gesetz hinweisen: Die 
oben angesprochenen Verbesserungen an diesem Gesetz 
hat sich die Unionsfraktion teuer erkauft. Als Ausgleich 
für die Absenkung der Steuern bei E-Zigaretten und 
Tabakerhitzern mussten wir einer Erhöhung der Steuer-
erhöhung bei Zigaretten und Feinschnitttabak zustim-
men. Mit der Zustimmung zu dem jetzigen Kompromiss 
erfolgt eine deutliche Überkompensation der möglichen 
Steuerausfälle bei den neuen Rauchprodukten durch die 
Erhöhung bei Zigaretten.

Gerade die kleinen und mittelständischen Hersteller 
von Zigaretten und Feinschnitt, die auf eine Fortschrei-
bung des Tabaksteuermodells gebaut haben, werden nun 
über alle Maßen belastet und werden nicht in der Lage 
sein, diese Erhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben. 
Durch die stark ausgeprägte Preissensibilität werden mit-
telständische Produzenten leider besonders gebeutelt. 
Aufgrund dieser Unwucht kann ich heute nur mit Bauch-
schmerzen zustimmen.

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): Wir diskutieren 
das Tabaksteuermodernisierungsgesetz – einmal mehr 
enthält das Wortungetüm schon alles, was in dem Gesetz 
drinsteckt: Es geht um Tabak, um Steuern und um die 
Modernisierung der Tabaksteuern und um „moderne“ 
Produkte: „E-Zigarette“ und „Heat-not-burn“-Produkte. 
Was in der Gesetzesbezeichnung nicht enthalten ist und 
trotzdem drinsteckt, ist der Gesundheitsschutz. Denn 
Tabak, verbrannt, tötet immer noch jedes Jahr allein bei 
uns in Deutschland etwa 130 000 Menschen – aktiv und 
passiv. Und Tabak, angebaut, zerstört Urwälder – durch 
Brandrodung – und die Gesundheit der Tabakbauern und 
-bäuerinnen in den Ländern des Südens.

Wenn wir also Tabak teurer machen, weniger attraktiv, 
im Idealfall sogar taschengeldsensitiv, dann erreichen wir 
eine starke Lenkungswirkung vor allem für jüngere, 
leichter zu beeinflussende Menschen. Unser Ziel ist es, 
den Einstieg von Jugendlichen in die Sucht zu vermeiden.

Das ist natürlich sehr gut und sehr klug, denn entgegen 
einigen Behauptungen steht unter dem Strich der Kosten- 
Nutzen-Rechnung von Tabak und Steuern ein dickes 
Minus: 14 Milliarden Euro hat der Staat durch die Tabak-
steuer 2020 eingenommen; das gleicht nicht einmal 
15 Prozent der volkswirtschaftlichen Schäden aus, die 
durch Tabakrauchen und Berauchtwerden entstehen. In 
Worten: Gerade einmal 15 Prozent von 100 Milliarden 
Euro werden als Steuern eingenommen – die restlichen 
Milliarden teilen sich wenige Konzerne.
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Entgegen vielen anderslautenden Behauptungen ist es 
auch richtig, dass die Steuern auf die Liquids, auf Heat- 
not-burn-Produkte deutlich angehoben werden – ein Zei-
chen, dass sie bisher viel zu gering besteuert wurden. Der 
Tabakindustrie und ihrer machtvollen Lobby geht es nicht 
darum, den Raucherinnen und Rauchern beim Ausstieg 
zu helfen; allein das ist schon Zynismus pur – waren und 
sind es doch dieselben Konzerne, die mit ihren Produk-
ten, ihren Werbestrategien und ihrer Einflussnahme dafür 
verantwortlich zeichnen, dass es so vielen Menschen 
nicht gelingt, sich von ihrer Sucht zu lösen.

Nein, die Entwicklung neuer Produkte dient – und das 
ist recht einfache betriebswirtschaftliche Logik – der 
Gewinnung und „Bindung“ der nächsten Generation 
von Kundinnen und Kunden. Deshalb blicken uns auf 
den immer noch im öffentlichen Raum stehenden Werbe-
tafeln keine langjährigen, von ihrer Sucht gezeichneten 
Raucherinnen und Raucher entgegen, sondern junge Er-
wachsene, hippe Vorbilder, denen man am besten schon 
in der Jugend nacheifern will. Diese Werbestrategie ist 
nicht neu, die Verknüpfung von Freiheit, Jugend, Lebens-
freude mit glühenden Todesbringern hat lange Tradition – 
genauso wie das jeweils neueste Produkt weniger schäd-
lich, kaum noch schädlich, eigentlich gesundheits-
fördernd ist. Was früher erst die Zigarette light, dann 
die Mentholzigarette war, ist heute die E-Zigarette.

Seit der Verabschiedung des Nichtraucherschutzgeset-
zes 2007 sind wir einige Schritte weiter in die richtige 
Richtung gegangen, und heute gehen wir einen weiteren. 
Trotzdem bleibt für die Zukunft noch genug zu tun. Wir 
sind noch weit entfernt von einer effektiven Tabakkon-
trolle und -prävention. Setzen wir uns also auch nächste 
Legislaturperiode daran, den Nichtraucherschutz zu ver-
bessern, den Süchtigen wirklich beim Ausstieg aus ihrer 
Sucht zu helfen und der nächsten Generation von Rau-
cherinnen und Rauchern den Einstieg zu erschweren – 
wir sind es den 130 000 Toten jedes Jahr schuldig.

Mein Dank gilt dem Deutschen Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg (DKFZ), speziell auch Frau Dr. Pötsch-
ke-Langer, die für die wichtigsten Gesetzgebungen uner-
müdliche Vorarbeit geleistet haben.

Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kol-
legen von CDU und CSU, die den schwierigen Kompro-
miss mittragen, denn ihnen geht die Besteuerung zu weit, 
uns und mir wäre eine stärkere Besteuerung wichtig 
gewesen.

Franziska Gminder (AfD): Seit 1906 gibt es eine 
Tabaksteuer. Damals wurden eine Milliarde Zigaretten 
verkauft, heute sind es 10-mal so viel. Betrugen die Ein-
nahmen 1970 6,5 Milliarden Euro, waren es 2020 15 Mil-
liarden Euro.

Die Tabakindustrie beschäftigt in Deutschland rund 
9 000 Menschen. Die Zigarettenindustrie erwirtschaftete 
2020 einen Umsatz von fast 23 Milliarden Euro, wovon 
fast 15 Milliarden Euro auf die Tabaksteuer entfielen. Die 
Tabaksteuer ist damit die erfolgreichste Verbrauchssteuer 
nach der Mineralölsteuer und fließt ausschließlich dem 
Bundeshaushalt zu. 2006 wurden noch 4,2 Milliarden 

Euro aus dem Steueraufkommen an die Krankenkassen 
überwiesen. Ob dies heute überhaupt noch stattfindet, 
war nicht zu ermitteln.

Etwa seit den 1980er-Jahren sind die Anteile der Rau-
cher in der erwachsenen Bevölkerung leicht rückläufig. 
Männer rauchen mit 27 Prozent häufiger als Frauen, die 
zu 20,8 Prozent rauchen. Auch bei den Jugendlichen ist 
ein deutlicher Rückgang in der Raucherquote zu be-
obachten. Von den 12- bis 17-Jährigen rauchten 2001 
noch 27,5 Prozent und 2017 nur 7,2 Prozent. Von den 
18- bis 25-Jährigen rauchten 2001 44,5 Prozent und 
2018 nur 24,8 Prozent.

Jetzt soll die Tabaksteuer auch auf E-Zigaretten, Ver-
dampfer und Pfeifentabak erweitert werden. Es gibt in-
zwischen 2 Millionen Raucher von E-Zigaretten mit 
einem Umsatz von 500 Millionen Euro. Ist es sinnvoll, 
auch hier die gleiche Tabaksteuer zu erheben?

Viele Jugendliche steigen vermehrt von der konven-
tionellen Zigarette auf die neuen Produkte um. Das bri-
tische Gesundheitsministerium schätzt, dass E-Zigaret-
ten- und Verdampfer-Konsum circa 95 Prozent weniger 
schädlich als Tabakrauchen ist. Das Vereinigte König-
reich nahm als einziger EU-Mitgliedstaat eine positive 
Stellung zum Konsum von elektrischen Zigaretten ein.

In Deutschland liegen gemäß einer kleinen Anfrage 
der AfD vom April 2021 an die Bundesregierung darüber 
kaum Daten vor. In der ersten Anhörung zum Thema, am 
7. September 2020, war Professor Storck, Klinikum 
Karlsruhe, der Auffassung, die Gleichbesteuerung von 
Zigaretten und Verdampfern sei nicht vernünftig, da die 
Jugend, die auf Verdampfer umsteigt, sich möglicherwei-
se wieder dem Urprodukt zuwende. Zu der 2. Anhörung 
vom 17. Mai 2021 schreibt das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum Heidelberg in seinem Gutachten:

„Gleichzeitig bedauert das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum, dass … auf Jahre hinaus die Chance verschenkt 
wird, einen bedeutsamen Beitrag zur Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung zu leisten.

Der Gesetzentwurf nennt als eines der Ziele, dass mit 
dem TabStMoG die ‚Erreichung eines Gleichgewichts 
zwischen dem Ziel konstanter Steuereinnahmen und 
den Zielen im Bereich der öffentlichen Gesundheitʼ er-
reicht werden soll. Ein solches Gleichgewicht kann aller-
dings mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht erreicht 
werden … Der aktuelle Gesetzentwurf hat lediglich die 
Generierung von Steuereinnahmen zum Ziel … All dies 
steht dem Ziel des TabStMoGs, nämlich die öffentliche 
Gesundheit zu schützen, entgegen.“

Dieser Aussage kann ich nur zustimmen! Wieder ein-
mal geht es dem Bund nur um die Generierung von Mehr-
einnahmen und nicht um den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung.

Wir als AfD Bundestagsfraktion sagen Ja zum Gesund-
heitsschutz, aber wir wollen nicht noch mehr Verbote und 
Regulierungen. Wir möchten eine selbstbestimmte Ent-
scheidung der Verbraucher, keine Bevormundung.
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Es wäre empfehlenswert, die geplante EU-Richtlinie 
zur Tabaksteuer abzuwarten. Wie man hört, beabsichtigt 
die Bundesregierung für die Jahre 2022 bis 2026 Mehr-
einnahmen von 12 Milliarden Euro. Sowohl der Verband 
der Deutschen Rauchtabakindustrie als auch der Bundes-
verband der Tabakindustrie befürchten, dass die Steuer-
erhöhung der Zigaretten und Verdampfer zu einem 
Anwachsen des Schwarzmarktes führen wird.

Da die die EU-Tabaksteuer so unterschiedlich ist, sind 
38,8 Prozent der gerauchten Zigaretten in Mecklenburg- 
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin 
nicht versteuert. Zum Beispiel kann man aus Polen pro 
Person 800 Zigaretten zollfrei einführen.

Die Erhöhung der Tabaksteuer auf Zigaretten und Ver-
dampfer ist daher ein Konjunkturprogramm für den 
Schwarzhandel. Wenn die Grünen auch noch für ein 
Rauchverbot sind, Stichwort „Deutschland rauchfrei“, 
möchte ich sie abschließend noch an die erfolglose Pro-
hibition in den USA der 1920er-Jahre erinnern. Mit allen 
kriminellen Folgen.

Niema Movassat (DIE LINKE): Jährlich sterben in 
Deutschland über 120 000 Menschen vorzeitig infolge 
des Tabakrauchens. Zwar ist die Zahl der Raucher/-innen 
weiter rückläufig, in Sachen Tabakkontrollpolitik ist 
Deutschland jedoch leider Schlusslicht in Europa. Der 
Einfluss der Tabaklobby auf die Bundesregierung ist 
immens. Noch immer haben wir kein umfassendes Wer-
beverbot für Tabakprodukte – um nur ein Beispiel zu 
nennen.

Auch der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung ist ein Lehrstück der Lobbyarbeit. Diverse Treffen 
der Tabaklobby mit Vertretern des SPD-geführten 
Finanzministeriums gingen dem Gesetz voraus. Zudem 
erhalten Union, SPD und FDP regelmäßig Spenden und 
Sponsoringbeiträge von der Tabakindustrie. Allein die 
SPD und ihr Magazin „Vorwärts” erhielten 2018/2019 
zusammen mindestens 80 000 Euro vom Deutschen Ziga-
rettenverband, Japan Tobacco International und Philip 
Morris für Veranstaltungen wie Parteitage und Sommer-
feste. Heraus kommt dann ein Gesetzentwurf, der jeg-
liche gesundheitspolitischen Bestrebungen torpediert 
und alle Erfolge bei der Tabakprävention aufs Spiel setzt.

Worum geht es konkret? Neben einer moderaten 
Steuererhöhung auf Tabakzigaretten, sollen erstmals 
auch Liquids für E-Zigaretten besteuert werden. Aller-
dings fällt die geplante Steuer auf Liquids so hoch aus, 
dass E-Zigaretten viel zu teuer werden, als dass der 
Umstieg von der Tabakzigarette aufs Dampfen noch 
attraktiv wäre. Nach Ihren – dreisterweise erst gestern 
Mittag eingebrachten – Änderungsanträgen fällt ab dem 
Jahr 2026 nach einer stufenweisen Erhöhung für 10 ml 
Liquid, die aktuell 5 bis 6 Euro kosten, dann eine Steuer 
von 3,20 Euro an.

Gesundheitsexperten sind sich einig, dass die E-Ziga-
rette ein wichtiges Instrument zur Reduzierung des 
Tabakrauchens ist. Der Umstieg vom Tabak auf die 
E-Zigarette bringt gesundheitlich eine deutliche Scha-
densreduzierung, da E-Zigaretten etwa 95 Prozent weni-
ger Schadstoffe enthalten. Eine Besteuerung muss daher 
risikoadjustiert erfolgen!

Olaf Scholz hat gezeigt, dass er keine Ahnung von 
Gesundheitspolitik hat und ohne Rücksicht auf Verluste 
mehr Steuereinnahmen generieren möchte. Dabei reicht 
ein Blick in unsere Nachbarländer, um bereits heute zu 
wissen, dass eine zu hohe Besteuerung von Liquids groß-
en Schaden anrichtet: Italien, Litauen, Ungarn und Est-
land haben die Steuer auf Liquids wieder abgeschafft 
oder auf einen Bruchteil reduziert; denn deren Folge 
war ein Anstieg des Tabakkonsums und die Entstehung 
eines Schwarzmarktes.

Das von der Bundesregierung geplante Gesetz provo-
ziert ein Wiederansteigen der Raucherzahl und noch 
mehr Tabaktote! Die tabakfreundliche Politik der Bun-
desregierung hat hier einen neuen Höhepunkt erreicht. 
Die Tabaklobby lacht sich ins Fäustchen: Statt das Tabak-
rauchen zu reduzieren, wird die E-Zigarette, die wichtigs-
te Ausstiegshilfe, ausgebremst.

Als Linke fordern wir: Die Interessen der Tabakindust-
rie dürfen nicht länger über unserem Recht auf Gesund-
heit stehen!

Anlage 28 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur erleichterten 
Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Än-
derung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 
(Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz – GrStRe-
fUG)

(Tagesordnungspunkt 38)

Fritz Güntzler (CDU/CSU): Heute beschließen wir 
das sogenannte Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz. 
Grundsteuerreform? Ja, da war was. Es ist erst eineinhalb 
Jahre her, da haben wir hier das Grundsteuer-Reformge-
setz beschlossen. So unscheinbar die Grundsteuer auf den 
ersten Blick sein mag, hat sie uns doch große Teile dieser 
Legislaturperiode beschäftigt.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Jahr 2018 war eine Reform der Grundsteuer zwingend 
notwendig. In der Koalition haben wir anschließend 
lange verhandelt und schließlich die Grundsteuerreform 
Ende des Jahres 2019 beschlossen. Mit dem Grund-
steuerreform-Umsetzungsgesetz reagieren wir nun auf 
erste Probleme der Reform. Diese haben sich bei den 
Vorbereitungen zur Umsetzung der Reform ergeben. 
Dass wir schon in dieser Legislaturperiode Korrekturen 
an der Grundsteuerreform vornehmen müssen, zeigt, wie 
kompliziert das Bundesmodell von Finanzminister Olaf 
Scholz ist. Daher bin ich sehr glücklich, dass wir uns als 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Öffnungsklausel 
starkgemacht haben. Mit Baden-Württemberg, Bayern, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen 
haben bereits sieben Bundesländer Pläne für eine Abwei-
chung vom Bundesmodell veröffentlicht. Auch dies 
zeigt, dass die Öffnungsklausel wichtig und richtig war.
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Trotzdem ist es aber natürlich notwendig, auf auftre-
tende Probleme angemessen zu reagieren. Daher haben 
wir einen Teil der Änderungen auch bereits im Fondss-
tandortstärkungsgesetz vollzogen. Damit haben wir den 
betroffenen Ländern Rechtssicherheit für die Umsetzung 
des Bundesmodells geschaffen.

Um das Ziel der aufkommensneutralen Grund-
steuerreform zu erreichen, senken wir die Grund-
steuermesszahl. Dies ist durch die Anpassung der Netto-
kaltmieten an den Mikrozensus 2018 notwendig 
geworden. Zudem wird auch die Anlage zu den durch-
schnittlichen Nettokaltmieten überarbeitet. Wir führen 
eine neue Mietniveaustufe 7 ein, welche auf den aktuellen 
Daten des Statistischen Bundesamtes beruht. Außerdem 
reagieren wir auf höchstrichterliche Rechtsprechung und 
schaffen die Grundlage für eine verfassungskonforme 
und rechtssichere Bewertung von Grundstücken für Zwe-
cke der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Darüber hinaus 
nutzen wir das Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz, 
um offene Rechtsfragen bei der steuerlichen Forschungs-
zulage zu klären. Dies betrifft die Definition der verbun-
denen Unternehmen. Auch hier hat sich nach Verabschie-
dung des Gesetzes im Jahr 2019 noch Handlungsbedarf 
ergeben.

Außerdem haben wir in dem Gesetzentwurf verschie-
denen Anregungen des Bundesrates entsprochen. Dazu 
gehört die ausdrückliche Steuerfreistellung für Entschä-
digungen an Opfer von Missbrauch durch Mitarbeiter 
von Religionsgemeinschaften, Internaten oder sonstigen 
Einrichtungen.

Zu guter Letzt haben wir noch die Finanzierung der 
Kosten des Kinderbonus und der pandemiebedingten 
Umsatzsteuersenkung geregelt. Hier entlasten wir als 
Bund die Länder mit 6,25 Milliarden Euro.

Alles in allem handelt es sich bei dem Grund-
steuerreform-Umsetzungsgesetz um ein eher technisches 
und weniger politisches Gesetzgebungsverfahren. Wie 
bereits dargestellt, werden die grundsteuerlichen Ände-
rungen nur für einen Teil der Bundesländer relevant sein.

Zu Beginn dieser Legislaturperiode habe ich nicht da-
mit gerechnet, dass die Grundsteuer mich in den folgen-
den vier Jahren so intensiv beschäftigen würde. Daher 
freue ich mich auch ein bisschen darüber, dass die Grund-
steuerreform am Ende der Legislaturperiode noch einmal 
den Weg ins Plenum des Deutschen Bundestages gefun-
den hat. Insbesondere für unsere Kommunen ist es näm-
lich wichtig, dass wir hier als Bund unsere Hausaufgaben 
machen. Denn diese sind elementar auf die über 14 Mil-
liarden Euro Einnahmen aus der Grundsteuer angewie-
sen. Daher begrüße ich dieses Gesetz ausdrücklich und 
freue mich auf Ihre Zustimmung zu dem Gesetz. Davon 
profitieren vor allem die Kommunen, die das Bundesge-
setz zur Grundsteuer umsetzen müssen.

Sebastian Brehm (CDU/CSU): Nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2018, in dem 
die seinerzeitige Form der Grundsteuerberechnung für 
verfassungswidrig erklärt worden ist, haben sich Bund 
und Länder Ende 2019 noch rechtzeitig auf eine neue 

Berechnungsmethode verständigt, sinnvollerweise mit 
Länderöffnungsklausel, was ich natürlich sehr begrüßt 
habe.

Bei der Umsetzung hat sich nun gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf ergeben, damit zum Stichtag 1. Januar 
2022 eine relations- und realitätsgerechte Bewertung des 
Grundbesitzes für die Grundsteuererhebung auch umge-
setzt werden kann von den Ländern, die dieses Modell 
nutzen wollen oder eben nicht, weil sie ein eigenes 
Umsetzungsgesetz verabschieden möchten. Mit dem 
Umsetzungsgesetz schaffen wir die Möglichkeit, bereits 
bestehende wirtschaftliche Einheiten für Zwecke der Ein-
heitsbewertung beizubehalten. Die auf Grundlage der 
bisherigen Regelung zum Umfang der wirtschaftlichen 
Einheiten bei Ehegatten und Lebenspartnern sowie 
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft gebildeten Ein-
heiten können nunmehr für Zwecke der Feststellung von 
Grundsteuerwerten zugrunde gelegt werden. Dies führt 
zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung.

Auch eine verfassungskonforme und rechtssichere 
Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer und der Grunderwerbsteuer ist damit mit dem heu-
te vorliegenden Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz 
sichergestellt.

Die Erhaltung der sach- und praxisgerechten Anwen-
dung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten der Gutachterausschüsse und die Definition kon-
kreter Anforderungen an die fachliche Qualifikation des 
Gutachters beim Nachweis des niedrigeren gemeinen 
Werts nach dem Bewertungsgesetz sind weitere wesent-
liche Punkte, die jetzt gesetzlich umgesetzt werden.

Mit dem Gesetzentwurf hat die Bundesregierung auch 
einige Klarstellungen vorgenommen: Bei der Berech-
nung des Gebäudealters wird nun grundsätzlich das Alter 
zum Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich sein, 
gerechnet wird ab dem Baujahr. Bei der Bewertung der 
Wohngrundstücke gibt es für die Rohertragsermittlung 
eine Aktualisierung bei den Nettokaltmieten inklusive 
einer sogenannten Mietniveaustufe 7. Bisher erfolgte 
die Berechnung auf Grundlage von Daten des Statisti-
schen Bundesamtes von 2014; künftig orientiert sich 
das am Mikrozensus von 2018. Dadurch muss wiederum 
die Steuermesszahl für Wohngrundstücke auf 0,31 abge-
senkt werden. Damit haben wir die Berechnung an die 
geänderten Lebensverhältnisse angepasst.

Kurzfristig hatte sich zudem weiterer Änderungsbe-
darf im Forschungszulagengesetz, FZulG, ergeben. Im 
Rahmen der Umsetzung des FZulG hat sich gezeigt, 
dass in einzelnen Punkten die derzeitigen gesetzlichen 
Formulierungen in der Interpretation zu unterschiedli-
chen und vor allen Dingen dann nicht gewollten Folgen 
führen können. Die jetzt gefundene Umsetzung des iden-
tifizierten Änderungsbedarfs dient vor allem der Rechts-
klarheit und Vereinfachung und soll so zu einer größeren 
Akzeptanz der Förderung von Anfang an beitragen.

Im Gesetzgebungsverfahren haben wir auch verschie-
dene Bitten des Bundesrats umgesetzt und die Entschä-
digungen an Opfer von Missbrauch durch Religionsge-
meinschaften, Internate oder sonstige Einrichtungen 
schenkungsteuerfrei gestellt. In den letzten Jahren sind 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 233. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 10. Juni 2021                               30204 



immer wieder Fälle bekannt geworden, in denen Perso-
nen Opfer von Missbrauch wurden, der von Personen 
begangen wurde, die für Religionsgemeinschaften, Inter-
nate oder sonstige Einrichtungen tätig waren. Solche 
Institutionen erbringen zur Anerkennung des Leids Ent-
schädigungsleistungen an die Betroffenen.

Abschließend enthält das Gesetz noch die Regelungen, 
dass der Bund die Kosten des Kinderbonus, für das Pro-
gramm „Aufholen nach Corona“ und die Umsatzsteuer-
senkung im letzten Jahr tragen soll. Damit kompensiert 
der Bund die Länder mit 6,25 Milliarden Euro und hat 
auch Wort gehalten: In der Coronakrise wurden die Län-
der nicht im Regen stehen gelassen.

Wir haben also im parlamentarischen Verfahren die 
Gelegenheit genutzt, zum Ende der Wahlperiode bei 
dem einen oder dem anderen Gesetz noch etwas Fein-
schliff anzubringen. Wir können hier daher guten Gewis-
sens zustimmen.

Bernhard Daldrup (SPD): Im Herbst 2019 haben wir 
im Bundestag nach jahrzehntelangen Diskussionen eine 
umfassende, ausgewogene und gerechte Reform der 
Grundsteuer beschlossen. Damit haben wir Einnahmen 
der Kommunen in Höhe von fast 15 Milliarden Euro 
jährlich erhalten und die Grundsteuer gegen Angriffe 
mit dem Ziel der Abschaffung rechtssicher gemacht.

Notwendig war die Reform, weil das Bundesverfas-
sungsgericht im April 2018 die Vorschriften für die 
Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig 
erklärt hat und dem Gesetzgeber für die Neuregelung 
eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 eingeräumt hat.

Das im Grundgesetz garantierte Recht der Gemeinden, 
den Hebesatz für die Grundsteuer – und damit die Steuer-
höhe – festzulegen, bleibt auch im neuen Recht unange-
tastet. Das war uns besonders wichtig.

Ebenfalls wichtig: Die Grundsteuer wird sich auf Bun-
desebene weiterhin am Wert der Grundstücke orientieren. 
Das ist gerecht und trägt den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts Rechnung.

Mit der Grundsteuerreform wurde den Ländern die 
Möglichkeit eröffnet, abweichende Regelungen zur 
Berechnung der Grundsteuer zu beschließen. Das war 
ein Kompromiss, mit dem wir in der SPD zugegebener-
maßen nicht glücklich waren. Erfreulich ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich inzwischen 9 von 16 Ländern 
für die Umsetzung des Bundesmodells entschieden ha-
ben. Weitere 2 Länder setzen das Bundesmodell um und 
weichen lediglich bei der Höhe der Steuermesszahlen für 
Wohn- und Gewerbegrundstücke ab. Besonders erfreu-
lich ist, dass sich das größte Bundesland, Nordrhein- 
Westfalen, kürzlich ebenfalls für das Bundesmodell ent-
schieden hat. Unbegreiflich ist nur, warum Armin 
Laschet mit seiner CDU/FDP-Regierung fast zwei Jahre 
gebraucht hat, um die Vorzüge des Bundesmodells von 
Olaf Scholz zu erkennen – diese lagen von Anfang an auf 
der Hand.

Mit dem vorliegenden Grundsteuerreform-Umset-
zungsgesetz nehmen wir nun notwendige Änderungen 
vor, die sich im Prozess der Umsetzung der Grund-
steuerreform sowie aufgrund höchstrichterlicher Recht-

sprechung ergeben haben. Diese vor allem technischen 
Regelungen sind für einen reibungslosen Übergang vom 
alten zum neuen Grundsteuerrecht unerlässlich. Darunter 
sind verschiedene erforderliche gesetzliche Klarstellun-
gen, zum Beispiel zur Berechnung des maßgeblichen 
Gebäudealters bei der Ermittlung des Grundsteuerwerts 
sowie erforderliche technische Regelungen für die Arbeit 
der Gutachterausschüsse und der Gutachter.

Des Weiteren werden unter Berücksichtigung des Mik-
rozensus 2018 des Statistischen Bundesamtes und der 
Änderung der Wohngeldverordnung vom 6. Juli 2020 
die Nettokaltmieten aktualisiert und eine neue Mietni-
veaustufe 7 eingeführt. Folgerichtig wird parallel zum 
Gesetz auch die Mietniveau-Einstufungsverordnung 
angepasst, die jedoch kein Gegenstand der parlamentari-
schen Beratungen ist.

Die aktualisierten Nettokaltmieten machen eine Sen-
kung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke erforder-
lich. Die Steuermesszahl für Wohngrundstücke wird von 
0,34 auf 0,31 abgesenkt. Das ist erforderlich, weil wir aus 
Sicht des Bundes nach wie vor eine aufkommensneutrale 
Grundsteuerreform anstreben.

Im Regierungsentwurf des Gesetzes bereits enthalten 
sind auch Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes so-
wie des Forschungszulagengesetzes.

Mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) setzen wir die Erstattung des Länder- und Ge-
meindeanteils an der Finanzierung des Kinderbonus für 
2021 über die Änderung der Festbeträge der vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 zulasten des 
Bundes um. Die Regelung geht auf eine Einigung der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 3. März 2021 zurück. 
Die Erstattung führt im Jahr 2021 zu Steuerminderein-
nahmen beim Bund in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro 
sowie zu Steuermehreinnahmen bei den Ländern in Höhe 
von 910 Millionen Euro und bei den Gemeinden in Höhe 
von 321 Millionen Euro.

Im Forschungszulagengesetz nehmen wir zum einen 
eine Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene Un-
ternehmen“ vor, zum anderen führen wir ein gesondertes 
Feststellungsverfahren ein. Die Änderungen dienen der 
besseren Rechtsklarheit und der Vereinfachung und tra-
gen damit zur größeren Akzeptanz der Förderung bei.

Im parlamentarischen Verfahren haben wir weitere 
Änderungs- und Prüfbitten des Bundesrats aufgegriffen. 
Unter anderem wird eine Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes umgesetzt, die vom Bun-
desrat gefordert wurde und welcher sich die Bundesre-
gierung und die Koalitionsfraktionen anschließen. In den 
letzten Jahren sind immer wieder Fälle bekannt gewor-
den, in denen Personen Opfer von Missbrauch wurden, 
der von Personen begangen wurde, die für Religionsge-
meinschaften, Internate oder sonstige Einrichtungen tätig 
waren. Solche Institutionen erbringen zur Anerkennung 
des Leids Entschädigungsleistungen an die Betroffenen. 
Mit der Neuregelung wird sichergestellt sein, dass die 
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Betroffenen die Leistungen ungeschmälert erhalten, 
indem solche Leistungen ausdrücklich von der Schen-
kungsteuer befreit werden.

Außerdem haben wir im parlamentarischen Verfahren 
zwei weitere Änderungen an der vertikalen Umsatz-
steuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz vorgenom-
men. Die erste Änderung dient der Umsetzung der voll-
ständigen Kompensation der Steuermindereinnahmen der 
Länder und Gemeinden aus der Absenkung der Umsatz-
steuer im zweiten Halbjahr 2020. Die vereinbarte voll-
ständige Kompensation war insbesondere wegen der erst 
in diesem Jahr kassenwirksam gewordenen Minderein-
nahmen nur teilweise erfolgt. In der Gesetzesbegründung 
zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz war den Ländern 
und Gemeinden die vollständige Kompensation auf der 
Grundlage einer neuerlichen Überprüfung von Bund und 
Ländern zugesichert worden. Auf der Grundlage der nun-
mehr vorliegenden Steuerdaten belaufen sich die noch zu 
kompensierenden Mindereinnahmen der Länder auf 
3,57 Milliarden Euro; dies sind 576 Millionen Euro 
mehr, als im Zusammenhang mit dem Entwurf zum 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz im Juni 2020 ge-
schätzt worden war. Die noch zu kompensierenden Min-
dereinnahmen der Gemeinden werden aktuell auf 
158 Millionen Euro geschätzt, 25 Millionen Euro mehr 
als im Juni 2020 unterstellt worden war.

Die zweite Änderung dient der Umsetzung des am 
5. Mai 2021 vom Bundeskabinett beschlossen Aktions-
programms „Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“. Das Aktions-
programm sieht eine Änderung der vertikalen Umsatz-
steuerverteilung in Höhe von insgesamt 1,290 Milliarden 
Euro mit Wirkung für die Jahre 2021 und 2022 vor. 
Gegenüber dem Regierungsentwurf zum Grund-
steuerreform-Umsetzungsgesetz bewirkt die Ergänzung 
im Jahr 2021 bei der Umsatzsteuer weitere Minderein-
nahmen in Höhe von 430 Millionen Euro beim Bund 
sowie Mehreinnahmen in Höhe von 430 Millionen Euro 
bei den Ländern. Im Jahr 2022 betragen die Minderein-
nahmen beim Bund 860 Millionen Euro und die Mehr-
einnahmen bei den Ländern 860 Millionen Euro.

Markus Herbrand (FDP): Es gibt Dinge hier im Par-
lament, die uns Liberale auf die Barrikaden steigen las-
sen. Dazu zählen insbesondere handwerklich miserable 
Gesetze, nervige Bürokratie und ständig steigende 
Steuern – also jene Attribute, die die Arbeit von Olaf 
Scholz kennzeichnen.

An der größten Steuerreform dieser Legislaturperiode, 
der Grundsteuerreform, hatte die FDP immer wieder 
fachliche Mängel und übertriebenen Arbeitsaufwand kri-
tisiert – für alle: die Bürgerinnen und Bürger, die Unter-
nehmen und vor allem für die Verwaltung, die immerhin 
36 Millionen neue Bewertungen veranlagen muss.

Letztlich konnten wir das Schlimmste verhindern, 
indem wir erfolgreich dafür gesorgt haben, dass die Bun-
desländer von dem von Olaf Scholz vorgeschlagenen 
Bundesmodell abweichen können. Ein Erfolg für die 
FDP und jeden, der unnötige Bürokratie vermeiden 
möchte und eine funktionsfähige Rechtslage anstrebt.

Deswegen ist es auch für den aufmerksamen Beobach-
ter keine wirkliche Überraschung, dass das komplizierte 
und aus unserer Sicht in Teilen sogar verfassungswidrige 
Modell zur Grundsteuerreform von Olaf Scholz heute 
nachgebessert werden muss. Dies ist nicht nur peinlich 
für den Gesetzgeber, es war auch für uns Liberale abseh-
bar.

Bei dem vorliegenden Gesetz handelt es sich um ein 
Reparaturgesetz. Denn es wird versucht, Lücken zu stop-
fen, die bei der Gesetzgebung nicht vermieden wurden. 
Das kommt leider dabei heraus, wenn Abgeordnete Re-
gelungen mit der heißen Nadel stricken: Gesetze mit 
Löchern.

Ich finde es höchst unrühmlich, dass die Länder nach 
den Gesetzesberatungen 2019 darauf hinweisen mussten, 
dass die Finanzämter Gefahr laufen, vom Scholz-Modell 
überrollt zu werden. Es wurde übersehen, dass die Anzahl 
der Grundstücke und wirtschaftlichen Einheiten, die 
durch das Gesetz zwangsläufig neu bewertet werden 
müssen, enorm ansteigt. Zudem wurde, wie das Bundes-
finanzministerium nun einräumt, auch die Einführung 
einer neuen Mietniveaustufe notwendig. Denn das hoch-
komplexe Modell würde ohne diesen Zusatz eine reali-
tätsgerechte Besteuerung erschweren und in Teilen sogar 
verhindern.

Die gesamten Änderungen am Grundsteuer-Reform-
modell von Olaf Scholz schaffen es allerdings nicht, das 
Gesetz spürbar von Bürokratie zu befreien und funktions- 
und rechtssicher auszugestalten. Allenfalls kommt es zu 
vereinzelten, halbgaren Korrekturen an einem schlechten 
Gesetz.

Doch nicht nur den Mängeln bei der Grund-
steuerreform soll nachgegangen werden. Es gibt auch 
noch eine ganze Reihe weiterer offener Flanken – etwa 
bei der steuerlichen Forschungszulage oder der Finanzie-
rung des Kinderbonus –, die mit dem vorliegenden Ge-
setz geschlossen werden sollen.

Auch hier werden zu unserem großen Bedauern die 
tatsächlichen Probleme ausgeblendet. Zwei Berichte des 
Bundesrechnungshofs, der in unüblich deutlichen Worten 
die Ausgestaltung der Forschungszulage beanstandet, 
werden nach wie vor einfach ignoriert. Das schadet dem 
Anliegen der grundsätzlich sinnvollen Förderung.

Es ist bezeichnend, dass von der Großen Koalition 
auch hier erneut eine Gelegenheit nicht genutzt wurde, 
das Steuerrecht transparenter, unbürokratischer und effi-
zienter zu machen. Die Mängel bei der Grund-
steuerreform und der Forschungszulage sind noch längst 
nicht ausgemerzt und werden auch den nächsten Deut-
sche Bundestag noch beschäftigen. Dem Gesetz können 
wir in dieser Form nicht zustimmen.

Jörg Cezanne (DIE LINKE): Beim vorliegenden Ge-
setz geht es vor allem um Fragen bei der Umsetzung der 
Grundsteuerreform aus dem Jahr 2019. Damit die Reform 
2024 in Kraft treten kann, sollen noch einige Unklarhei-
ten beseitigt werden. Das finden wir grundsätzlich rich-
tig. Daneben geht es noch um die Finanzierung des Kin-
derbonus 2021 und um die Forschungsförderung.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Zur Grundsteuer will ich noch mal kurz unsere Haltung 
zur Reform von 2019 in Erinnerung rufen. Wir finden, 
dass sich die Grundsteuer nach dem tatsächlichen Wert, 
das heißt, praktisch nach dem Verkehrswert der zu 
besteuernden Immobilie, also Grund und Gebäude, rich-
ten muss. Diese Haltung war – das muss man der SPD 
zugutehalten – auch der Ausgangspunkt des Reformvor-
schlags des Bundesfinanzministers. Leider wurde die 
Orientierung am Verkehrswert insbesondere auf Druck 
der CSU und aufgrund der Zustimmungspflichtigkeit im 
Bundesrat im Laufe der Reformgesetzgebung immer wei-
ter aufgeweicht. Am Ende trat ein stark aufgeweichtes 
Verkehrswertmodell als Bundesgesetz in Kraft, das den 
Ländern ausdrücklich die Wahl anderer Bewertungsmo-
delle erlaubt. Praktisch beobachten wir daher gerade, wie 
bis zum Inkrafttreten der Reform in 2024 ein mehr oder 
weniger uneinheitlicher Grundsteuerflickenteppich 
geknüpft wird.

Wir unterstützen, dass die Umsetzung der Grund-
steuerreform durch das vorliegende Umsetzungsgesetz 
präzisiert wird und haben dazu insgesamt wenige Ein-
wände. Es bleibt aber bei unserer Grundsatzkritik, dass 
durch das Wahlrecht der Länder die Grundsteuerreform 
trotz noch so vernünftiger Umsetzungsgesetze im Bund 
alles andere als einheitlich, rechtlich wasserdicht und fair 
umgesetzt werden wird. Das ist vor allem für die Kom-
munen ein Problem; denn sie schicken die Grund-
steuerbescheide raus, und sie trifft der Unmut der Bürger-
innen und Bürger, wenn die Steuerbescheide ab 2024 als 
unverständlich oder unfair empfunden werden. Leider 
lassen sich diese Probleme auf der Bundesebene nicht 
mehr heilen, und so kann ich den Menschen vor Ort nur 
empfehlen, sich entsprechend die richtige Landesregie-
rung zu wählen.

Zu den anderen Aspekten des vorliegenden Gesetzes:

Der Bund übernimmt den Länder- und Gemeindeanteil 
an der Finanzierung des im Dritten Corona-Steuerhilfe-
gesetz festgelegten Kinderbonus 2021. Das ist gut so, 
auch wenn wir uns den Kinderbonus deutlich höher ge-
wünscht haben.

Die Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene 
Unternehmen“ im Forschungszulagengesetz hingegen 
finden wir kompletten Unsinn, weil sie das aus unserer 
Sicht völlig ineffektive und ineffiziente Förderungskon-
zept des Forschungszulagengesetzes weiter festschreibt 
und letztlich nur ein Steuergeschenk für größere Unter-
nehmen darstellt. Wir bezweifeln grundsätzlich die 
zielgenaue Wirkung indirekter steuerlicher Wirtschafts-
förderung und ziehen direkte Förderinstrumente für Un-
ternehmen – nicht nur in der Coronakrise – ganz eindeu-
tig vor.

Im Ergebnis können wir uns daher zum vorliegenden 
Gesetz nur enthalten, auch wenn wir die Maßnahmen zur 
Grundsteuer und zum Kinderbonus unterstützen.

Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Nach den sehr zähen Verhandlungen um eine Grund-
steuerreform wäre es fast ein wenig langweilig geworden, 

hätten wir diese hier im Bundestag mit einer Öffnungs-
klausel für die Länder beschlossen und dann nichts 
mehr von ihr gehört. Insofern ist das Grundsteuer-
reform-Umsetzungsgesetz ja quasi ein Lebenszeichen 
von der Grundsteuer. Das ist gut; denn – zur Erinnerung – 
die Grundsteuer ist mit einem Aufkommen von rund 
15 Milliarden Euro eine der wichtigsten Einnahmequel-
len für die Kommunen. Sie finanziert Straßen, Bushalt-
stellen und Schultoiletten an all den Orten, an denen wir 
leben.

Mit dem vorliegenden Gesetz wird noch einmal an 
einigen Stellschrauben nachgebessert, um einen guten 
Verwaltungsvollzug in den Ländern vorzubereiten. Es 
sieht außerdem einen finanziellen Ausgleich für die Min-
dereinnahmen vor, die ihnen im Zusammenhang mit der 
Mehrwertsteuerabsenkung entstehen. Es kompensiert die 
Länderausgaben im Zusammenhang mit dem Kinderbo-
nus und dem Aktionsprogramm für Kinder und Jugend-
liche. Das alles ist sinnvoll. Dem stimmen wir zu.

Inzwischen haben sich alle Bundesländer für ein 
Reformmodell für die Grundsteuer entschieden. Ich 
bedaure sehr, dass die Staatsregierung in meiner bayeri-
schen Heimat ein Flächenmodell gewählt hat. Man fragt 
sich, was die CSU und die Freien Wähler da geritten hat. 
Nicht nur, dass das Flächenmodell interessengeleitet und 
ungerecht ist, das Besteuern einer Fläche ohne das darauf 
errichtete Gebäude und ohne Beachtung der Lage hat rein 
gar nichts mit einer Anpassung der Grundstücks-
bewertung an die aktuelle Wertermittlung zu tun. Das 
bescheinigt der Staatsregierung jetzt auch ein Gutachten: 
Die bayerische Flächensteuer ist höchstwahrscheinlich 
verfassungswidrig.

Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sich die CSU als 
so kommunalfeindlich entpuppt: CSU und Freie Wähler 
versagen den Kommunen in Bayern nun auch noch eine 
Grundsteuer C auf unbebaute Grundstücke. Damit neh-
men sie ihnen die Möglichkeit, Bodenspekulanten das 
Handwerk zu legen. Die Beziehung zu Lobbyisten ist 
ihnen anscheinend wichtiger als die eigenen Kommunal-
politikerinnen und -politiker, die vor Ort um mehr Hand-
habe gegen immer teurere Mieten und Grundstückspreise 
ringen. Sie ist ihnen anscheinend wichtiger als Bürger-
innen und Bürger, die mit kleinen und mittleren Ein-
kommen kaum noch bezahlbaren Wohnraum in der 
Nähe ihrer Arbeit finden. Und obendrein will die Union 
im Bund daran festhalten, dass Vermieterinnen und Ver-
mieter die Grundsteuer an ihre Mieterinnen und Mieter 
weiterreichen können. Das erklären Sie mal den Men-
schen.

Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger brauchen 
Städte und Gemeinden mehr Instrumente und einen größ-
eren Handlungsspielraum für eine aktive Bodenpolitik. 
Dazu braucht es eine aufgabengerechte Finanzausstat-
tung von Kommunen. Dazu braucht es mehr Erbpacht. 
Dazu braucht es verbesserte Vorkaufsrechte für Städte 
und Gemeinden. Dazu braucht es auch die Einrichtung 
eines Bundesbodenfonds. Zu all diesen Maßnahmen kön-
nen Sie sich bekennen, indem Sie heute unserem Ent-
schließungsantrag zustimmen.
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(B) 

(C) 
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Anlage 29 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu der 
Verordnung der Bundesregierung: Siebzehnte 
Verordnung zur Änderung der Außenwirt-
schaftsverordnung

– des Antrags der Abgeordneten Hansjörg 
Müller, Dr. Heiko Heßenkemper, Steffen Kotré, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
AfD: Investitionsschutz richtig gestalten – Den 
deutschen Mittelstand wirklich schützen

(Tagesordnungspunkt 51 vv und Zusatzpunkt 25)

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): Deutschland ist 
ein attraktiver Standort für Investitionen und eine der 
offensten Volkswirtschaften der Welt. Das soll auch in 
Zukunft so bleiben! Aber: Achtsamkeit gehört zu einer 
funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen 
genauer hinschauen dürfen, wenn durch ausländische In-
vestitionen nationale oder europäische Sicherheitsinte-
ressen betroffen sind. Investitionen dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich hinter so manchem Vorhaben 
weiterreichende politische oder strategische Interessen 
der Investoren – oder der dahinterstehenden staatlichen 
Akteure – verbergen.

Vor diesem Hintergrund beraten wir heute die bereits 
in Kraft getretene 17. Novelle der Außenwirtschaftsver-
ordnung. Im Zuge der EU-Screening-VO wurde das deut-
sche Investitionsprüfungsrecht seit Mai 2020 überarbei-
tet. Mit der 15. und 16. AWV-Novelle sowie der 1. AWG- 
Novelle waren bereits 2020 drei der vier geplanten 
Rechtsetzungsmaßnahmen in Kraft getreten. Mit der 
17. AWV-Änderungsverordnung wird die 2020 begonne-
ne Überarbeitung des nationalen Investitionsprüfungs-
rechts abgeschlossen.

Kernelement der 17. Novelle sind neue Prüfmöglich-
keiten und Meldepflichten für Investitionen im Hoch- 
und Zukunftstechnologiesektor (Künstliche Intelligenz, 
autonomes Fahren, Robotik, Halbleiter, Optoelektronik, 
Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt, Nukleartechnolo-
gie, Quantentechnologie, 3D-Druck, Datennetze, Smart- 
Meter und Rohstoffe). Neben den bereits bestehenden 
Schwellenwerten von 10 Prozent und 25 Prozent wird 
ein dritter Schwellenwert von 20 Prozent für die aufge-
listeten Zukunfts- und Hochtechnologiesektoren einge-
führt. Anders als in den besonders sicherheitssensiblen 
Bereichen Rüstung und Kritische Infrastrukturen greift 
die Meldepflicht – und die damit verknüpfte Prüfmög-
lichkeit – nicht bereits ab einem Anteilserwerb von 
10 Prozent, sondern erst ab 20 Prozent. Davon profitieren 
insbesondere Start-ups und Finanzinvestoren.

Neu ist zudem, dass sich das Prüfungsrecht des BMWi 
nicht mehr nur auf den Erwerb von Stimmrechtsanteilen 
bezieht, sondern auch auf atypische Kontrollerwerbe. 
Dies umfasst Fälle, in denen eine Mehrheit in Aufsichts-
gremien oder der Geschäftsführung zugesichert wird, be-

stimmte Vetorechte oder Rechte über für die Bundesre-
publik besonders sicherheitsrelevante Informationen 
eingeräumt werden.

Außerdem wird nun ausdrücklich geregelt, dass auch 
„Hinzuerwerbe“ investitionskontrollrechtlich relevant 
sind, wenn also weitere Investitionen desselben Investors 
in ein Unternehmen getätigt und dabei Schwellenwerte 
überschritten werden.

Bereits im Außenwirtschaftsgesetz haben wir eine 
Evaluation der Investitionskontrolle verankert. Das ist 
sehr wichtig, weil wir schnelle und unbürokratische Prüf-
verfahren wollen. Wir werden die Prüfpraxis beobachten 
und genau schauen, ob wir nachsteuern müssen.

Der Anwendungsbereich unter anderem der Fallgrup-
pen Robotik, Quantentechnologie und additive Fertigung 
wurde teils deutlich präzisiert und damit verkleinert, um 
„ungewollten Beifang zu vermeiden“. Dies entlastet 
unter anderem den Maschinen- und Anlagenbausektor 
und schafft Sicherheit.

Die 17. AWV-Änderungsverordnung wurde am 
27. April 2021 vom Bundeskabinett beschlossen und ist 
am 1. Mai 2021 in Kraft getreten. Die Verordnung kann 
durch den Bundestag nur in Gänze abgelehnt oder bestä-
tigt werden. Wir plädieren auf Zustimmung.

Bernhard Loos (CDU/CSU): Die Bundesregierung 
und die Abgeordneten der Großen Koalition haben die 
Belange der deutschen Wirtschaft gut und sicher im 
Blick. Dies hat sich bereits in der 15. AWV-Novelle, 
die sich vor allem mit aktuellen Fragestellungen aus der 
Coronakrise beschäftigt hatte, der 16. AWV-Novelle mit 
einem ersten Umsetzungsschritt und auch einer grund-
sätzlichen Novelle des AWG positiv niedergeschlagen. 
Mit der vorliegenden 17. AWV-Novelle wird das deut-
sche Investitionsprüfungsrecht in einem letzten Schritt an 
die am 11. April 2019 in Kraft getretene und am 11. Okto-
ber 2020 wirksam gewordene EU-Screening-Verordnung 
angepasst.

Auf EU-Ebene hatten sich Deutschland, Frankreich 
und Italien seit 2017 für einen einheitlichen EU-Rechts-
rahmen eingesetzt. Ziel war es, die Eingriffsbefugnisse 
der Mitgliedstaaten im Kontext unionsfremder Beteili-
gung an sicherheitsrelevanten Schlüsseltechnologie-Un-
ternehmen zu stärken. Wichtig war eine Regelung auf 
EU-Ebene deshalb, weil damit Umgehungen durch 
Schachtelinvestitionen über EU-Mitgliedsländer verhin-
dert werden. Da die EU-Screening-Verordnung nur 
Schlagworte zu den Fallgruppen beinhaltet, hätte dies 
zu rechtlichen Unsicherheiten führen können.

In der 17. AWV-Novelle werden nun im § 55a die 
Fallgruppen im Hoch- und Zukunftstechnologiesektor – 
zum Beispiel Halbleiter- oder Quantentechnologie – klar 
ausdefiniert. Unsere Regelung bietet damit Klarheit und 
Sicherheit für die Unternehmen und nicht mehr Bürokra-
tie.

Im Rahmen der sektorspezifischen Prüfung werden 
künftig sämtliche Rüstungsgüter im Sinne des Teils I 
Abschnitt A der Ausfuhrliste relevant. Atypische Kon-
trollerwerbe werden verhindert.
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